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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster 
Randlage
(2022/2147(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der den Gebieten in äußerster Randlage der EU ihren Status verleiht,

– unter Hinweis auf die Artikel 174 und 355 AEUV, in denen unter anderem der 
räumliche Geltungsbereich der Verträge und die besonderen Bestimmungen für die 
Gebiete in äußerster Randlage festgelegt sind,

– unter Hinweis auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV, wonach Beihilfen zur 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage mit dem 
Binnenmarkt vereinbar sein können,

– unter Hinweis auf Artikel 7 AEUV, der vorsieht, dass die Union auf die Kohärenz 
zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen achtet 
und dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung ihren 
Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung trägt,

– unter Hinweis auf Titel XVIII AEUV, in dem das Ziel des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts festgeschrieben wird und die strukturellen 
Finanzierungsinstrumente zur Erreichung dieses Ziels festgelegt werden,

– unter Hinweis auf das Urteil der Großen Kammer des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) vom 15. Dezember 20151, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Die 
Menschen in den Mittelpunkt stellen – nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – 
das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage der EU erschließen“ 
(COM(2022)0198),

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXVII. Konferenz der 
Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 15. bis 
zum 16. November 2022 im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand, angenommen 
wurde, 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXVI. Konferenz der 
Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 17. bis 
zum 20. November 2021 in Ponta Delgada (Azoren) stattfand, angenommen wurde,

1 Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 15. Dezember 2015, Europäisches Parlament und Europäische 
Kommission/Rat der Europäischen Union, verbundene Rechtssachen C-132/14 bis C-136/14, 
ECLI:EU:C:2015:813.
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– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Präsidenten der Gebiete in äußerster 
Randlage der Europäischen Union, die aus der Zwischentagung vom 3. Mai 2021 
hervorgegangen ist,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXV. Konferenz der Präsidenten 
der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 26. bis zum 
27. November 2020 in Mayotte stattfand, angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2022 zur 
Europäischen Agenda für den Tourismus 2030, 

– unter Hinweis auf den EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte, der im 
Oktober 2022 vom Europäischen Ausschuss der Regionen veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf das 8. Umweltaktionsprogramm und die darin enthaltenen Konzepte, 

– unter Hinweis auf die von der Kommission im Januar 2022 veröffentlichte Studie über 
die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster Randlage4, 

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Interne Politikbereiche am 15. April 
2021 veröffentlichte Studie mit dem Titel „Cohesion Policy and Climate Change“ 
(Kohäsionspolitik und Klimawandel)5,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 9. Februar 2022 mit dem Titel 
„Kohäsion in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2020 mit dem Titel 
„Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf 
Zukunftskurs bringen“ (COM(2020)0789), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. November 2020 mit dem 
Titel „Eine EU-Strategie zur Nutzung des Potenzials der erneuerbaren Offshore-Energie 
für eine klimaneutrale Zukunft“ (COM(2020)0741), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 

2 ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82.
3 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 135.
4 Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Studie über die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster Randlage (OR): Abschlussbericht, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2022,https://data.europa.eu/doi/10.2776/541180.
5 Studie mit dem Titel „Cohesion Policy and Climate Change“, Europäisches Parlament, Generaldirektion 
Interne Politikbereiche, Fachabteilung B – Struktur- und Kohäsionspolitik, 15. April 2021.

https://data.europa.eu/doi/10.2776/541180
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„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380) und auf die Entschließung des Parlaments vom 9. Juni 2021 zu 
diesem Thema6, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 mit dem Titel 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“ (COM(2017)0623),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. März 2020 über die Umsetzung 
der Mitteilung „Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU“ (COM(2020)0104),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
10. Dezember 2020 zum Bericht der Kommission über die Umsetzung der Mitteilung 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“ (2021/C 37/10),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juni 2012 mit dem Titel 
„Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union: Auf dem Weg zu einer 
Partnerschaft für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2012)0287),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Oktober 2008 mit dem Titel 
„Die Regionen in äußerster Randlage: eine Chance für Europa“ (COM(2008)0642),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. September 2007 mit dem 
Titel „Strategie für die Regionen in äußerster Randlage: Fortschritte und Ausblick“ 
(COM(2007)0507),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Mai 2004 mit dem Titel 
„Eine verstärkte Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage“ 
(COM(2004)0343),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der Natur 
(COM(2022)0304),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2022 zu der Rolle der Fischerei und 
der Aquakultur beim Übergang zu einer nachhaltigen blauen Wirtschaft in der EU7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2021 zum Thema „Ein neues 
Konzept der Meeresstrategie für den Atlantik“8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2021 mit dem Titel „Eine 
stärkere Partnerschaft mit den EU-Gebieten in äußerster Randlage“9,

6 ABl. C 67 vom 8.2.2022, S. 25.
7 ABl. C 465 vom 6.12.2022, S. 2.
8 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 30.
9 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 18.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0135_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0369_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.117.01.0018.01.DEU
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2017 zur Förderung von Kohäsion 
und Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage der EU und zur Umsetzung von 
Artikel 349 AEUV10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2017 zur Bewirtschaftung der 
Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur Optimierung der 
Entwicklung der Potenziale der Gebiete in äußerster Randlage durch die Schaffung von 
Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der Europäischen 
Union12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2012 zur Rolle der 
Kohäsionspolitik in den Gebieten in äußerster Randlage der Europäischen Union vor 
dem Hintergrund der Strategie Europa 202013,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 20. Januar 2022 an den Rat und die 
Kommission nach der Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und 
Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren 
beim Transport innerhalb und außerhalb der Union14,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Verkehr und 
Tourismus und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9-0156/2023),

A. in der Erwägung, dass in den Regionen in äußerster Randlage – Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion und St. Martin (Frankreich), die Azoren 
und Madeira (Portugal) sowie die Kanarischen Inseln (Spanien) – fünf Millionen 
europäische Bürger leben und dass sie wichtige geostrategische Vorteile für die 
Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten darstellen; in der Erwägung, dass sie 
über ein von der Kommission anerkanntes enormes Potenzial verfügen, nämlich eine 
junge Bevölkerung, ausgedehnte Meereswirtschaftszonen, eine reiche biologische 
Vielfalt und einen großen Reichtum an erneuerbaren Energiequellen, die für die 
Verwirklichung der Klimaziele der EU wichtig sind, sowie die Fähigkeit, die 
Aktivitäten der EU in den Bereichen Weltraumwissenschaften und Astrophysik 
voranzubringen;

B. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund der Kombination 
ihrer Insellage (mit Ausnahme von Französisch-Guayana), ihrer geografischen 
Streuung, ihrer Abgelegenheit, ihrer geringen Größe, des unwegsamen Geländes und 

10 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 168.
11 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 92.
12 ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 58.
13 ABl. C 258 E vom 7.9.2013, S. 1.
14 ABl. C 336 vom 2.9.2022, S. 20.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0168.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0092.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.285.01.0058.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.258.01.0001.01.DEU
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ihrer harten Klimabedingungen auch mit dauerhaften Nachteilen konfrontiert sind; in 
der Erwägung, dass die aktuellen demografischen Indikatoren auf einen dramatischen 
Bevölkerungsrückgang in den meisten Gebieten in äußerster Randlage15 hindeuten, 
wobei Letztere auch einem saisonalen demografischen Druck standhalten müssen; in 
der Erwägung, dass ihre lokalen Märkte im Allgemeinen klein sind und ihre 
wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen lokalen Erzeugnissen und von den 
Einfuhren vieler anderer Erzeugnisse zu bedeutenden Handelsdefiziten führt; 

C. in der Erwägung, dass diese strukturellen Zwänge ein ernsthaftes Handicap für die 
Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage darstellen und die EU daher 
spezifische Maßnahmen in den Bereichen Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik, 
Freizonen, Landwirtschafts- und Fischereipolitik, Bedingungen für die Versorgung mit 
Rohstoffen und grundlegenden Konsumgütern, staatliche Beihilfen sowie in Bezug auf 
die Bedingungen für den Zugang zu den Strukturfonds und zu den horizontalen 
Programmen der Union ergriffen hat; in der Erwägung, dass weitere spezifische 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Voraussetzungen für eine harmonische 
Anwendung der Verträge, einschließlich gemeinsamer Politiken, zu schaffen, ohne die 
Kohärenz der Rechtsordnung der Union zu beeinträchtigen, und um zur Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der EU beizutragen;

D. in der Erwägung, dass mit dem Urteil der Großen Kammer des EuGH vom 
15. Dezember 2015 der weite Anwendungsbereich der Artikel 349 und 355 AEUV für 
Gebiete in äußerster Randlage klargestellt wurde;

E. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage im Rahmen der 
Dachverordnung besondere zusätzliche Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und der 
Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU), einer 
spezifischen Komponente im Rahmen des Interreg-Programms für den 
Programmplanungszeitraum 2021-2027 und eine besondere Zuweisung im Rahmen der 
Verordnung über den Fonds für einen gerechten Übergang erhalten;

F. in der Erwägung, dass die Volkswirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage nach 
der Einführung einschränkender Maßnahmen aufgrund der Pandemie im März 202016 
unter schweren Folgen zu leiden hatten; in der Erwägung, dass das Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Gebieten in äußerster Randlage unter dem EU-
Durchschnitt und auch unter dem Durchschnitt des jeweiligen Landes, zu dem sie 
gehören, liegt und dass die ermittelten Armutsquoten teilweise zu den höchsten in 
Europa gehören; 

G. in der Erwägung, dass junge Menschen für die Erholung und Entwicklung aller 
Regionen der EU, insbesondere der Regionen in äußerster Randlage, von 
entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, dass in Mayotte die Hälfte der 

15 Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln (Kohäsion 
in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, 
Kommission, Generaldirektion für Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union, Luxemburg, 2022, S. 200, https://ec.europa.eu/regional_policy/information-
sources/cohesion-report_en).
16 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2216604f-7420-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en.

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en)
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en)
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Bevölkerung unter 18 Jahre alt ist, während in Französisch-Guayana jeder zweite 
Einwohner unter 25 Jahren alt ist; in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster 
Randlage einen hohen Anteil junger Menschen, die sich weder in Ausbildung noch in 
Beschäftigung befinden (NEET)17, sowie eine hohe Schulabbrecherquote aufweisen; in 
der Erwägung, dass diese Quoten über dem Durchschnitt der EU und ihres jeweiligen 
Mitgliedstaats liegen;

H. in der Erwägung, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit in den Gebieten in äußerster 
Randlage durch die Diskrepanz zwischen vorhandenen Kompetenzen und den 
Erwartungen des Arbeitsmarkts erklären lässt, da es in diesen Gebieten zu wenige und 
ungeeignete Beschäftigungs- und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt; in der 
Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass die Aus- und Weiterbildung an die 
Erfordernisse der Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage angepasst ist;

I. in der Erwägung, dass junge Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage häufig 
reisen und in andere Regionen ziehen müssen, um eine spezifische Aus- und 
Weiterbildung zu erhalten; in der Erwägung, dass fehlende 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den Gebieten in äußerster Randlage zu einer massiven 
Abwanderung junger Menschen geführt haben, was erhebliche Auswirkungen auf die 
Demografie und die Entwicklung dieser Gebiete18 hat; in der Erwägung, dass eine 
Vielzahl derer, die weggezogen ist, später nicht zurückkehrt;

J. in der Erwägung, dass die Entwicklung digitaler Kompetenzen in den Gebieten in 
äußerster Randlage eine Voraussetzung für die Verwirklichung eines digitalen Wandels 
ist, bei dem niemand zurückgelassen wird;

K. in der Erwägung, dass die fehlende Infrastruktur und der Stand der Digitalisierung in 
den Gebieten in äußerster Randlage dem wirksamen Einsatz von Fernunterricht, 
Telearbeit und der digitalen Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Beschäftigung und Sozialschutz entgegenstehen;

L. in der Erwägung, dass die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für den 
Zeitraum 2014-2020 in den Gebieten in äußerster Randlage nicht vollständig 
ausgeschöpft wurden, obgleich dieser Programmplanungszeitraum bald ausläuft;

M. in der Erwägung, dass 28 500 Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 Mobilitätsangebote im Rahmen des Programms 
Erasmus+ genutzt haben;

N. in der Erwägung, dass der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, wie etwa 
Trinkwasser, angemessenem Wohnraum, Elektrizität, Bildung, Gesundheitsversorgung, 
öffentlichem Verkehr und Internet, nicht für alle Bürgerinnen und Bürger der Gebiete in 
äußerster Randlage Realität ist;

O. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Frauen in den Gebieten in äußerster 

17 Die Jugendarbeitslosigkeit auf Mayotte und den Kanarischen Inseln betrug 2022 über 50 %, auf Réunion, 
Guadeloupe und Martinique fast 40 % und in Französisch-Guayana fast 30 %, wohingegen die 
Jugendarbeitslosigkeit in der EU bei durchschnittlich 16,8 % lag.
18 COM(2022) 0198, S. 2.
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Randlage deutlich unter dem EU-Durchschnitt und den nationalen Durchschnitten liegt 
(47 % gegenüber 62 % in der EU der 27)19; in der Erwägung, dass Frauen in den 
Gebieten in äußerster Randlage zu oft mit unsicheren und kurzfristigen 
Beschäftigungsverhältnissen rechnen müssen; in der Erwägung, dass Frauen in allen 
Gebieten in äußerster Randlage mit Ausnahme von Réunion stärker von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind als Männer20;

P. in der Erwägung, dass eine angemessene Verwendung der Mittel aus dem ESF+ 
notwendig ist, um der hohen Arbeitslosigkeit in den Regionen in äußerster Randlage zu 
begegnen, von der vor allem junge Menschen betroffen sind;

Q. in der Erwägung, dass die Plage der Drogenabhängigkeit zur sozialen und 
wirtschaftlichen Ausgrenzung und zum Rückzug aus dem Arbeitsmarkt in den Gebieten 
in äußerster Randlage beiträgt und eine Bedrohung für die Gesundheit der jungen 
Menschen und die Sicherheit der Bevölkerung21 darstellt;

R. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie die Schwachstellen der 
Volkswirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage noch deutlicher offengelegt hat, 
die sich aus ihrer Insellage und/oder geografischen Lage ergeben und insbesondere die 
Funktionsweise ihrer Versorgungs- und Verbrauchskreisläufe betreffen; in der 
Erwägung, dass durch die Pandemie zudem die Unzulänglichkeiten des öffentlichen 
Sektors, insbesondere der Krankenhäuser, der Gebiete in äußerster Randlage 
offengelegt wurden; in der Erwägung, dass durch den russischen Einmarsch in der 
Ukraine die Auswirkungen der Pandemie verschärft wurden, einschließlich steigender 
Arbeitslosenzahlen, insbesondere unter jungen Menschen, und steigender Inflation, 
insbesondere durch den Anstieg der Preise für Treibstoff, Seefracht, Lebensmittel, 
Düngemittel und bestimmte Rohstoffe wie Getreide für Tierfutter; in der Erwägung, 
dass die Auswirkungen dieser Krisen, insbesondere auf die Beschäftigung in den 
Gebieten in äußerster Randlage, noch nicht in vollem Ausmaß bekannt sind;

S. in der Erwägung, dass die europäischen Volkswirtschaften aufgrund des derzeitigen 
internationalen Kontextes mit einem Mangel an Arbeitskräften und Rohstoffen sowie 
einem allgemeinen Preisanstieg zu kämpfen haben; in der Erwägung, dass diese 
Situation in den Gebieten in äußerster Randlage eine besorgniserregende Dimension 
annimmt;

T. in der Erwägung, dass die Kommission davon ausgeht, dass die wirtschaftliche 
Erholung nach der COVID-19-Pandemie in den Gebieten in äußerster Randlage 

19 SWD(2022)0133 vom Mai 2022 enthält einen Vergleich zwischen den Beschäftigungsquoten von Frauen in 
den Gebieten in äußerster Randlage und den Durchschnittswerten in der EU. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-
glance_en.pdf.
20 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-
2022_en.pdf, p. 5.
21 Relatório anual 2021 – a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências (Jahresbericht 2021 – 
die Lage des Landes in Bezug auf Drogen und Drogensucht), 2022, S. 20, 
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%
20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf; Drogues et addictions dans les outre-mer 
(Drogen und Sucht in den überseeischen Gebieten), OFDT, 2020, S. 48, 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxio2a6.pdf.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf
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langsamer als im nationalen makroökonomischen Durchschnitt22 verlaufen wird; in der 
Erwägung, dass die EU die Gebiete in äußerster Randlage dabei unterstützen sollte, auf 
den kontinuierlichen Anstieg der Inflation zu reagieren, die den Primärsektor der 
Gebiete in äußerster Randlage stark beeinträchtigt; 

U. in der Erwägung, dass die Mittelzuweisungen für die Regionen in äußerster Randlage 
aufgestockt und die Verfahren für den Zugang zu Mitteln vereinfacht werden müssen, 
damit die Begünstigten leichter Zugang zu den Geldern haben; 

V. in der Erwägung, dass der Luft- und der Seeverkehr für die Sicherstellung der 
territorialen Kontinuität und für die Anbindung der Gebiete in äußerster Randlage an 
das europäische Festland, aneinander und an die übrige Welt, insbesondere an die 
umliegenden Länder und Gebiete, von entscheidender Bedeutung sind; in der 
Erwägung, dass es in diesen Regionen keine Alternativen zu diesen Verkehrsträgern 
gibt, die teurer sind als auf dem Festland; in der Erwägung, dass sich diese 
Abhängigkeit unmittelbar auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirkt und zusätzliche 
Kosten im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
sowie auf das Leben der Bürger verursacht; in der Erwägung, dass im Falle von 
Inselgruppen die doppelte Insellage diese Herausforderungen noch verschärft; in der 
Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage in hohem Maße vom guten 
Erhaltungszustand und der nachhaltigen Entwicklung der Häfen abhängig sind, da diese 
eine entscheidende Rolle für die Anbindung, die Wirtschaft und den Zusammenhalt 
dieser Gebiete spielen; in der Erwägung, dass die Vorschriften der 
Finanzierungsinstrumente und -programme der EU den Mobilitäts-, Zugänglichkeits- 
und Konnektivitätszwängen der Gebiete in äußerster Randlage besser Rechnung tragen 
sollten;

W. in der Erwägung, dass die Volkswirtschaft der Gebiete in äußerster Randlage untrennbar 
mit dem Primärsektor verbunden ist, insbesondere mit der Landwirtschaft und der 
Fischerei, die nicht nur die Ernährungssicherheit und -versorgung fördern, sondern auch 
Arbeitsplätze schaffen und dazu beitragen, die landschaftliche und ökologische Vielfalt 
des Territoriums dieser Gebiete zu erhalten;

X. in der Erwägung, dass der Primärsektor – insbesondere die Landwirtschaft, die 
Viehzucht und die Fischerei – in den Gebieten in äußerster Randlage einen hohen 
Stellenwert einnimmt; in der Erwägung, dass daher das Programm zur Lösung der 
spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI-
Programm) für die sozio-ökonomische Entwicklung und den territorialen Zusammenhalt 
dieser Gebiete ebenso wichtig ist wie das frühere System23 zum Ausgleich der 
Mehrkosten im Zusammenhang mit der Fischerei in bestimmten Gebieten in äußerster 
Randlage, das unter der Bezeichnung POSEI-Fischereiprogramm bekannt ist und 
zunächst in den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und später in den Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) integriert wurde;

Y. in der Erwägung, dass landwirtschaftliche Betriebe in den Gebieten in äußerster 
Randlage infolge ihrer abgelegenen Lage, einer durch die örtlichen und klimatischen 
Bedingungen und historische Entwicklungen bedingten begrenzten Vielfalt der 

22 https://data.europa.eu/doi/10.2776/541180.
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2328&from=BG.

https://data.europa.eu/doi/10.2776/541180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2328&from=BG
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Erzeugung, einer starken Abhängigkeit von lokalen Märkten, der Klimakrise, der 
Umweltschädigung, des Verlusts an biologischer Vielfalt, des Mangels an Energie und 
häufig auch an frischem und sauberem Wasser vor Herausforderungen stehen;

Z. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer geografischen 
Besonderheit in der Lage sein müssen, ihre Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln auf 
der Grundlage nachhaltiger Kreisläufe und Energieautonomie durch erneuerbare 
Energieträger anzustreben;

AA.  in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage etwa 80 % der biologischen 
Vielfalt der Europäischen Union beherbergen und sich durch ihr reiches Naturerbe und 
Ökosysteme auszeichnen, die in der Union einzigartig und weitestgehend endemisch 
und daher stärker gefährdet sind; in der Erwägung, dass die Ökosysteme der Gebiete in 
äußerster Randlage von den Auswirkungen des Klimawandels und der Meeres- und 
Küstenverschmutzung besonders bedroht sind und für die illegale, nicht gemeldete und 
unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) anfällig sind; in der Erwägung, dass sie besser 
vor solchen Bedrohungen geschützt werden müssen, um die negativen Auswirkungen 
auf die Beschäftigung, die handwerkliche Fischerei und die lokalen Gemeinschaften zu 
verringern; in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage Zugang zu 
spezifischen Finanzmitteln haben sollten, um ihre biologische Vielfalt zu schützen;

AB. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage bei den Auswirkungen des 
Klimawandels an vorderster Front stehen, insbesondere im Hinblick auf den Anstieg des 
Meeresspiegels und die Erwärmung und Versauerung der Ozeane, und dass sie durch 
die Zunahme extremer Wetterereignisse – wie Wirbelstürme, tropische Stürme und 
Überschwemmungen – sowie durch seismische Aktivitäten und Vulkanausbrüche 
besonders gefährdet sind;

AC. in der Erwägung, dass das Risiko, dass es zu größeren/regionalen Naturkatastrophen 
und gesundheitlichen Notlagen kommt, systemisch geworden ist und die am wenigsten 
entwickelten und anfälligsten Gebiete, wie die Gebiete in äußerster Randlage, häufig am 
stärksten von solchen Katastrophen betroffen sind;

AD. in der Erwägung, dass die meisten Gebiete in äußerster Randlage vulkanisch sind und 
diese vulkanische Aktivität verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Wirtschaft haben kann, wie es bei dem Ausbruch auf der kanarischen Insel La Palma im 
Jahr 2021 der Fall war;

AE. in der Erwägung, dass die Volkswirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage im 
Allgemeinen wenig diversifiziert und insbesondere auf den Tourismus ausgerichtet sind, 
und in der Erwägung, dass die Märkte dadurch anfälliger für sozioökonomische und 
Naturkatastrophen sind; 

AF. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage ihr großes Potenzial zur 
Entwicklung von Schlüsselbereichen wie dem Ökotourismus und anderen Teilbranchen 
des Tourismus, der nachhaltigen Mobilität, der Kreislaufwirtschaft und der 
erneuerbaren Energie, das sich aus ihrer natürlichen Lage ergibt, nutzen sollten, um die 
wirtschaftliche Entwicklung und den Schutz empfindlicher Ökosysteme zu verbinden;

AG. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage der EU geostrategische 
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Standorte im Indischen Ozean, im Atlantischen Ozean, in der Karibik und im 
Amazonasbecken bieten und dazu beitragen, die EU zur größten ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) der Welt zu machen;

AH. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer einzigartigen 
biologischen Vielfalt, die sie für die Förderung der Erforschung und der Erhaltung der 
Meeresressourcen unentbehrlich macht, echte natürliche Laboratorien sind;

AI. in der Erwägung, dass der andauernde Verlust der biologischen Vielfalt im Meer 
insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage erhebliche ökologische und 
sozioökonomische Auswirkungen auf die EU-Fischerei haben wird und deshalb 
umgehend rückgängig gemacht werden muss; 

AJ. in der Erwägung, dass Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden müssen, wobei 
öffentlichen Konsultationen mit lokalen Behörden und Interessengruppen, insbesondere 
Fischern, Rechnung getragen werden muss, um die angemessene Umsetzung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik der EU und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
sicherzustellen; in der Erwägung, dass die Ausweisung dieser Gebiete als ein Instrument 
angesehen werden sollte, mit dem der Schutz von Lebensräumen und Ökosystemen mit 
der sozioökonomischen Nachhaltigkeit der blauen Wirtschaft in Einklang gebracht 
wird;

AK. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer geografischen 
Lage die Möglichkeit haben, die blaue Wirtschaft anzuführen; in der Erwägung, dass 
die Gebiete in äußerster Randlage für ihre sozioökonomische Entwicklung in hohem 
Maß von den Branchen der blauen Wirtschaft, insbesondere der Fischerei und dem 
nachhaltigen Tourismus, abhängig sind; in der Erwägung, dass die nachhaltige 
Entwicklung dieser Branchen in diesen Gebieten die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
das Wirtschaftswachstum fördern könnte; in der Erwägung, dass der Küsten- und 
Meerestourismus 60 % der Arbeitsplätze in der blauen Wirtschaft bereitstellt und hoch 
qualifizierte und kompetente Fachkräfte erfordert;

AL. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage die globale Dimension der EU 
stärken, da sich ihre Grenzen auf verschiedene Kontinente erstrecken, was ihre große 
Bedeutung für die Vermittlung der Werte und Grundsätze der EU in den Regionen, in 
denen sie angesiedelt sind, stärkt; in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit mit ihren 
Nachbarländern und mit den Mitgliedstaaten, denen sie angehören, zudem wichtig für 
ihre regionale Integration und ihre wirtschaftliche Entwicklung ist;

AM. in der Erwägung, dass die Verringerung der Unterschiede im Entwicklungsstand 
zwischen den Gebieten in äußerster Randlage und dem Rest der EU weiterhin zu den 
wichtigsten Prioritäten der EU und der Kommission gehören muss;

AN. in der Erwägung, dass viele Gebiete in äußerster Randlage mit einem starken 
Migrationsdruck konfrontiert sind, der äußerst schwerwiegende Folgen für ihre 
Bevölkerung und erhebliche Auswirkungen auf ihre eigenen Ressourcen hat; 

Eine bessere Anwendung von Artikel 349 AEUV

1. begrüßt die merklichen Fortschritte, die durch die EU-Strategien für die Gebiete in 
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äußerster Randlage erzielt wurden, was Ausdruck der fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat, den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften der Gebiete in äußerster Randlage und der 
Zivilgesellschaft einschließlich nichtstaatlicher Organisationen ist; bedauert jedoch, 
dass die Kommission in dieser neuen Strategie im Hinblick auf für die Gebiete in 
äußerster Randlage wesentliche Bereiche und insbesondere im Hinblick auf die 
Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ziel, dass sich die EU zu einem 
wichtigen Akteur in den Weltmeeren entwickeln kann, wenig Engagement an den Tag 
legt; fordert, dass diese Strategie in die etwaige Halbzeitüberprüfung des Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) und in den MFR für die Zeit nach 2027 einfließt;

2. betont, dass viele der in dieser Strategie vorgesehenen Maßnahmen dringend umgesetzt 
werden müssen, die in diesen Krisenzeiten von besonderer Bedeutung sind, um eine 
nachhaltige (wirtschaftliche, soziale, territoriale und ökologische) Erholung dieser 
Gebiete sicherzustellen;

3. weist darauf hin, dass die Kommission nach Artikel 7 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) Hüterin der Verträge ist; hebt hervor, dass die Gebiete in äußerster 
Randlage vollständig in die Europäische Union integriert und an deren Rechtsordnung 
angepasst sind, wobei ihre besondere Situation in den Verträgen und insbesondere in 
Artikel 349 AEUV, der den Grundsatz und das Recht auf Anpassungsmaßnahmen im 
Rahmen verschiedener Politikbereiche der Union festschreibt, anerkannt wird;

4. bedauert, dass Artikel 349 AEUV zwar nach wie vor nicht automatisch bei jeder 
Gesetzgebungsinitiative der Kommission angewandt wird, nimmt jedoch zur Kenntnis, 
dass bei der erforderlichen Berücksichtigung der Besonderheiten der Gebiete in 
äußerster Randlage Fortschritte erzielt wurden; ist der Ansicht, dass dieser Artikel nur 
in begrenztem Umfang genutzt wird und innovativer und positiver ausgelegt werden 
könnte, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung von Ad-hoc-Programmen und 
neuen spezifischen Maßnahmen; hebt hervor, dass dieser Artikel gegebenenfalls 
übergreifend in den Politikbereichen und Initiativen der Union zur Anwendung kommen 
sollte, und bekräftigt seine in seiner Entschließung vom 14. September 2021 erhobene 
Forderung, wonach die Kommission und der Rat eine planerische Einbeziehung der 
Belange der Gebiete in äußerster Randlage vornehmen sollten, d. h. eine systematische 
Berücksichtigung der Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in den 
Vorschlägen für Rechtsakte der Union und bei den interinstitutionellen 
Verhandlungen – gegebenenfalls auch durch die Durchführung gesonderter 
Folgenabschätzungen –, damit sichergestellt ist, dass die EU-Rechtsvorschriften auf die 
besonderen Herausforderungen und lokalen Gegebenheiten der Gebiete in äußerster 
Randlage abgestimmt sind; empfiehlt der Kommission, einen Mechanismus zur Prüfung 
der Auswirkungen auf Gebiete in äußerster Randlage in Betracht zu ziehen, der dem für 
ländliche Gebiete vorgeschlagenen Mechanismus ähnelt;

5. betont, dass Artikel 349 angewendet werden muss, damit die Investitionen der Union, 
der Mitgliedstaaten, der lokalen Gebietskörperschaften sowie der öffentlichen und 
privaten Akteure in den Gebieten in äußerster Randlage erhöht werden, wobei negative 
Herangehensweisen, d. h. spezifische Maßnahmen, die den Aufholprozess und die 
Verringerung der Entwicklungsunterschiede verhindern würden, verhindert werden 
müssen;
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6. fordert angesichts des bevorstehenden Konvents zur Reform der Verträge der 
Europäischen Union, dass der derzeitige besondere Status der Gebiete in äußerster 
Randlage – Artikel 355 Absatz 1, Artikel 349 und Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a 
AEUV – unbedingt beibehalten oder gegebenenfalls ausgeweitet wird;

7. weist darauf hin, dass der Gerichtshof betont hat, dass die „Bedingungen für die 
Anwendung der Verträge“ im Sinne von Artikel 349 AEUV so zu verstehen sind, dass 
sie sowohl die Bedingungen für die Anwendung des Primärrechts der Union als auch 
die Bedingungen für die Anwendung der auf der Grundlage dieses Primärrechts 
erlassenen Sekundärrechtsakte umfassen; weist ferner darauf hin, dass der Gerichtshof 
entschieden hat, dass sich aus dem Wortlaut und den Zielen von Artikel 349 AEUV 
sowie aus der Systematik der Verträge ergibt, dass in Bezug auf die Gebiete in äußerster 
Randlage der geografische Geltungsbereich des gesamten Besitzstands der Union 
insbesondere durch Artikel 52 EUV in Verbindung mit Artikel 355 Absatz 1 AEUV 
sowie durch die gemäß Artikel 349 AEUV erlassenen Maßnahmen bestimmt wird;

8. bekräftigt, dass koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene und nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene aufrechterhalten und verstärkt werden müssen; befürwortet die 
uneingeschränkte Einbeziehung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der 
Gebiete in äußerster Randlage in die Gestaltung der EU-Politik; hebt hervor, dass diese 
Einbeziehung allen Beteiligten Vorteile bringt und die Legitimität der Beschlussfassung 
in der EU stärkt; betont, dass es ein solcher von der Basis ausgehender Ansatz jeder 
Region ermöglicht, ihre Interessen zu vertreten; betont in diesem Zusammenhang die 
positiven Beiträge der Konferenz der Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage zur 
Ermittlung der Prioritäten und Herausforderungen, mit denen diese Gebiete konfrontiert 
sind, und zur Schaffung von Anreizen für weitere Maßnahmen einschließlich des 
Austauschs über bewährte Verfahren; weist auf die wichtige Arbeit der Kommissarin 
für Kohäsion und Reformen hin, wenn es gilt, die Interessen der Gebiete in äußerster 
Randlage im Kollegium der Kommissionsmitglieder zu schützen; schlägt angesichts 
dessen vor, dass die nächste Kommission die Überwachung der nachhaltigen und 
inklusiven Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage zu deren Vorteil auf höchster 
Ebene fortsetzt und stärkt, indem insbesondere der innerhalb der Kommission erzielte 
Fortschritt bei der uneingeschränkten Anwendung von Artikel 349 erfasst wird;

9. bekräftigt, dass die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in jedem 
jährlichen Zyklus des Europäischen Semesters berücksichtigt werden müssen und dass 
diese Besonderheiten in den länderspezifischen Empfehlungen für Portugal, Spanien 
und Frankreich zum Ausdruck kommen müssen;

10. fordert die Kommission auf, die Instrumente des Europäischen Semesters und die 
länderspezifischen Empfehlungen in vollem Umfang zu nutzen, um die politischen 
Strategien in den Gebieten in äußerster Randlage zu analysieren und entsprechende 
Ratschläge zu geben, damit eine soziale Aufwärtskonvergenz erreicht wird;

11. vertritt die Auffassung, dass die EU bei der Vertiefung integrierter Maßnahmen für die 
Gebiete in äußerster Randlage ehrgeiziger vorgehen sollte, und zwar durch einen 
proaktiven und kohärenten EU-Ansatz und durch eine klare und solide Unterstützung 
der nachhaltigen endogenen Entwicklung jedes dieser Gebiete;
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12. fordert die Kommission auf, das POSEI-Modell auf weitere Wirtschaftszweige in den 
Gebieten in äußerster Randlage auszuweiten, und zwar vorrangig in den Bereichen 
Fischerei, Verkehr, Konnektivität, Energie und digitaler Wandel; betont, dass diese 
spezifischen Maßnahmen für die Förderung einer nachhaltigen grünen und blauen 
Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage von grundlegender Bedeutung sind;

13. begrüßt zwar die Zusage der Kommission, den Dialog mit den Gebieten in äußerster 
Randlage zu intensivieren und ihnen individuelle Unterstützung zuteilwerden zu lassen, 
bedauert jedoch, dass die Kommission in ihrer Mitteilung nur begrenzt auf einige der 
Anliegen dieser Gebiete eingeht; fordert die Kommission auf, einen Aktionsplan für 
diese Strategie anzunehmen, und stellt fest, dass in diesem Zusammenhang gesonderte 
und angemessene finanzielle Mittel vorgesehen werden müssen, den Merkmalen, 
Trümpfen und Herausforderungen jedes Gebiets in äußerster Randlage Rechnung 
getragen werden muss und für jedes Gebiet in äußerster Randlage ein individueller 
Aktionsplan ausgearbeitet werden muss, wenn die Gebiete dies wünschen; ist der 
Ansicht, dass der Aktionsplan für die Strategie auf einem von der Basis ausgehenden 
Ansatz und einem Rahmen für Multi-Level-Governance beruhen sollte; betont, dass die 
Kommission im Wege öffentlicher Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, den 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und den betroffenen Menschen 
zusammenarbeiten sollte und unter anderem auf Ersuchen der Behörden der Regionen 
selbst zusätzliche Unterstützung und/oder Beratungsinstrumente bereitstellen sollte; 
fordert, dass diese Aktionspläne veröffentlicht werden, bevor die Vorschläge für den 
neuen Programmplanungszeitraum nach 2027 vorgelegt werden;

14. fordert, dass die Auswirkungen der derzeitigen Krise in den Gebieten in äußerster 
Randlage bei der Überarbeitung des MFR 2021-2027 berücksichtigt werden; 

15. fordert die GD REGIO auf, bei ihren Kontrollen die besonderen Schwierigkeiten zu 
berücksichtigen, mit denen die Gebiete in äußerster Randlage insbesondere bei 
Ausschreibungen oder Fristen für die Einholung von Informationen von den 
Begünstigten der Strukturfonds konfrontiert sind; 

16. empfiehlt, dass sich die Mitgliedstaaten mit Gebieten in äußerster Randlage dieser 
Strategie anschließen, um den territorialen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt 
dieser Gebiete sicherzustellen; 

17. weist erneut darauf hin, dass die Regelungen für staatliche Beihilfen für Unternehmen 
in den Gebieten in äußerster Randlage nochmals bewertet werden müssen; weist in 
diesem Zusammenhang auf die laufende Überarbeitung der De-Minimis-Verordnung 
und der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt hin, in denen 
sehr niedrige Schwellenwerte festgelegt sind; fordert, dass die De-Minimis- und die 
AGVO-Schwellenwerte deutlich erhöht werden und eine positive Differenzierung für 
Gebiete in äußerster Randlage vorgenommen wird, um den zusätzlichen Betriebskosten, 
die bei Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage anfallen, Rechnung zu 
tragen;

18. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer Insellage und 
ihrer Abgelegenheit strukturellen und dauerhaften Nachteilen ausgesetzt sind; fordert 
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die Kommission auf, Ausgleichszahlungen für die Insellage und die Abgelegenheit, 
insbesondere im Verkehrsbereich, bei der Berechnung der staatlichen Beihilfen nicht zu 
berücksichtigen;

19. betont, dass die Kontinuität sämtlicher bestehender Steuerregelungen in den Gebieten in 
äußerster Randlage angesichts ihrer Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft 
sichergestellt werden muss;

20. betont, dass aktuelle und harmonisierte Daten über die Gebiete in äußerster Randlage 
erstellt werden müssen, damit die Auswirkungen der europäischen politischen 
Maßnahmen angemessen festgestellt werden können; spricht sich dafür aus, Eurostat-
Daten nach den einzelnen Gebieten in äußerster Randlage aufzuschlüsseln;

21. ist der Ansicht, dass die EU politisch proaktiver sein und spezifische Maßnahmen zur 
Förderung des nachhaltigen Wachstums der Gebiete in äußerster Randlage ergreifen 
sollte, damit sich die Gebiete in äußerster Randlage als vollwertiger Teil der EU, der 
umfassend in das politische Handeln der EU einbezogen wird, wahrnehmen;

In die Menschen investieren

22. begrüßt, dass sich die Kommission darauf konzentriert, die Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen; weist jedoch darauf hin, dass die Quoten der von Armut 
bedrohten Personen in den Gebieten in äußerster Randlage zu den höchsten in der 
Union zählen24; weist außerdem darauf hin, dass das Pro-Kopf-BIP der Gebiete in 
äußerster Randlage deutlich unter dem EU-Durchschnitt und dem jeweiligen nationalen 
Durchschnitt liegt25 und dass Mayotte eine der ärmsten Regionen in der EU ist, da ihr 
Pro-Kopf-BIP 30 % unter dem EU-Durchschnitt liegt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um in 
diesen Regionen für den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu sorgen, da dies 
die Grundvoraussetzung für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist; 
weist auf die Zusage der Mitgliedstaaten hin, die Entwicklung der Gebiete in äußerster 
Randlage mit den erforderlichen Investitionen, insbesondere in den ärmsten Gegenden, 
uneingeschränkt zu unterstützen; hält es für geboten, dass die Europäische Säule 
sozialer Rechte in den Gebieten in äußerster Randlage umgesetzt wird, damit für mehr 
Solidarität zwischen den Generationen gesorgt wird, sozialer Schutz und Inklusion 
gefördert werden und hochwertige Arbeitsplätze im Einklang mit dem grünen und dem 
digitalen Wandel geschaffen werden;

23. betont, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Ansiedlung von Lehrkräften 
zu fördern und zu unterstützen, und zwar insbesondere in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), die wichtig sind, um den 

24 2021: Kanarische Inseln: 37,8 %, Azoren: 27,5 %, Madeira: 29,2 %, vgl. Datensatz „Von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Bevölkerung nach NUTS-Regionen“ für 2021, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps11n/default/table.
25 Aus der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 3. Mai 2022 über die Trümpfe, 
Herausforderungen und Chancen der Gebiete in äußerster Randlage (SWD(2022)0133) geht hervor, dass der 
Prozentsatz des Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftstandards in den Gebieten in äußerster Randlage 60 % des 
Durchschnitts der EU 27 beträgt: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-
regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf.
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ökologischen und den digitalen Wandel zu begleiten, die Kenntnisse in diesen 
Bereichen sicherzustellen und das Interesse der jungen Menschen daran zu wecken;

24. weist darauf hin, dass in den Gebieten in äußerster Randlage nach wie vor ein 
erheblicher Bedarf an Sozialwohnungen besteht, deren Infrastruktur auch eine Reihe 
von Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen sollte, die den Zielen der Klimaneutralität 
entsprechen; ist der Auffassung, dass diese Anforderungen weder die Bekämpfung von 
Ungleichheiten noch die soziale Gerechtigkeit in diesen Gebieten beeinträchtigen 
sollten und dass es daher Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten und der regionalen Behörden 
ist, die Schaffung und Bereitstellung der erforderlichen Instrumente zu fördern;

25. unterstützt die Einrichtung eines Pilotprojekts für ein vereinfachtes, direkt zugängliches 
EU-Programm, das sich an private soziale unterstützende Einrichtungen in den Gebieten 
in äußerster Randlage richtet und nicht rückzahlbare Finanzierungslinien für 
Kleinprojekte, Unterstützung für die Ausbildung von Fach- und Hilfskräften in den 
verschiedenen Interventionsbereichen, Kofinanzierung für Großprojekte mit 
grenzüberschreitenden Partnerschaften und Unterstützung für Initiativen zum Austausch 
über bewährte Verfahren umfasst;

26. fordert die Kommission auf, in den Gebieten in äußerster Randlage einen Sozialgipfel 
zu veranstalten, um die Ziele von Porto und die Europäische Säule sozialer Rechte zu 
erörtern und sie in diesen Gebieten umzusetzen; betont, wie wichtig es ist, die 
Interessenträger aus den Gebieten in äußerster Randlage einzubeziehen, um für 
Eigenverantwortung und die ordnungsgemäße Umsetzung der Sozialpolitik zu sorgen;

27. fordert die Kommission auf, bei der Einrichtung und dem Ausbau von prioritär auf 
Beschäftigung ausgerichteten Regionen einschließlich Zollfreigebieten in den Gebieten 
in äußerster Randlage mit den betreffenden Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
die wirtschaftliche Erholung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Ausbau von 
Kompetenzen in diesen Regionen insbesondere für junge Menschen und Frauen zu 
unterstützen; hebt hervor, dass man sich bei diesen Regionen auf die schwächsten 
und/oder vielversprechendsten Branchen konzentrieren sollte, wobei angemessene 
Arbeitsbedingungen und die geltenden Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz einzuhalten sind; betont, dass die lokalen Märkte, die Herstellung 
lokaler Erzeugnisse, die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich 
des Tourismus, und die Fähigkeit zur Förderung wirtschaftlicher Innovationen gestärkt 
werden müssen;

28. hebt hervor, dass die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zur Stützung der 
Wirtschaft und des Arbeitsmarkts ergriffenen Maßnahmen wie etwa die Lockerung der 
Regeln für staatliche Beihilfen, die Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete 
Europas (REACT-EU) und die beiden Investitionsinitiativen zur Bewältigung der 
COVID-19-Krise (CRII und CRII+) zusätzliche Arbeitsplatzverluste verhindert haben; 
betont, dass die nationalen Strategien und Stützungsprogramme, die in den Gebieten in 
äußerster Randlage zur Linderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Beschäftigung umgesetzt wurden, sorgfältig evaluiert werden müssen, damit ermittelt 
wird, welche Instrumente auch weiterhin und in der Zukunft wirksam genutzt werden 
können; 
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29. betont die große Bedeutung des Europäischen Netzes der Arbeitsvermittlungen 
(EURES) und weist insbesondere auf die vorrangigen Erfordernisse des Arbeitsmarktes 
im Rahmen der EURES-Aktivitäten hin, um Arbeitslosen bei der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt zu helfen und die Freizügigkeit der Beschäftigten in den Gebieten 
in äußerster Randlage zu erleichtern;

30. unterstreicht die wichtige Rolle der Sozialwirtschaft in den Gebieten in äußerster 
Randlage, die in Partnerschaft mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
zur Bekämpfung der durch Abgelegenheit, Armut und soziale Ausgrenzung bedingten 
Einschränkungen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung von 
Initiativen in diesen Gebieten beiträgt; fordert die Kommission auf, die Beteiligung der 
Gebiete in äußerster Randlage am Europäischen Netzwerk der Regionen für 
Sozialwirtschaft sicherzustellen;

31. beklagt die Arbeitslosen-, Schulabbrecher- und Armutsquoten in den Gebieten in 
äußerster Randlage, die sich im Vergleich zu anderen EU-Gebieten in einer äußerst 
prekären Lage befinden, die durch die gegenwärtigen vielfältigen und komplexen 
Krisen noch verschärft wird und eine vermehrte europäische Solidarität erfordert;

32. fordert die Kommission und den Rat auf, unbeschadet der bereits mit dem ESF+ 
eingerichteten Programme im Rahmen des MFR 2021-2027 die verfügbaren Mittel in 
vollem Umfang und bestmöglich zu nutzen, um die strukturellen Probleme im 
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit und Armut unter jungen Menschen anzugehen; 
weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage von diesen Problemen 
besonders stark betroffen sind und daher besondere Unterstützung benötigen;

33. hebt die Schwierigkeiten hervor, wenn es darum geht, Fachkräfte in bestimmten 
Bereichen anzuwerben und zu halten; fordert daher, dass spezifische Maßnahmen 
ergriffen werden, um wirksame Lösungen für dieses Problem zu finden, u. a. durch eine 
zusätzliche Mittelausstattung für den ESF+;

34. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF) Mittel für Maßnahmen in Bezug auf Kinder und junge Menschen bereitgestellt 
werden, und erwartet, dass dadurch bedeutende Möglichkeiten für junge Menschen in 
Europa geschaffen werden; fordert, dass Sozialpartner und Jugendorganisationen in die 
Überwachung und Bewertung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne einbezogen 
werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass mit dem Fonds für einen 
gerechten Übergang und dem ESF+ integrierte Pläne auf lokaler Ebene unterstützt 
werden, um die Umschulung und Weiterbildung, insbesondere für die am stärksten 
gefährdeten und von dem Wandel betroffenen Gruppen, zu unterstützen; 

35. weist darauf hin, dass junge Menschen einen hohen Anteil an der Bevölkerung in den 
Gebieten in äußerster Randlage stellen; hält es für geboten, dass junge Menschen den 
traditionellen Wirtschaftszweigen in den Gebieten in äußerster Randlage wie etwa der 
Fischerei neuen Schwung verleihen, da eine wettbewerbsfähige, resiliente und sozial 
gerechte Fischerei qualifizierte und gut ausgebildete Fachleute erfordert; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, junge Menschen für den Primärsektor zu 
gewinnen, indem sie neue Beschäftigungsmöglichkeiten und die damit 
zusammenhängende Finanzierung bereitstellen und Maßnahmen zur Verbesserung der 
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Arbeitsbedingungen wie etwa spezielle Schulungen, faire und angemessene Löhne 
sowie Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben ergreifen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Junglandwirten in den 
Gebieten in äußerster Randlage den Zugang zu Grundbesitz zu erleichtern; hält es für 
geboten, dass grüne Kompetenzen und nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten in 
einer CO2-neutralen und energieeffizienten Kreislaufwirtschaft geschaffen werden;

36. betont, dass die informelle Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage 
weitverbreitet ist, was eine genaue Analyse der Beschäftigungszahlen und eine 
wirksame Umsetzung der Sozialpolitik erschwert; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, nicht angemeldete Erwerbstätigkeit beispielsweise durch 
Anreizsysteme und vereinfachte Instrumente für die Anmeldung zu bekämpfen;

37. fordert die Kommission auf, verstärkt Mobilitätschancen durch ein blaues und grünes 
Erasmus zu schaffen, das auf dem Beispiel von Erasmus+ beruht und es jungen 
Menschen ermöglicht, die Chancen zu nutzen, die sich in der blauen Wirtschaft, der 
Kreislaufwirtschaft und im Rahmen des ökologischen Wandels im Allgemeinen im 
Hinblick auf Ausbildung und neue Berufe bieten;

38. betont, dass die Beteiligung der Gebiete in äußerster Randlage an Erasmus+ gesteigert 
werden muss, und hebt hervor, dass die Kommission und die nationalen Stellen dem 
Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage, junge Menschen im Rahmen von 
Mobilitätsprogrammen in diesen Bereichen aufzunehmen, besondere Aufmerksamkeit 
widmen sollten, insbesondere durch gezielte Kommunikationskampagnen und 
besondere Begleitkampagnen bei der Aufnahme und Entsendung der Teilnehmer; 
begrüßt, dass die Kommission Interreg nutzen wird, um regionale Mobilitätsprogramme 
zu Lernzwecken in Synergie mit Erasmus+ weiterzuentwickeln; fordert die Kommission 
und die einschlägigen Einrichtungen außerdem auf, im Rahmen des Programms 
Erasmus+ Kooperationspartnerschaften mit an die Gebiete in äußerster Randlage 
angrenzenden Drittländern einzurichten, um den akademischen und betrieblichen 
Austausch mit den Gebieten in äußerster Randlage stärker zu fördern; 

39. fordert die Kommission außerdem auf, mit den Mitgliedstaaten und den nationalen 
Erasmus+-Agenturen zusammenzuarbeiten, um junge Menschen aus den Gebieten in 
äußerster Randlage, die sich im Rahmen von Erasmus-Mobilitätsprogrammen in 
anderen Teilen der EU aufhalten, besser zu schützen und zu begleiten, und zwar im 
Einklang mit Kapitel V (Inklusion) der Verordnung zur Einrichtung von Erasmus+26, 
insbesondere durch Vorfinanzierungen für die Mobilität, zusätzliche spezifische 
Finanzhilfen und verstärkte Unterstützung; 

40. fordert eine stärkere Beteiligung junger Menschen aus den Gebieten in äußerster 
Randlage an der Freiwilligentätigkeit und an lokalen Solidaritätsprojekten, die im 
Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps ermöglicht werden; 

41. unterstützt die Förderung der Maßnahmen für aktives Altern in diesen Gebieten, wie 
beispielsweise die Erweiterung des Anwendungsbereichs der „Sport-Aktionen“ im 

26 Verordnung (EU) 2021/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Einrichtung 
von Erasmus+, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 (ABl. L 189 vom 28.5.2021, S. 1).
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Rahmen des Programms Erasmus+ um Initiativen zur Förderung der körperlichen 
Betätigung älterer Menschen und generationsübergreifender sportlicher Aktivitäten; 
unterstützt darüber hinaus im Rahmen eines Konzepts des lebenslangen Lernens 
Anreize für die Einrichtung eines europäischen Netzwerks von Universitäten für ältere 
Menschen in den Gebieten in äußerster Randlage mit spezifischen Lernmitteln und 
Zugang zu Informationen, den Austausch über bewährte Verfahren und den Austausch 
von Studierenden;

42. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten oder die Gebiete in äußerster Randlage 
bzw. gegebenenfalls sowohl erstere als auch letztere möglichst bald bei der 
Ausarbeitung eines Aktionsplans für die Bekämpfung des Schulabbruchs in den 
Gebieten in äußerster Randlage zu unterstützen, die Ursachen dieses Problems 
anzugehen und den Austausch bewährter Verfahren zu fördern, damit konkrete 
Lösungen ermittelt werden können; hebt das im Rahmen des ESF unterstützte Modell 
der „Schulen der zweiten Chance“ hervor, die sich als wirksam erwiesen haben, um 
junge Schulabbrecher wieder in Ausbildung und Beschäftigung zu bringen; fordert, dass 
in den Gebieten in äußerster Randlage Pilotprojekte aufgelegt werden, die nicht nur auf 
diese Themen abzielen, sondern auch auf die blaue Wirtschaft und auf Ausbildung 
sowie auf die Unterstützung von Innovation und Forschung, damit diese Gebiete im 
Bereich der Meerespolitik eine führende Rolle übernehmen;

43. hebt hervor, dass die Förderung von Ausbildung und Zertifizierung in den Gebieten in 
äußerster Randlage hoch qualifizierte und kompetente Fachkräfte hervorbringen kann, 
die in der Regel aufmerksamer und offener für die Umsetzung von 
Verhaltensänderungen sind, indem sie etwa eine größere Offenheit für den Einsatz 
neuer Technologien aufbringen; weist erneut darauf hin, dass der digitale Wandel und 
die Nutzung neuer Technologien von einer angemessenen Ausbildung für alle, für die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und für die Zivilgesellschaft, gebührend 
begleitet werden sollten;

44. fordert die Kommission auf, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in den 
Gebieten in äußerster Randlage, insbesondere von jungen Menschen, an europäischen 
Programmen wirksam zu fördern, und fordert die Kommission ferner auf, ihre 
Informationskampagnen an abgelegenen Orten zu verstärken;

45. ist der Ansicht, dass durch Unternehmertum in den Gebieten in äußerster Randlage 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden können; bedauert deshalb, dass die 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zum Thema „Stärkung der Jugend in 
den Gebieten in äußerster Randlage der EU“ nicht die erwartete Beteiligung hervorrief; 
fordert verbesserte Kommunikationskampagnen zu solchen Vorschlägen; spricht sich 
dafür aus, dass die Initiative auf Menschen bis zum Alter von 30 Jahren ausgeweitet 
wird, und fordert die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf, besser über die 
von der Union unterstützten aktuellen spezifischen Initiativen zugunsten der Gebiete in 
äußerster Randlage, insbesondere für junge Menschen, zu informieren;

46. betont, dass die soziale Lage junger Menschen ein zentrales Anliegen in den Gebieten in 
äußerster Randlage ist, und begrüßt die Zusage der Kommission, den ESF+ zur 
Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Mobilität und der 
Beschäftigung junger Menschen einzusetzen; fordert die Kommission deshalb auf, 
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insbesondere im Rahmen des Europäischen Jahres der Kompetenzen, zu dem das Jahr 
2023 ausgerufen wurde, konkrete Maßnahmen in den Bereichen Ausbildung, Lernen, 
Entwicklung und Kompetenzumwandlung in den Gebieten in äußerster Randlage 
auszuarbeiten und dafür zu sorgen, dass die verstärkte Jugendgarantie in diesen 
Gebieten angemessen zum Einsatz kommt; betont, wie wichtig es ist, unter Verwendung 
von EU-Mitteln, insbesondere des ESF+, Ausbildungsprogramme und 
Berufsberatungsdienste für junge Menschen einzurichten, und fordert die Arbeitgeber 
auf, das Angebot an effizienteren Lehrstellen im Einklang mit dem Europäischen 
Rahmen für hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung zu verbessern; betont in 
diesem Zusammenhang, dass Programmen zur Validierung der im Rahmen des 
lebenslangen Lernens gesammelten Erfahrungen große Bedeutung zukommt;

47. begrüßt die Einrichtung der Initiative „Aim, Learn, Master, Achieve“ (ALMA) zur 
aktiven Eingliederung benachteiligter junger Menschen; betont, dass diese Initiative für 
die Gebiete in äußerster Randlage von besonderem Interesse ist, da es dort viele junge 
Menschen gibt, die weder arbeiten noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung 
absolvieren (NEET); fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass diese Initiative 
mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet wird, um sicherzustellen, dass sie 
von möglichst vielen Begünstigten in Anspruch genommen werden kann; ist der 
Ansicht, dass positive Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Beteiligung junger 
Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage sicherzustellen;

48. betont, dass Strategien festgelegt werden müssen, mit denen gegen die Abwanderung 
von Hochqualifizierten vorgegangen und die Attraktivität der Gebiete in äußerster 
Randlage, insbesondere für junge Menschen, erhöht wird; hebt daher die besondere 
Bedeutung der Mitteilung der Kommission vom 17. Januar 2023 mit dem Titel 
„Talenterschließung in den Regionen Europas“27 für die Gebiete in äußerster Randlage 
hervor; plädiert in diesem Zusammenhang für eine verstärkte Unterstützung und 
Förderung der Hochschuleinrichtungen in diesen Gebieten sowie ihrer Berufsschulen, 
damit diese sich besser ausstatten und die Qualität ihres Ausbildungsangebots 
verbessern können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit lokalen 
Interessenträgern, einschließlich des privaten Sektors, der Universitäten, der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und der lokalen Behörden, zusammenzuarbeiten, 
um digitale zentrale Anlaufstellen einzurichten, die jungen Arbeitsuchenden helfen; 
betont, dass es notwendig ist, Beschäftigungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu 
diversifizieren, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen;

49. betont, dass unter anderem durch kohäsionspolitische Maßnahmen die Gleichstellung 
der Geschlechter sowie die soziale, wirtschaftliche und politische Stärkung der Frauen 
in den Gebieten in äußerster Randlage sichergestellt werden müssen, indem der Zugang 
zu hochwertigen Arbeitsplätzen mit gleichem Entgelt und gerechter Entlohnung 
gefördert wird; betont die Bedeutung einer erschwinglichen Kinderbetreuung sowie der 
Bekämpfung von Diskriminierung, geschlechtsbezogener Gewalt und sexueller 
Belästigung, insbesondere am Arbeitsplatz; betont ferner, dass die Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt gefördert werden muss, um die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen;

27 COM(2023)0032.
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50. betont, dass die wirksame Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder von 
entscheidender Bedeutung ist, um die Kinderarmut in den Gebieten in äußerster 
Randlage, insbesondere mit Blick auf die Sicherstellung des Zugangs betroffener 
Kinder zur Gesundheitsversorgung, zu bekämpfen und den Teufelskreis der 
generationenübergreifenden Armut zu durchbrechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
ihre nationalen Umsetzungspläne für die Europäische Garantie für Kinder und die 
Überarbeitung dieser Umsetzungspläne besondere Maßnahmen für die Gebiete in 
äußerster Randlage aufzunehmen; unterstreicht die Bedeutung von Schulkantinen, wenn 
es darum geht, eine angemessene Ernährung und – in vielen Fällen – regelmäßige 
Mahlzeiten für Kinder in den Gebieten in äußerster Randlage sicherzustellen; bekräftigt 
daher die Bedeutung des Unionsprogramms für Obst, Gemüse und Milch in der Schule, 
das der Anfälligkeit dieser Gebiete Rechnung tragen sollte; fordert insbesondere, dass 
die nationalen Strategien für dieses Schulprogramm angepasst werden, um den 
Bedürfnissen der Gebiete in äußerster Randlage besser gerecht zu werden;

51. betont, dass auch die Alterung der Bevölkerung, der Anstieg der durchschnittlichen 
Lebenserwartung und der Rückgang der Geburtenrate in den Gebieten in äußerster 
Randlage Anlass zur Sorge geben, da sie zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung 
führen und die Systeme der sozialen Sicherheit vor erhebliche Herausforderungen 
stellen; ist überzeugt, dass der Mehrwert einer generationenübergreifenden 
Verknüpfung durch die Schaffung von Mentoringprogrammen erhöht werden könnte, 
mit denen der Wissensaustausch und die individuelle Unterstützung für junge Menschen 
und Arbeitsuchende gestärkt werden; weist darauf hin, dass sich die Gebiete in 
äußerster Randlage für die Entwicklung innovativer sozialpolitischer Maßnahmen 
eignen würden, wie beispielsweise einen „Weg der dritten Chance“, der auf die 
gesellschaftliche und berufliche Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Menschen 
aller Altersgruppen bzw. angesichts der alternden Bevölkerung auf die Betreuung 
älterer Menschen abzielt; fordert die für Bildung und lebenslanges Lernen zuständigen 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie die Sozialpartner nachdrücklich auf, 
einen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem Unternehmen ermutigt werden, in 
Programme und Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Integration sowie der 
Inklusion schutzbedürftiger Gruppen, die möglicherweise zusätzliche gezielte 
Maßnahmen benötigen, zu investieren; 

52. fordert die Kommission auf, sich bei der Umsetzung der EU-Drogenstrategie auf 
Prävention, soziale Wiedereingliederung und die Rückkehr in die Beschäftigung zu 
konzentrieren; fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob 
Therapieeinrichtungen in den Gebieten in äußerster Randlage, die auf die Betreuung 
und Rehabilitation von Drogenabhängigen und deren Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, mit EU-Mitteln finanziert werden können; weist 
warnend darauf hin, dass in den Gebieten in äußerster Randlage neue 
Suchterkrankungen aufgetreten sind, insbesondere ein zunehmender Konsum 
synthetischer Drogen, der ernsthafte Risiken für die psychische Gesundheit junger 
Menschen birgt und besondere Aufmerksamkeit verdient28;

28 Relatório anual 2021 – a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências (Jahresbericht 2021 – 
die Lage des Landes in Bezug auf Drogen und Drogensucht), 2022, S. 20, 
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021%2
0ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf.



RR\1277639DE.docx 23/91 PE738.459v02-00

DE

53. betont den Stellenwert einer gut koordinierten, humanitären, wirksamen und sicheren 
Migrationspolitik der EU, die den besonderen Gegebenheiten in den Gebieten in 
äußerster Randlage, insbesondere in den Gebieten, die mit den erheblichen Folgen 
umfangreicher und anhaltender Zuströme von Migranten zu kämpfen haben, Rechnung 
trägt; weist insbesondere auf die Bedürfnisse der Gebiete in äußerster Randlage hin, die 
von Migration betroffen sind, einschließlich von schutzbedürftigen Menschen wie 
unbegleiteten Minderjährigen, wie beispielsweise auf den Kanarischen Inseln, die bei 
ihrer sozialen Inklusion auf besondere Unterstützung angewiesen sind;

54. beharrt darauf, dass die Union angemessene und maßgeschneiderte Finanzmittel für die 
Bewältigung dieser spezifischen Herausforderungen im Bereich der Migration 
bereitstellen muss, und schlägt vor, die Mittel des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) zu mobilisieren, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten im 
Bereich Migration angemessen zu unterstützen; fordert in diesem Zusammenhang 
gebietsbezogene Maßnahmen, um den Zugang der Gebiete in äußerster Randlage zum 
AMIF zu erleichtern; befürwortet die Einrichtung von Pilotprojekten zur Integration, 
Inklusion, Ausbildung und Dienstleistungserbringung in den Gegenden in den Gebieten 
in äußerster Randlage, die einem hohen Zustrom von Migranten ausgesetzt sind; fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die einschlägigen Programme der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik eine angemessene Unterstützung der Gebiete in 
äußerster Randlage vorsehen;

55. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage dabei unterstützt werden müssen, gegen 
irreguläre Migration an ihren Grenzen vorzugehen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit zu prüfen, operative Unterstützung von EU-
Agenturen, einschließlich in Mayotte und Französisch-Guayana, anzufordern, um die 
lokalen Behörden zu unterstützen, insbesondere an den Orten, die den höchsten Zustrom 
irregulärer Migranten verzeichnen;

56. fordert die Umsetzung der Richtlinie 2001/55/EG vom 20. Juli 2001 und der mit der 
CARE-Verordnung29 eingeführten neuen Maßnahmen, um für eine wirkliche Solidarität 
bei der Reaktion auf Migrationsströme, insbesondere aus Konfliktgebieten, zu sorgen;

Meerespolitik und das Potenzial der blauen Wirtschaft in den Gebieten in äußerster 
Randlage

57. fordert die Kommission auf, die Gebiete in äußerster Randlage als Maßstab für die 
Europäische Union in den Bereichen Meerespolitik, Wissen über die Ozeane, blaue 
Wirtschaft und Fischerei zu nehmen;

58. weist darauf hin, dass die Fischereiflotte der Gebiete in äußerster Randlage alt und zum 
Teil sehr heruntergekommen ist, was eine Gefahr für Fischer und Umwelt darstellt; 
betont, dass es wichtig ist, weiterhin in die Modernisierung der Fischereiflotte, 
einschließlich der traditionellen handwerklichen Fischereiflotte, zu investieren, um die 

29 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln 
zugunsten von Flüchtlingen in Europa (CARE) (COM(2022)00109).
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Sicherheit und die Arbeitsbedingungen der Fischer zu verbessern, neue Menschen, 
insbesondere junge Menschen, für die Fischerei zu gewinnen, die CO2-Emissionen zu 
verringern und die Bedingungen für die Lagerung und Konservierung der Fänge zu 
verbessern; hebt hervor, dass diese Maßnahmen für die Fischerei von entscheidender 
Bedeutung sind, damit diese – bei einer geringeren Belastung der Umwelt – weiterhin 
sicher und zuverlässig gesunde Lebensmittel liefern und zu dem Übergang dieser 
Gebiete zur Ernährungsautonomie beitragen kann;

59. bedauert, dass die Sanierung der Flotten immer noch nicht durch den EMFAF 
unterstützt wird, da aus diesem nach wie vor keine Mittel für den Erwerb neuer Schiffe 
bereitgestellt werden; weist erneut darauf hin, dass der EMFAF Bestimmungen über 
Aktionspläne der Mitgliedstaaten für die Gebiete in äußerster Randlage enthält, darunter 
Strukturförderung für Fischerei und Aquakultur; weist darauf hin, dass über den 
EMFAF der Erwerb von Fischereifahrzeugen für Jungfischer unterstützt werden kann; 

60. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, enger zusammenzuarbeiten, um 
rasch Mittel für die Erneuerung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster 
Randlage bereitzustellen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Fangkapazitäten und Fangmöglichkeiten in den Gebieten in äußerster Randlage zu 
achten ist, und den ökologischen und digitalen Wandel in den Fischereisektoren dieser 
Gebiete mittels schonender Fangtechniken zu unterstützen; fordert die Kommission auf, 
bei der Überarbeitung ihrer Leitlinien für staatliche Beihilfen im Fischerei- und 
Aquakultursektor die ökologischen, wirtschaftlichen und technischen Indikatoren, die 
für ein Gleichgewicht zwischen Flottenkapazität und Fangmöglichkeiten sorgen sollen, 
unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale der Gebiete in äußerster Randlage 
anzupassen und eine Unterstützung in Bezug auf die in den Gebieten in äußerster 
Randlage verankerten Fischsammelgeräte zu ermöglichen; betont außerdem, dass die 
Erhebung der benötigten wissenschaftlichen Daten in den Gebieten in äußerster 
Randlage vorangetrieben werden muss;

61. weist erneut darauf hin, dass die Kommission zugesagt hat, einen Zwischenbericht über 
das EMFAF-Kapitel über die Gebiete in äußerster Randlage abzufassen und den Bedarf 
der Gebiete in äußerster Randlage an eigenständigen Rechtsvorschriften über Fischerei 
zu untersuchen; fordert die Kommission auf, ein spezifisches operationelles 
Finanzierungsprogramm für den Fischerei- und Aquakultursektor in den Gebieten in 
äußerster Randlage für die Zeit nach 2027 zu erstellen, das in seiner Funktionsweise 
dem POSEI-Programm ähnelt; weist darauf hin, dass ein derartiges Programm darauf 
abzielen sollte, die zusätzlichen Kosten und strukturellen Schwierigkeiten, mit denen 
die Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage konfrontiert sind, auszugleichen und 
gleichzeitig strukturelle Investitionen zu finanzieren, die zur Entwicklung des 
Wirtschaftszweigs beitragen;

62. weist darauf hin, dass die EU ihren Status als globale Seemacht zu einem großen Teil 
den AWZ in den Gebieten in äußerster Randlage verdankt; bedauert, dass der EMFAF 
den maritimen Angelegenheiten in dieser Hinsicht nicht genügend Bedeutung beimisst, 
und fordert, dass dieser Aspekt gestärkt wird; 

63. tritt entschieden dafür ein, dass die Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage für 
ihre Bemühungen um das Erreichen des Ziels der Kommission, wonach bis 2030 30 % 
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der Meeresgebiete der EU geschützt werden müssen, wirksam entschädigt werden; 
vertritt die Ansicht, dass die Meeresschutzgebiete ein Instrument sein sollten, mit dem 
der Schutz von Lebensräumen und Ökosystemen mit der sozioökonomischen 
Lebensfähigkeit der Fischerei in Einklang gebracht wird;

64. weist darauf hin, dass die Festlegung von Meeresschutzgebieten es den lokalen Fischern 
ermöglicht hat, ihr Einkommen zu steigern, was zu einem Anstieg der lokalen 
Beschäftigung in der Fischerei und zu einer Zunahme der Freizeitaktivitäten geführt hat, 
was wiederum Wachstumsmöglichkeiten in Bereichen wie dem nachhaltigen Tourismus 
eröffnet; hebt hervor, dass die Festlegung dieser Schutzgebiete, sofern sie 
ordnungsgemäß und unter angemessener öffentlicher Konsultation mit den lokalen 
Behörden und den Interessenträgern, insbesondere den Fischern, erfolgt, von 
grundlegender Bedeutung für den Schutz und die Erholung der Arten sowie für die von 
ihnen abhängigen Küstenbereiche ist30;

65. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage besonders von den 
Auswirkungen des Klimawandels, der Meeresverschmutzung und der illegalen 
Fischerei betroffen sind; betont den Stellenwert, der den Gebieten in äußerster Randlage 
bei der Bekämpfung der illegalen Fischerei und der Meeresverschmutzung, bei der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in den Meeren und beim Übergang zu einer 
nachhaltigen blauen Wirtschaft zukommen könnte;

66. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für Strategien zur Förderung einer blauen Wirtschaft in den Gebieten in 
äußerster Randlage zu veröffentlichen, und fordert die Kommission erneut 
nachdrücklich auf, diese Aufforderung so bald wie möglich umzusetzen; betont in 
diesem Zusammenhang die wesentliche Rolle des Fischerei- und Aquakultursektors für 
die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei), der Umweltverschmutzung und des 
Klimawandels in den Gebieten in äußerster Randlage zu bekämpfen, da diese zu einem 
erheblichen Verlust der biologischen Vielfalt in den Meeren beitragen, und ihre 
sektorspezifischen Maßnahmen entsprechend zu überarbeiten; ersucht die Kommission, 
Mittel für nachhaltige Investitionen in die Bekämpfung der massiven Ausbreitung von 
Sargassum-Algen bereitzustellen, die insbesondere für diese Gebiete schwerwiegende 
negative ökologische und sozioökonomische Folgen haben; fordert die Kommission 
ferner auf, ein europäisches Zentrum zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch 
Kunststoffe in der Autonomen Region Madeira einzurichten;

67. hebt hervor, dass eine kooperative, inklusive und bereichsübergreifende maritime 
Raumplanung in den Gebieten in äußerster Randlage wichtig ist, bei der 
sozioökonomische und ökologische Belange sowie Belange der biologischen Vielfalt 
berücksichtigt werden;

Die Landwirtschaft als eine der Säulen der Gebiete in äußerster Randlage für die 

30 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_STU(2022)733087.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_STU(2022)733087
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Förderung der Entwicklung

68. ist der Ansicht, dass das POSEI als ständiges Programm der Union im Zusammenhang 
mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beibehalten und aus Unionsmitteln finanziert 
werden sollte; weist erneut darauf hin, dass die Haushaltsmittel für das POSEI-
Programm zur Unterstützung der Landwirtschaft seit 2009 weder aufgestockt noch an 
die Inflation angepasst wurden, was zu einer chronischen Unterfinanzierung geführt hat, 
was durch das stetige Bevölkerungswachstum in vielen Gebieten in äußerster Randlage 
verschärft wurde; bedauert ferner, dass die Mittelausstattung des POSEI-Programms 
auch nach der Einstufung von Mayotte als Gebiet in äußerster Randlage nicht erhöht 
wurde; ist der Ansicht, dass eine solche Erhöhung so bald wie möglich erfolgen sollte, 
und bedauert, dass die Gebiete in äußerster Randlage bei Anpassungen der Finanzmittel 
zur Förderung der Landwirtschaft benachteiligt wurden; spricht sich daher für eine 
deutliche Aufstockung der derzeitigen Mittelausstattung für das POSEI-Programm zur 
Unterstützung der Landwirtschaft, einschließlich der Beihilfen im Rahmen der 
Sonderregelung für die Versorgung, im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des MFR oder 
des MFR für die Zeit nach 2027 aus, um die lokale Produktion in den Gebieten in 
äußerster Randlage vor dem Hintergrund der steigenden Mehrkosten besser zu 
unterstützen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu festigen und zu 
verbessern, aber auch die Bemühungen um die Diversifizierung der Landwirtschaft, 
auch in Bezug auf den lokalen Verbrauch, zu unterstützen, sodass die Gebiete in 
äußerster Randlage dabei unterstützt werden, ihre Ernährungsautonomie zu stärken; ist 
der Ansicht, dass bei dieser Aufstockung alle hier dargelegten Aspekte berücksichtigt 
werden sollten; fordert die Kommission auf, eine starke Kohärenz zwischen dem 
POSEI-Programm und den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
aufrechtzuerhalten, da diese beiden Arten der Unterstützung starke Interdependenzen 
aufweisen; ist der Ansicht, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die 
Komplementarität, Transparenz und Kohärenz zwischen dem POSEI und anderen EU-
Fonds weiter zu verbessern;

69. fordert, dass mit Mitteln aus dem POSEI regionale landwirtschaftliche Kulturen und 
Erzeugnisse als Teil des historischen und kulturellen Erbes und der Identität dieser 
Gebiete gewürdigt und gefördert werden;

70. spricht sich dafür aus, dass die Gebiete in äußerster Randlage weiterhin ihre eigenen 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums konzipieren, umsetzen und 
verwalten sollten, wofür eine regionalisierte Struktur unerlässlich ist, damit die Gebiete 
(insbesondere ab 2028) weiterhin ihre eigenen Maßnahmen mit einer regionalen 
Verwaltungsbehörde sowie regionalen Begleitausschüssen entwickeln können; fordert 
die Einrichtung eines unmittelbaren Kommunikationskanals zwischen den regionalen 
Regierungen und der Kommission, damit die GAP angemessen, effizient und wirksam 
umgesetzt und durchgesetzt werden kann; 

71. weist erneut darauf hin, dass die Kofinanzierungssätze für die Gebiete in äußerster 
Randlage im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) wieder auf 85 % angehoben werden müssen, was für 
landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinbauern von entscheidender Bedeutung 
ist;
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72. spricht sich dafür aus, dass die Finanzausstattung für die Werbung für Erzeugnisse aus 
Gebieten in äußerster Randlage erhöht wird und bei derartigen Werbekampagnen ein 
Kofinanzierungssatz von 90 % gilt;

73. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage häufig von widrigen 
Witterungsverhältnissen betroffen sind, die zu einem Wandel der Landschaftsstruktur 
mit einer geringeren Nutzfläche pro landwirtschaftlichem Betrieb beitragen, was 
gleichermaßen zu höheren Produktionskosten führt und die Nutzung von Skaleneffekten 
behindert; fordert die Kommission im Hinblick auf die Bewältigung dieser 
Herausforderungen nachdrücklich auf, den lokalen Erzeugern eine gekoppelte Stützung 
zu gewähren, um die gesamte Wertschöpfungskette in entsprechend schwierigen 
Situationen zu stärken, und gleichzeitig die Finanzierungsverfahren im Fall 
schwerwiegender unerwünschter Ereignisse rasch anzupassen;

74. erachtet eine integrierte territoriale Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage 
als wichtig, etwa durch von der örtlichen Gemeinschaft koordinierte Investitionen und 
eine entsprechende Entwicklung vor Ort sowie durch die Förderung von Initiativen wie 
„Intelligente Dörfer“ zur Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft und einer 
nachhaltigen Lebensmittelerzeugung;

75. begrüßt die Zusage der Kommission in der Mitteilung über die langfristige Vision für 
ländliche Gebiete31, die Analyse der Gebiete in äußerster Randlage in den 
Zuständigkeitsbereich der EU-Beobachtungsstelle für den ländlichen Raum 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass die Beobachtungsstelle für den ländlichen Raum 
eine wertvolle Einrichtung sein könnte, die Datenlücken ermittelt und die statistischen 
Datenbanken über die Gebiete in äußerster Randlage verbessert und so ein vollständiges 
Bild von den Bedürfnissen der dortigen ländlichen Bevölkerung erstellt;

76. betont, dass die Umsetzung der neuen Biodiversitätsstrategie in den Gebieten in 
äußerster Randlage mit den Bemühungen um die Stärkung der nachhaltigen 
Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft koordiniert und dabei den spezifischen 
geografischen und klimatischen Merkmalen dieser Gebiete Rechnung getragen werden 
muss; hebt hervor, dass in diesen entlegenen Gebieten die landwirtschaftliche Tätigkeit 
im Mittelpunkt der Wirtschaft vor Ort steht und durch die 
Ökologisierungsanforderungen der Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe beeinträchtigt werden kann; weist erneut darauf hin, dass 
die Kommission festgestellt hat, dass „[d]ie Fortschritte bei der Verwirklichung dieses 
Ziels […] fortlaufend überprüft und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden 
[sollen], um unangemessene Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die 
Ernährungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu vermeiden“32; 
fordert, dass die Landwirte bei der Ausweitung agrarökologischer und 
biodiversitätsfreundlicher Verfahren stärker unterstützt werden, auch im Wege höherer 
Finanzierungs- und Kofinanzierungssätze; fordert die Mitgliedstaaten auf, die im 

31 Mitteilung der Kommission vom 10. Juni 2021 mit dem Titel „Eine langfristige Vision für die ländlichen 
Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ 
(COM(2021)00345).
32 Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr 
Raum für die Natur in unserem Leben“ (COM(2020)00380).
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Rahmen des LIFE-Programms verfügbaren Mittel bestmöglich in Anspruch zu nehmen;

77. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage Ökosysteme von hohem ökologischem 
Wert beherbergen, die jedoch nicht als Bedrohung für die ausgewogene Entwicklung 
der produktiven Arbeit in der Landwirtschaft angesehen werden sollten;

78. stellt fest, dass die Union in dem Vorschlag für eine Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
aufgefordert wird, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter einzuschränken; betont 
in diesem Zusammenhang, dass den besonderen Merkmalen des tropischen und 
subtropischen Klimas in den Gebieten in äußerster Randlage Rechnung getragen werden 
muss; betont, dass sich einige Gebiete in äußerster Randlage in tropischen, 
subtropischen und feuchten äquatorialen Gegenden befinden, was der Entstehung von 
Krankheiten besonders förderlich ist, und dass sie daher gegenüber dem Kontinent und 
Drittländern gravierend benachteiligt sind, wenn es darum geht, ihrem Bedarf an 
Pflanzenschutzmitteln zur Schädlingsbekämpfung gerecht zu werden; betont daher, dass 
die Erforschung neuer, an diese Gebiete angepasster Alternativlösungen mit mehr 
Mitteln gefördert werden muss, damit die landwirtschaftliche Erzeugung gesichert wird 
und die Landwirte die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Betriebe in den Gebieten in 
äußerster Randlage erhalten können; erachtet es in diesem Zusammenhang als sehr 
wichtig, agrarökologische Verfahren und die Anwendung innovativer 
Erzeugungsverfahren einschließlich neuer genomischer Verfahren zu fördern; stellt fest, 
dass es in einigen Gebieten in äußerster Randlage schwierig ist, Zugang zu bestimmten 
und insbesondere zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu 
erhalten; besteht darauf, dass es keinen Zugang zum Unionsmarkt für Erzeugnisse, die 
nicht den Vorschriften der Union genügen und möglicherweise die Lebensmittel- und 
Gesundheitssicherheit in der gesamten Union gefährden, geben sollte, etwa für Bananen 
aus Drittländern, in denen in großem Umfang in der Union nicht zugelassene 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden;

79. fordert die Kommission auf, neue genomische Verfahren zu regulieren, um so schnell 
wie möglich auf die Notwendigkeit zu reagieren, im Hinblick auf den Übergang zur 
Agrarökologie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und 
entsprechende Alternativen zu finden;

80. weist darauf hin, dass der Einsatz neuer Technologien, etwa der erfolgreiche Ausbau 
digitaler Hochleistungsnetze und die Präzisionslandwirtschaft, es ermöglichen, den 
Übergang zu einer effizienteren, moderneren und wettbewerbsfähigeren Landwirtschaft 
zu erleichtern, Kosten einzusparen, die Leistung zu verbessern und die 
Umweltauswirkungen zu minimieren;

81. betont, dass es notwendig ist, kurze, einträgliche und umweltfreundliche 
Produktionsketten und die Entwicklung eines Agrarsektors zu fördern, der vorrangig auf 
traditionelle Erzeugnisse mit hoher Wertschöpfung, den lokalen Verbrauch und 
umweltfreundliche Lösungen ausgerichtet ist; 

82. bekräftigt, dass die Ernährungsautonomie für die Gebiete in äußerster Randlage nach 
wie vor eine Priorität darstellt und dass neben der Stabilisierung der traditionellen 
Wirtschaftszweige auch die Diversifizierung der Produktion verstärkt und gefördert 
werden muss;
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83. erachtet es als sehr wichtig, die örtlichen Versorgungsketten zu strukturieren, um die 
Ernährungssicherheit der häufig abgelegenen Gebiete in äußerster Randlage zu wahren, 
und fordert die Interessenträger der entsprechenden Wirtschaftszweige und die Politik 
auf, alle Bestimmungen der gemeinsamen Marktorganisation (GMO) einschließlich der 
spezifischen Bestimmungen für die Gebiete in äußerster Randlage zu nutzen; begrüßt 
die Anpassung bestimmter Bestimmungen der GMO an die besonderen Bedürfnisse der 
Gebiete in äußerster Randlage und fordert die Kommission auf, erforderlichenfalls 
weitere Anpassungen im Rahmen der nächsten Überarbeitung der GMO vorzusehen; 
fordert die Kommission auf, die Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit einer 
Ausweitung der Bestimmungen von Artikel 22a der Verordnung (EU) Nr. 228/2013 
über POSEI-Programme33 in Bezug auf Ausweitung der Regeln und Beiträge von 
Branchenverbänden auf Marktteilnehmer, die nicht Mitglied dieser Verbände sind, 
zwecks Erreichung von Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelautarkie auf alle 
Gebiete in äußerster Randlage zu prüfen;

84. weist darauf hin, dass eine der wichtigsten Grundlagen der Volkswirtschaft der 
Autonomen Region der Azoren die Milch und ihre vor- und nachgelagerten Erzeugnisse 
sind; nimmt zur Kenntnis, dass ihre sozioökonomische Bedeutung und die Zahl der 
damit unmittelbar und mittelbar verbundenen Arbeitsplätze und Dienstleistungen für die 
Sicherstellung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts unerlässlich sind;

85. ist der Ansicht, dass in den vergangenen Jahren die Erzeuger in den Gebieten in 
äußerster Randlage – wie Zehntausende von Milcherzeugern in der gesamten Union – 
gezwungen waren, die Produktion aufzugeben, weil die den Erzeugern gezahlten Preise 
ruinös sind und keinen Ausgleich für die Produktionskosten bieten; vertritt die 
Auffassung, dass die Lage der Milcherzeugung untrennbar mit der Liberalisierung des 
Milchmarkts und dem Wegfall der Produktionsquoten verbunden ist und nur mithilfe 
von Marktregulierungsmechanismen gelöst werden kann;

86. weist auf die gemeinsame Erklärung des Parlaments, des Rates und der Kommission 
hin, die der anlässlich des Beitritts Ecuadors zum Abkommen zwischen der EU 
einerseits und Kolumbien und Peru andererseits neugefassten Verordnung (EU) 
2017/54034 über den Stabilisierungsmechanismus für Bananen beigefügt ist und 
folgenden Wortlaut hat: „Die Kommission nimmt auch nach Ablauf des 
Stabilisierungsmechanismus regelmäßig Analysen der Marktlage und der Lage der 
Erzeuger der Union vor. Wird festgestellt, dass sich die Marktlage oder die Lage der 
Erzeuger der Union stark verschlechtert hat, so prüft die Kommission in Anbetracht der 
Bedeutung der Bananenwirtschaft für die Gebiete in äußerster Randlage gemeinsam mit 
den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern die Lage und entscheidet, ob geeignete 
Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten. Die Kommission könnte auch 

33 Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2013 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 20.3.2013, S. 23).
34 Verordnung (EU) 2017/540 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 19/2013 zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel und des Stabilisierungsmechanismus 
für Bananen des Handelsübereinkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Kolumbien und Peru andererseits und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 20/2013 zur 
Umsetzung der bilateralen Schutzklausel und des Stabilisierungsmechanismus für Bananen des Abkommens zur 
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Zentralamerika andererseits (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 1).
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regelmäßige Sitzungen zur Überwachung der Lage einberufen, an denen die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger teilnehmen.“; weist die Kommission erneut auf 
ihre Zusage hin, die graduelle Senkung des Zolltarifs zu beenden, indem sie den 
Restzollsatz von 75 EUR/Tonne, der für Drittländer gilt, mit denen die Union 
Handelsabkommen geschlossen hat, dauerhaft festschreibt;

87. betont, dass bei der Umsetzung dieser Sonderregelung für die Versorgung zwar keine 
Zölle auf Direkteinfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Drittländern in die 
Gebiete in äußerster Randlage erhoben werden, die für den menschlichen Verzehr, für 
die Herstellung anderer Erzeugnisse oder als landwirtschaftliche Betriebsmittel 
unentbehrlich sind, dabei aber insbesondere dem Erfordernis Rechnung getragen 
werden sollte, dass die bestehende örtliche Erzeugung weder destabilisiert noch in ihrer 
Entwicklung behindert wird;

88. weist darauf hin, dass die nicht wettbewerbsfähigen Preise und der mangelnde 
Wettbewerb im Verkehrssektor der Gebiete in äußerster Randlage, insbesondere im 
Güterverkehr, den Agrarsektor dieser Gebiete einschränken; 

89. hebt den Mangel an nachhaltigen Lösungen für den Transport von Agrarerzeugnissen 
zwischen den meisten Inseln und dem Festland sowie für die Aus- und Einfuhr von 
Agrarerzeugnissen von und zu den Inseln hervor und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ihren Entwicklungsplänen für die Inseln innovative Projekte zur 
Schaffung umweltfreundlicherer Verbindungen zu fördern; 

90. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage, die kleine und entfernte Inseln 
oder Inselgruppen aufweisen und von Abgelegenheit geprägt sind, stark vom 
Seeverkehr abhängig sind; weist daher warnend darauf hin, dass Änderungen der 
derzeitigen Bestimmungen über Tiertransporte für diese Gebiete weiterreichende Folge 
haben, insbesondere angesichts der Bedeutung der Landwirtschaft für ihre 
Volkswirtschaften und ihrer Abhängigkeit von dieser; beharrt darauf, dass in dieser 
Hinsicht bei der anstehenden Überarbeitung der Tierschutzvorschriften der Union nach 
Maßgabe von Artikel 349 AEUV die besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete in 
äußerster Randlage berücksichtigt werden sollten; weist darauf hin, dass kontinuierliche 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen seines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Tieren beim Transport die Notwendigkeit des Transports lebender Tiere zu 
verringern und Alternativen zum Transport von lebenden Tieren mehr Gewicht zu 
geben; 

Mobilität, Verkehr und Tourismus

91. unterstützt die Schaffung eines spezifischen operationellen Finanzierungsprogramms für 
Verkehr und Konnektivität in den Gebieten in äußerster Randlage, sozusagen einer 
POSEI-Regelung für den Verkehr in Anlehnung an das POSEI-Programm für die 
Landwirtschaft und zusätzlich zu den Strukturfonds, um die Mehrkosten auszugleichen, 
die sich aus der Abgelegenheit und/oder der Insellage ergeben, da die territoriale 
Anbindung innerhalb der Gebiete in äußerster Randlage gewahrt und die strukturellen 
Herausforderungen, mit denen diese in Bezug auf Verkehrsinfrastruktur, Mobilität und 
digitale Konnektivität konfrontiert sind, angegangen werden müssen; unterstreicht die 
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Bedeutung einer solchen Regelung für diese Gebiete wie etwa für die Inselgruppe der 
Azoren, die unter einer sogenannten doppelten Insellage leidet, die sich aus der 
Abgelegenheit vom Festland und der Entfernung zwischen den Inseln ergibt, was die 
Mobilität von Personen und Gütern im Transit zwischen den Inseln sowie zwischen den 
Inseln und dem Festland erheblich verteuert und sich natürlich auf die Kosten der 
Produktionsfaktoren auswirkt;

92. weist erneut darauf hin, dass die Stabilität des Verkehrssektors und eine angemessene 
Verkehrsinfrastruktur in den Gebieten in äußerster Randlage für ihre zentralen 
Wirtschaftszweige wie den Tourismus, die Landwirtschaft und die Fischerei von 
grundlegender Bedeutung sind; weist ferner darauf hin, dass die Häfen, die Flughäfen, 
die Seewege und die Linienflüge die Anbindung der Gebiete in äußerster Randlage an 
das europäische Festland, die Ländern um sie herum und die übrige Welt sicherstellen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Kommission die Bedeutung des Verkehrs 
und der Anbindung für die Gebiete in äußerster Randlage vollständig im Lichte von 
Artikel 349 AEUV beurteilen muss; bekräftigt daher, dass jegliche Schwächung des 
Verkehrssektors in den Gebieten in äußerster Randlage die Gefahr ihrer Isolation sowie 
eines Konjunkturrückgangs und steigender Lebenshaltungskosten in diesen Gebieten 
erhöht; ist der Auffassung, dass der See- und Luftverkehr in den Gebieten in äußerster 
Randlage nicht einzig unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs zu betrachten ist;

93. betont die Schwierigkeiten, auf die die Gebiete in äußerster Randlage beim Zugang zu 
den von der Fazilität „Connecting Europe“ gebotenen Möglichkeiten stoßen; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen einer Halbzeitevaluierung der Projekte in den Gebieten in 
äußerster Randlage, die sich um eine Finanzierung aus der Fazilität „Connecting 
Europe“ beworben haben, zu berichten und die Möglichkeit zu prüfen, im Rahmen 
dieser Fazilität eine besondere Mittelzuweisung für die Gebiete in äußerster Randlage 
vorzusehen; 

94. fordert die Kommission auf, im Rahmen der von ihr verwalteten Unionsprogramme, 
wie z. B. der Fazilität „Connecting Europe“, Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen speziell für die Gebiete in äußerster Randlage herauszugeben und in diesen 
Gebieten weitere Maßnahmen, wie z. B. Informationstage und Roadshows, 
durchzuführen, um auf die bestehenden Möglichkeiten für die Gebiete in äußerster 
Randlage aufmerksam zu machen; 

95. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Überarbeitung der Verordnung über 
das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V)35; hebt die Vorteile hervor, die mit dem 
TEN-V verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf die Konnektivität und den 
Zugang zu Finanzmitteln; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im 
Rahmen dieser Überarbeitung in den Fällen, in denen dies im Interesse der Gebiete in 
äußerster Randlage liegt, die Integration eines größeren Teils der Infrastruktur der 
Gebiete in äußerster Randlage in das TEN-V-Kernnetz oder -Gesamtnetz zu fördern, 
damit diese Infrastruktur für eine Förderung aus der Fazilität „Connecting Europe“ mit 
einem entsprechenden Kofinanzierungshöchstsatz von 70 % in Betracht kommt und Teil 
der europäischen Verkehrskorridore wird, und damit die Gebiete in äußerster Randlage 

35 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).
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unter anderem in Bezug auf die Infrastruktur für die Versorgung mit alternativen 
Kraftstoffen, den Ausbau und die Instandhaltung der Häfen, die städtische Mobilität, 
den Luftverkehr und das Straßennetz unterstützt werden können; 

96. bedauert, dass es vielen Menschen in diesen Gebieten an grundlegenden Diensten, 
einschließlich des Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln, fehlt, was sich wiederum 
auf den Zugang zu anderen Dienstleistungen, Bildung und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten auswirkt; weist darauf hin, dass in den Gebieten in äußerster Randlage 
an der Entwicklung effizienter, an die Gegebenheiten vor Ort angepasster Systeme 
öffentlicher Verkehrsmittel gearbeitet werden muss; betont, dass es wichtig ist, die 
internen Verkehrsträger der Gebiete in äußerster Randlage sowie ihre Infrastrukturen zu 
diversifizieren, um eine nachhaltige Mobilität zu fördern, mit der die Umwelt geschützt 
und die Luftqualität sichergestellt wird; weist erneut darauf hin, dass die Infrastruktur 
für das Fahrradfahren oder Elektroladestationen den Gebieten in äußerster Randlage 
helfen werden, die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung zu verringern 
und sie bei ihrem nachhaltigen Wandel zu unterstützen; fordert die Kommission auf, in 
enger Zusammenhang mit lokalen und regionalen Behörden Pilotprojekte und 
vorbereitende Maßnahmen nach dem Vorbild von Strategien und Initiativen wie Pläne 
für nachhaltige Mobilität in den Städten (für die städtische Mobilität) und intelligente 
ländliche Verkehrsgebiete (für die Mobilität im ländlichen Raum) zu entwickeln, die 
darauf abzielen, die Interessenträger zusammenzubringen, um ein sinnvolles und 
stimmiges nachhaltiges Verkehrsangebot für Bürger und Besucher gleichermaßen zu 
schaffen; 

97. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer Sonderbehandlung der Gebiete in 
äußerster Randlage in Bezug auf staatliche Beihilfen für Flughafen-, Hafen- und 
Straßeninfrastrukturen zu prüfen, die rein lokale Auswirkungen haben und keine 
Verzerrung des innergemeinschaftlichen Wettbewerbs bewirken; 

98. betont, dass nachhaltiger Tourismus für die Entwicklung der Gebiete in äußerster 
Randlage von entscheidender Bedeutung ist, zumal diese in hohem Maß den 
Auswirkungen des Klimawandels, Naturkatastrophen und gesundheitlichen Notlagen 
ausgesetzt sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine wirklich europäische 
und nachhaltige Tourismuspolitik zu schaffen, konkret durch die Schaffung eines 
einheitlichen Gütezeichens für nachhaltigen Tourismus; hebt hervor, dass die Gebiete in 
äußerster Randlage Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus ergreifen 
sollten, um sicherzustellen, dass sie ihr Naturkapital optimal nutzen, ihr 
Tourismusangebot erhöhen und gleichzeitig ihre Umwelt und biologische Vielfalt 
schützen; 

99. erinnert daran, wie wichtig es ist, mithilfe von Unionsmitteln einen widerstandsfähigen 
und nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, der für künftige Krisen gewappnet ist, da 
die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung dieser Gebiete stark vom 
Tourismus abhängt; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und 
lokalen Behörden auf, in den für die Gebiete in äußerster Randlage lebenswichtigen 
Bereichen wie Tourismus und Verkehr Notfallpläne zu erstellen, damit mögliche 
künftige Krisen wie die COVID-19-Pandemie, die einige der Anfälligkeiten dieser 
Gebiete offenbart hat, besser bewältigt werden können; fordert die Kommission auf, im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eine eigene Finanzierungslinie für den Tourismus 
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vorzusehen und in den jährlichen Haushaltsplänen der Union Mittel für das 
Tourismusökosystem vorzumerken;

100. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weitere Maßnahmen zur Förderung 
der Erholung der Tourismusbranche in den Gebieten in äußerster Randlage sowie zur 
Förderung ihres digitalen und ökologischen Wandels zu ergreifen, wobei kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) und den am stärksten vom Tourismus abhängigen 
Gebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, verfügbare EU-Mittel zu nutzen, um in der 
Tourismusbranche Pilotprojekte für Reiseziele in den Gebieten in äußerster Randlage 
aufzulegen, darunter Projekte zur Entwicklung neuer Berufsbilder im Zusammenhang 
mit blauem und grünem Tourismus; fordert die Kommission deshalb auf, Initiativen für 
den Wasser- und Küstentourismus zu entwickeln, insbesondere die Entwicklung und 
Verbreitung eines Netzes von Seewegen für solche Initiativen; fordert die Kommission 
ferner auf, den Weg für den Übergang im Tourismus weiterzuverfolgen und eine Reihe 
verbindlicher und konkreter Maßnahmen und Zwischenziele für die Gebiete in äußerster 
Randlage vorzulegen, u. a. in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, 
technologische Entwicklung und Qualifikationen, damit der Wirtschaftszweig 
letztendlich das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann;

101. fordert die Kommission auf, eine Europäische Agentur für Tourismus mit Zweigstellen 
in jedem der geografischen Räume der Gebiete in äußerster Randlage einzurichten, um 
so die Erfahrung und die Dynamik des Wirtschaftszweigs in diesen Gebieten zum 
Vorteil der gesamten Union zu nutzen, im Einklang mit der Schlusserklärung der 
XXVI. Konferenz der Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen 
Union;

102. unterstreicht, dass die Gebiete in äußerster Randlage das kulturelle und sprachliche Erbe 
der Europäischen Union bereichern; betont, dass die Kulturwirtschaft in den Gebieten in 
äußerster Randlage von den jüngsten Gesundheits- und Wirtschaftskrisen härter 
getroffen wurde als in den Gebieten auf dem Festland; fordert die Kommission auf, den 
kulturellen Reichtum der Gebiete in äußerster Randlage stärker zu nutzen und den 
Austausch mit den Fachleuten des Kulturbetriebs in diesen Gebieten zu fördern, 
insbesondere durch den Start neuer Pilotprojekte nach dem Vorbild des Programms 
Archipel.eu; fordert zusätzliche spezifische und an die Besonderheiten der 
Kulturwirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage angepasste Instrumente zur 
Unterstützung und Förderung der Künstler und des materiellen und immateriellen 
kulturellen Erbes dieser Gebiete sowie zum Schutz der Regionalsprachen;

Klimaschutz, biologische Vielfalt, energiewirtschaftliche Unabhängigkeit und erneuerbare 
Energieträger

103. betont hinsichtlich der biologischen Vielfalt, dass gezielte regionale Strategien und 
Maßnahmen zum Schutz der Ökosysteme der Gebiete in äußerster Randlage und zur 
Wiederherstellung ihrer einzigartigen und äußerst umfangreichen biologischen Vielfalt 
notwendig sind, um deren natürliche Ressourcen und Lebensgrundlagen zu erhalten; 
bekräftigt, dass die Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt fortgeführt und verbessert werden müssen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der spezifischen 
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Situation der Gebiete in äußerster Randlage in der Verordnung über die 
Wiederherstellung der Natur Rechnung getragen wird und dass die nationalen Pläne in 
Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen der Gebiete in äußerster Randlage 
ausgearbeitet werden und dass bei ihrer Ausarbeitung ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen der wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen Dimension besteht; 
weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, eine lokale Strategie zur 
Abfallbewirtschaftung zu erarbeiten, bei der der ökologische Wandel und die 
Energiewende sowie der Schutz der biologischen Vielfalt berücksichtigt werden und mit 
der zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage 
beigetragen wird; 

104. bekräftigt, dass den besonderen Merkmalen der Gebiete in äußerster Randlage in den 
Rechtsvorschriften Rechnung getragen werden muss, um ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der Notwendigkeit des Schutzes der Umwelt, den Erfordernissen der 
Zugänglichkeit und den hohen sozialen und wirtschaftlichen Kosten, die von der 
Bevölkerung zu tragen sind, herzustellen; bedauert, dass die Besonderheiten der Gebiete 
in äußerster Randlage im von der Kommission vorgeschlagenen Paket „Fit für 55“ nur 
begrenzt berücksichtigt wurden; fordert die Kommission daher auf, diesen 
Besonderheiten in künftigen Klima- und Energiepaketen besser Rechnung zu tragen;

105. betont, dass die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament weiterhin eine aktive 
und reaktive Rolle dabei spielen sollten, den Schutz der Gebiete in äußerster Randlage 
sicherzustellen und ihre Besonderheiten zu berücksichtigen;

106. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der laufenden 
interinstitutionellen Verhandlungen die Vorschläge des Europäischen Parlaments für 
eine bessere Berücksichtigung der Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in 
den Texten des Pakets „Fit für 55“ zu unterstützen; fordert, dass die Auswirkungen der 
Umsetzung dieses Legislativpakets auf die Gebiete in äußerster Randlage bewertet 
werden und dass das Paket folglich an die Gegebenheiten dieser Gebiete angepasst 
wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gebiete in äußerster 
Randlage unverzüglich beim Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu 
unterstützen, unter anderem durch neue zweckgebundene Mittelzuweisungen; betont, 
wie wichtig es ist, die prekäre Lage der Gebiete in äußerster Randlage insbesondere im 
Rahmen des Klima-Sozialfonds, des Modernisierungsfonds, des Innovationsfonds, des 
Meeresfonds, des Klima-Investitionsfonds und etwaiger anderer künftiger 
Finanzierungsinstrumente zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Bürger, Familien 
und Unternehmen in diesen Gebieten Zugang zu diesen Mitteln und zu Unterstützung 
für kleine Projekte haben; 

107. unterstreicht, dass es wichtig ist, den territorialen Zusammenhalt und den Grundsatz der 
territorialen Kontinuität sicherzustellen, da dies für sozialen Zusammenhalt sorgt; 
betont, dass bei den Umweltzielen und -vorgaben der Union stets die Abgelegenheit, 
Isolation und/oder Insellage der Gebiete in äußerster Randlage berücksichtigt werden 
müssen, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verkehrs in die und aus den 
einzelnen Gebieten in äußerster Randlage; betont, dass eine Ausnahmeregelung für die 
Gebiete in äußerster Randlage in Form einer Ausnahme des Seeverkehrs vom EHS-
System von grundlegender Bedeutung ist; bedauert das Ergebnis der 
interinstitutionellen Vereinbarung für die Gebiete in äußerster Randlage im 
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Zusammenhang mit der Überarbeitung des EHS-Systems für den Luftverkehrs, die nur 
die Flüge zwischen den Gebieten in äußerster Randlage und ihren Mitgliedstaaten 
vorübergehend bis 2030 abdeckt; fordert die Kommission daher auf, vor Ablauf der 
vereinbarten vorübergehenden Ausnahmeregelung eine detaillierte Analyse der 
Auswirkungen einer Nichtausnahme solcher Flüge vom EHS-System vorzulegen; hält 
die Entwicklung einer EU-Strategie für Mobilität und Verkehr in den Gebieten in 
äußerster Randlage unter Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen Gebiete in 
äußerster Randlage für äußerst wichtig;

108. besteht darauf, dass die Möglichkeiten, die sich in den Gebieten in äußerster Randlage 
zur Speicherung von Kohlenstoff bieten, berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug 
auf blauen Kohlenstoff im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt der Meere und 
Küsten sowie in Bezug auf aus der Abscheidung der Wälder stammenden grünen 
Kohlenstoff;

109. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage anfällig gegenüber den Auswirkungen 
der klimatischen und geologischen Veränderungen sind, insbesondere gegenüber 
extremen Wetterereignissen und Erdbeben; bedauert, dass der jährlicher Höchstbetrag 
der Solidaritäts- und Soforthilfereserve nicht ausreicht, um auf Notfälle, insbesondere in 
den Gebieten in äußerster Randlage, zu reagieren, weshalb die Unionsmittel zur 
Unterstützung deutlich unter dem potenziellen Betrag der Hilfen liegen, der erforderlich 
wäre; vertritt daher den Standpunkt, dass der Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
überarbeitet werden sollte, damit in seinem Rahmen auch in den Gebieten in äußerster 
Randlage angemessen, schneller, flexibler und dynamischer auf kleinere Katastrophen 
reagiert werden kann und die Kosten im Zusammenhang mit der Prävention, der 
Befolgung der Rechtsvorschriften, der Evakuierung sowie mit Störungen der lokalen 
Wirtschaft bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen, 
Waldbränden oder einer ausgedehnten seismischen oder vulkanischen Aktivität 
berücksichtigt werden können; fordert die Kommission ferner auf, ihr Möglichstes zu 
tun, um rasch Mittel für die Bewältigung der Auswirkungen von Naturkatastrophen 
bereitzustellen;

110. legt der die Kommission nahe, eine Studie zur möglichen Einrichtung eines 
europäischen Fonds für die Anpassung an den Klimawandel im nächsten 
Programmplanungszeitraum auf den Weg zu bringen, der die Struktur und die 
Finanzierung kohäsionspolitischer Maßnahmen unberührt lässt, damit die europäischen 
Regionen, unter anderem auch die Gebiete in äußerster Randlage, dabei unterstützt 
werden, ihre Infrastruktur anzupassen und Präventivmaßnahmen durchzuführen, um 
ihre Resilienz gegenüber Klimaschocks zu verstärken;

111. weist darauf hin, dass fast alle Gebiete in äußerster Randlage aus vulkanischen Inseln 
oder Inselgruppen bestehen; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage des 
Europäischen Netzes von Beobachtungsstellen und Forschungsinfrastrukturen für die 
Vulkanologie (EuroVolc) ein großes Unionsprogramm, das sich schwerpunktmäßig mit 
dem Potenzial der vulkanischen Gebiete befasst, sowie ein europäisches 
Forschungszentrum ins Leben zu rufen, das seinen Sitz in einem Gebiet in äußerster 
Randlage haben könnte;

112. bekräftigt das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage in Bezug auf die 
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Entwicklung innovativer Pilotprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien, wobei 
sicherzustellen ist, dass diese Gebiete von den sich daraus ergebenden politischen 
Maßnahmen uneingeschränkt profitieren; bekräftigt ferner, dass es einer stärkeren 
Unterstützung bedarf, etwa durch aufeinander abgestimmte Investitionen; fordert die 
Kommission auf, auf dem Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage aufzubauen und 
erneuerbare Energien, unter anderem in Französisch-Guayana, gemäß den vom 
Parlament unter seinem Mandat für die interinstitutionellen Verhandlungen über die 
Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III) gebilligten 
Bedingungen zu unterstützen; beharrt darauf, dass diese Gebiete auf ihrem Weg in die 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasste CO2-freie Energieautonomie begleitet 
werden müssen; hebt in diesem Zusammenhang das enorme Potenzial der Gebiete in 
äußerster Randlage in Bezug auf die Energieautonomie der Union und die Einhaltung 
des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 hervor;

113. betont die Bedeutung der Zusammenarbeit in Bezug auf den Ausbau von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und begrüßt das Abkommen über die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Innovation, Entwicklung und Energie aus erneuerbaren Quellen zwischen 
den Azoren und den Kanarischen Inseln; 

114. weist warnend auf das erhöhte Risiko der Energiearmut in den Gebieten in äußerster 
Randlage hin, das sich aus den höheren Lebenshaltungskosten und den gestiegenen 
Energiepreisen ergibt; bekräftigt, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer 
isolierten Stromerzeugungssysteme, die keine Möglichkeit der Anbindung an andere 
Gebiete bieten, mit sehr spezifischen Zwängen konfrontiert sind; spricht sich daher 
dafür aus, dass spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um diese Lage zu verhindern 
und zu bewältigen, unter anderem durch die Sicherstellung des Zugangs zu 
grundlegenden Energiedienstleistungen; fordert, dass der Modernisierungsfonds auf die 
Gebiete in äußerster Randlage angewandt wird, um die Energiearmut in diesen extrem 
gefährdeten Gebieten zu bekämpfen; 

115. fordert die Kommission auf, über Horizont 2020 und EFRE-Mittel ein umfassendes 
Programm zur Entwicklung grünen Wasserstoffs für alle Gebiete in äußerster Randlage 
und alle europäischen Inseln ins Leben zu rufen; 

116. weist erneut auf die Möglichkeit hin, im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne eine 
Reihe von Investitionen in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
tätigen, um den ökologischen Fußabdruck und die Treibhausgasemissionen zu 
verringern;

Der digitale Wandel

117. fordert die Kommission auf, ihre Unterstützung für die Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
damit alle Möglichkeiten für die Finanzierung der digitalen Infrastruktur und 
Konnektivität rasch genutzt werden können; betont, dass einige der Seekabel, durch die 
die Gebiete in äußerster Randlage angebunden sind, dringend ersetzt werden müssen 
und dass diese Maßnahmen dazu beitragen müssen, die digitale Wirtschaft vor Ort 
anzukurbeln; fordert die Mitgliedstaaten auf, für diese Projekte Mittel aus der Fazilität 
„Connecting Europe“ zu verwenden; 
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118. fordert die Kommission auf, den Ausbau des Glasfasernetzes und die Modernisierung 
des gesamten Mobilfunknetzes in sämtlichen Gebieten in äußerster Randlage, auch in 
den entlegensten Gebieten, voranzubringen; 

119. fordert die Kommission auf, ein europäisches Forum für digitale und inklusive Bildung 
unter Beteiligung der staatlichen Stellen der Gebiete in äußerster Randlage einzurichten, 
in dessen Rahmen regelmäßige Treffen stattfinden, wobei die Förderung der Bildung im 
digitalen Bereich in allen Altersgruppen – mit besonderem Augenmerk auf im digitalen 
und KI-Bereich unterrepräsentierten Gruppen – sicherzustellen ist; fordert, dass Ziele 
festgelegt werden und die Wirksamkeit von Programmen für digitale Kompetenzen 
überwacht wird, um sicherzustellen, dass die Mittel effizient eingesetzt werden;

Die Gebiete in äußerster Randlage in einer Europäischen Union für Gesundheit

120. weist auf die Fragilität der Gesundheitssysteme der Gebiete in äußerster Randlage hin, 
die in einigen Fällen durch einen Mangel an Infrastruktur und Fachkräften im 
Gesundheitswesen gekennzeichnet sind; stellt fest, dass sich diese Fragilität seit der 
COVID-19-Pandemie noch verschärft hat;

121. fordert, dass die Lage der Gebiete in äußerster Randlage und der Zustand ihrer 
Gesundheitssysteme insbesondere bei der von der EU nach der Pandemie angestrebten 
besseren und wirksameren Koordinierung des Gesundheitswesens berücksichtigt 
werden;

122. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Ausarbeitung und Finanzierung von Plänen für die 
Gewinnung und Bindung von Fachkräften im Gesundheitswesen und insbesondere von 
jungen Ärzten zu unterstützen, um die Ungleichheiten bei den 
Gesundheitsdienstleistungen zu verringern;

123. weist darauf hin, dass im Gesundheitssektor in der EU und insbesondere in den 
Gebieten in äußerster Randlage nach wie vor erhebliche Ungleichheiten bestehen, auch 
was die Vorbeugung und Bekämpfung von Krebs anbelangt; vertritt die Auffassung, 
dass gerade die Anfälligkeit des Sektors in diesen Gebieten die Notwendigkeit verstärkt, 
den Schwerpunkt auf Prävention und Früherkennung zu legen; betont daher, dass den 
Bewohnern der Gebiete in äußerster Randlage besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss, um sicherzustellen, dass sie geeigneten Zugang zu Leistungen im 
Zusammenhang mit der Krebsvorbeugung und -bekämpfung haben, wobei hierzu 
öffentliche Maßnahmen im Rahmen von Europas Plan gegen den Krebs gefördert und 
unterstützt werden;

124. bekräftigt den Stellenwert, der dem Programm EU4Health zukommt, wenn es darum 
geht, Ungleichheiten bei den Gesundheitsdienstleistungen abzubauen; betont, dass die 
nationalen Kontaktstellen in Eigeninitiative Informationsveranstaltungen in allen 
Gebieten in äußerster Randlage organisieren sollten, um das Bewusstsein für das 
Programm zu schärfen;

125. bedauert, dass die Kommission die staatlichen Stellen der Gebiete in äußerster Randlage 
noch nicht in die Festlegung der jährlichen Arbeitsprogramme im Rahmen des 
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Programms EU4Health einbezogen hat, und erwartet, dass die Kommission dies 
umgehend nachholt und die Gebiete in äußerster Randlage in Diskussionen über 
politische Initiativen, die von besonderem Interesse sind und bei denen es 
beispielsweise um Impfungen, Krebs, psychische Gesundheit, Klimawandel oder 
Langzeitpflege geht, einbezieht;

126. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten und den betreffenden Gebieten in 
äußerster Randlage nahezulegen, die Entwicklung von Gesundheitssystemen und den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung (einschließlich Gesundheitsförderung, 
Präventivmedizin und Langzeitpflege) zu unterstützen sowie E-Health-Lösungen zu 
entwickeln und einzusetzen bzw. einzuführen, um den Mangel an Fachkräften im 
Gesundheitswesen und die mangelnde Digitalisierung des Gesundheitssystems 
anzugehen, und gleichzeitig in digitale Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse zu 
investieren, insbesondere bei den schwächsten Bevölkerungsgruppen und den 
Angehörigen der Gesundheitsberufe; fordert die Kommission ferner auf, den 
Mitgliedstaaten und den betreffenden Gebieten in äußerster Randlage nahezulegen, sich 
an Maßnahmen im Rahmen des Programms EU4Health (einschließlich gemeinsamer 
Maßnahmen) und insbesondere solchen zu beteiligen, bei denen es um die Überwindung 
von Ungleichheiten im Gesundheitsbereich, um Krisenvorsorge und -bewältigung, auch 
in Bezug auf den Klimawandel, elektronische Gesundheitsdienste, 
Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention sowie den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, einschließlich psychischer Gesundheitsfürsorge, 
Langzeitpflege sowie der Behandlung von Tropenkrankheiten, geht;

127. fordert die Beteiligung der Gebiete in äußerster Randlage an Maßnahmen im Rahmen 
des Programms Horizont Europa sowie die Zusammenarbeit mit der Behörde der 
Kommission für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen, um 
die Bereitstellung wichtiger medizinischer Güter und von Gesundheitspersonal im 
Krisenfall sicherzustellen, und mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten bei der Vorsorge für und Reaktion auf 
Gesundheitsbedrohungen, einschließlich solcher, die mit psychischer Gesundheit oder 
dem Klimawandel zusammenhängen;

128. schlägt vor, ein Forschungszentrum zu gründen, das sich mit tropischen 
Infektionskrankheiten und Pathologien befasst, die in den Gebieten in äußerster 
Randlage besonders häufig vorkommen, wie Diabetes, Fettleibigkeit oder bestimmte 
Krebsarten;

Die Bedeutung der Gebiete in äußerster Randlage für die wissenschaftliche Entwicklung in 
Europa und den Wettlauf ins All

129. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage mit Blick auf Weltraumaktivitäten zum 
Teil ein privilegierter Standort sind und in einigen von ihnen die Infrastruktur für 
Weltraumaktivitäten vorhanden ist, die es insbesondere ermöglicht, den autonomen 
Zugang der Union zum Weltraum sicherzustellen; bedauert, dass die Kommission in 
diesem Bereich keine konkreten Zusagen gemacht hat; fordert die Kommission auf, die 
nationalen Pläne zur Wiederaufnahme von Weltraumtätigkeiten, die eine wichtige 
Quelle für Innovation und europäische Souveränität sind, besser zu unterstützen; 
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130. fordert eine Koordinierung zwischen den EU-Mitteln für die EU-Weltraumpolitik und 
jenen für regionale Entwicklung mit dem Ziel, den lokalen Beitrag zu den Raumfahrt-
Strukturen, die derzeit um die Infrastrukturen in Französisch-Guayana und auf den 
Azoren aufgebaut werden, und die dadurch erzielte lokale Rendite zu steigern; 
unterstreicht, dass es wichtig ist, den Menschen, die in den Gebieten leben, in denen 
sich die Bodensegmente der Raumfahrtinfrastruktur befinden, Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern; 

131. fordert verstärkte Umweltverträglichkeitsprüfungen für raumfahrtbezogene Aktivitäten 
in den Gebieten in äußerster Randlage sowie die Entwicklung geeigneter 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass negative Auswirkungen 
so weit wie möglich vermieden und, wo dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden;

132. betont, dass aktualisierte und maßgeschneiderte Strategien für eine intelligente 
Spezialisierung vorhanden sein müssen, damit in den Gebieten in äußerster Randlage 
Forschung und Innovation gefördert werden können;

133. begrüßt die stärkere Anpassung der Arbeitsprogramme von Horizont Europa an die 
Gebiete in äußerster Randlage mit dem Ziel, lokale Forschungs- und 
Innovationsgemeinschaften zu fördern;

134. bekräftigt den Stellenwert der Beteiligung von Hochschuleinrichtungen und Zentren für 
Meeresforschung sowie der maritimen Schulen der Gebiete in äußerster Randlage und 
ihres Unternehmensgeflechts an europäischen und internationalen Forschungsnetzen, da 
sie die einzigartige Dynamik und die Merkmale dieser Gebiete kennen, und weist darauf 
hin, dass eine solche Beteiligung wichtig ist, um ihre Innovationssysteme zu stärken 
und mehr „blaue Arbeitsplätze“ zu schaffen;

Bessere Nutzung der europäischen Finanzmittel, Partnerschaften und Handelsabkommen

135. nimmt zur Kenntnis, dass die ARF und das Programm REACT-EU von großer 
Bedeutung für eine wirksame Erholung in den Gebieten in äußerster Randlage sind; 
weist jedoch darauf hin, dass es wichtig ist, die Ausführungsfristen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zu überdenken, um die wirtschaftliche Erholung in den Gebieten in 
äußerster Randlage anzukurbeln, wobei die derzeitigen Rahmenbedingungen, die durch 
Krieg, die Inflation sowie den Mangel an Arbeitskräften und Rohstoffen in 
grundlegenden Wirtschaftszweigen gekennzeichnet sind, zu berücksichtigen sind, was 
die Durchführung von Strukturprojekten für diese Gebiete erschwert; fordert die 
Kommission daher auf, künftigen Krisen in den Gebieten in äußerster Randlage 
vorzugreifen, indem sie Instrumente fördert, mit denen die Folgen von Krisen für die 
Menschen in diesen Gebieten ausgeglichen werden, und dafür zu sorgen, dass die Ziele 
der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne erreicht werden und dass dem Parlament ein 
detaillierter Bericht mit den endgültigen Mittelzuweisungen vorgelegt wird;

136. hebt die Schlüsselrolle hervor, die der Kohäsionspolitik zukommt, wenn es darum geht, 
das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage zu erschließen, die Auswirkungen ihrer 
ständigen Einschränkungen auszugleichen und die wirtschaftlichen und sozialen 
Unterschiede zwischen diesen Gebieten und dem Rest der EU zu verringern; betont, 
dass den Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage bei der Programmplanung 
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im Zusammenhang mit kohäsionspolitischen Mitteln besser Rechnung getragen werden 
muss, wobei sichergestellt werden muss, dass die Gebiete in äußerster Randlage in 
vollem Umfang Nutzen aus Maßnahmen ziehen können, die eine größere Flexibilität 
ermöglichen, nämlich höheren Kofinanzierungssätzen und dem Zugang zu 
Vorfinanzierungen; betont, dass die Mitgliedstaaten und die Gebiete in äußerster 
Randlage dafür verantwortlich sind, ihre jeweiligen Entwicklungsstrategien und 
-prioritäten zu gestalten und umzusetzen und das Potenzial der EU-Mittel voll 
auszuschöpfen;

137. bedauert, dass die ohnehin geringe Zahl von Programmen, öffentlichen Maßnahmen und 
Mitteln, die speziell auf die Gebiete in äußerster Randlage zugeschnitten sind, 
zugunsten ihrer Integration in horizontale europäische Programme immer weiter 
geschwunden ist, wodurch der für die Gebiete in äußerster Randlage erforderliche 
maßgeschneiderte Ansatz ausgehöhlt wird;

138. fordert die Kommission auf, die Fortsetzung der im Rahmen des Vorzeigeprojekts 
FORWARD begonnenen Arbeiten zu unterstützen, damit die in den neun Gebieten in 
äußerster Randlage bereits unternommenen Anstrengungen und bereits erzielten 
Ergebnisse nicht verloren gehen;

139. begrüßt die Ankündigung der Kommission, ein Portal zu allen verfügbaren Mitteln, 
Programmen und politischen Initiativen der EU für die Gebiete in äußerster Randlage 
einzurichten, womit sie auf eine vom Parlament in seiner Entschließung vom 
14. September 2021 zum Thema „Ein neues Konzept der Meeresstrategie für den 
Atlantik“ vorgebrachte Forderung eingeht; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
das Portal unverzüglich einzurichten und gegebenenfalls weiterhin Unterstützung 
anzubieten, um ein besseres Wissen um die Mittel und deren Nutzung durch die 
Mitgliedstaaten und regionalen Behörden sicherzustellen; fordert die Kommission auf, 
alle ihre Generaldirektionen für die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage 
zu sensibilisieren, den Verwaltungsaufwand zu verringern und diesen Gebieten bei 
ihren Antragstellungen zu helfen, um ihnen den Zugang zu europäischen Mitteln und 
Programmen zu erleichtern; fordert die europäischen Institutionen auf, ihre Präsenz vor 
Ort durch die Einrichtung von Außenstellen in den Gebieten in äußerster Randlage zu 
verstärken; fordert die Gebiete in äußerster Randlage auf, alle ihnen zur Verfügung 
stehenden europäischen Mittel und Programme zu nutzen; schlägt die Einführung eines 
Europäischen Jahres der Gebiete in äußerster Randlage vor;

140. ermutigt die Kommission und die nationalen und regionalen Behörden, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen der unerlässlichen Kontrolle der Verwendung 
europäischer Finanzmittel und einer Vereinfachung und Flexibilisierung der für ihren 
optimierten Einsatz erforderlichen Verwaltungsregelungen zu finden, damit Initiativen 
vor Ort, insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage, gefördert werden;

141. betont, dass die Handelspolitik der Europäischen Union große wirtschaftliche 
Auswirkungen auf die Gebiete in äußerster Randlage hat; besteht darauf, dass die 
Interessen der Gebiete in äußerster Randlage im Rahmen der internationalen 
Abkommen (Freihandelsabkommen, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und 
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit), die von der Europäischen Union 
abgeschlossen werden, geschützt werden; bringt seine große Besorgnis über die Einfuhr 
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von Erzeugnissen aus Nicht-EU-Staaten zum Ausdruck, die den EU-Standards in den 
Bereichen Soziales, Arbeit, Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Qualität und Tierschutz 
einschließlich der Standards für als ökologische/biologische Erzeugnisse 
gekennzeichnete Erzeugnisse nicht genügen; weist darauf hin, dass viele dieser 
eingeführten Waren in direktem Wettbewerb mit der Exportproduktion der Gebiete in 
äußerster Randlage (auf dem gesamten EU-Markt) oder sogar mit der einheimischen 
Produktion (auf ihrem eigenen regionalen Markt) stehen; 

142. fordert die Kommission auf, Erzeugnisse aus den Gebieten in äußerster Randlage 
sowohl auf ihren lokalen Märkten als auch auf dem Unionsmarkt bevorzugt zu 
behandeln, sensible landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Bananen, Tomaten, Zucker und 
Milch im Rahmen von Verhandlungen über Freihandels- und 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen umfassend zu schützen und die Einhaltung von 
EU-Standards bei Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten sicherzustellen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, Verfahren einzusetzen, mit denen sensiblen 
Erzeugnissen aus den Gebieten in äußerster Randlage Rechnung getragen wird, und 
erforderlichenfalls Übergangsfristen, angemessene Einfuhrkontingente und Zölle, 
Schutzklauseln sowie Überwachungs- und Sanktionsmechanismen in Betracht zu 
ziehen; fordert die Kommission ferner auf, vor dem Abschluss von Abkommen in 
Partnerschaft mit regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und anderen 
Interessenträgern systematisch regionale Folgenabschätzungen in diesen Gebieten 
durchzuführen und Spiegel- und Aussetzungsklauseln in die Abkommen aufzunehmen; 
weist darauf hin, dass die derzeitigen Handelsabkommen mit Nicht-EU-Staaten dahin 
gehend überarbeitet werden sollten, dass diese Klauseln aufgenommen werden; 

143. fordert die Einrichtung einer Task Force für Handelsabkommen innerhalb der 
Kommission, an der Vertreter der betreffenden Mitgliedstaaten und der 
Wirtschaftszweige der Gebiete in äußerster Randlage, einschließlich Vertretern der 
Landwirtschaft und anderer einschlägiger Interessenträger, beteiligt sind und deren 
Aufgabe es ist, unter anderem die Schwierigkeiten zu analysieren, mit denen diese 
Gebiete aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs von außen konfrontiert sind, wobei 
hierzu auch als ökologisch/biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse aus Nicht-EU-
Staaten gehören; fordert die Kommission darüber hinaus auf, einen Bericht über die 
kumulativen Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf die Landwirtschaft der 
Gebiete in äußerster Randlage zu erstellen;

144. begrüßt, dass die Kommission die Gebiete in äußerster Randlage als einen einzigartigen 
Vorteil für die Außenbeziehungen der EU anerkennt; 

145. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage Außenposten der Europäischen Union 
darstellen und zur Ausstrahlung der Union bei den Nachbarländern in ihren jeweiligen 
regionalen Einzugsgebieten beitragen; ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der Gebiete in 
äußerster Randlage daran zu arbeiten, Entwicklungsstrategien umzusetzen, die auch 
eine verstärkte regionale Integration und Kooperation umfassen; fordert insbesondere 
die Kommission und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf, sich für 
Synergieeffekte zwischen den vom Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – Europa in 
der Welt unterstützten Maßnahmen und den Interreg-Mitteln, die den Gebieten in 
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äußerster Randlage gewidmet sind, einzusetzen; 

146. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Synergieeffekte und die 
koordinierte Verwaltung der europäischen Mittel, insbesondere des EFRE, des 
Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ und des Beschlusses des Rates über die 
Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union36, zu 
verstärken, um insbesondere zugunsten der Gebiete in äußerster Randlage eine stärkere 
und wirksamere territoriale Zusammenarbeit und eine bessere Finanzierung, vor allem 
für ihre Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger, zu erreichen;

147. hebt hervor, wie wichtig Austauschprogramme für Studierende im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik für die Ausbildung junger Fachkräfte aus den 
teilnehmenden Ländern sind; spricht sich dafür aus, ein Austauschprogramm für 
Studierende aus den Gebieten in äußerster Randlage mit Ländern und Regionen, die an 
diese Gebiete angrenzen, nach demselben Modell einzurichten;

148. weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gebieten in äußerster 
Randlage und den Nachbarländern bzw. -gebieten angesichts der aktuellen 
Gegebenheiten verbessert werden muss und dass daher Maßnahmen in Bezug auf die 
rechtlichen, administrativen, budgetären und politischen Regeln für diese 
Zusammenarbeit ergriffen werden müssen;

°

° °

149. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

36 Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 über die Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union einschließlich der Beziehungen zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits (Übersee-Assoziationsbeschluss 
einschließlich Grönlands) (ABl. L 355 vom 7.10.2021, S. 6).
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BEGRÜNDUNG

Eine Strategie der EU für ihre Gebiete in äußerster Randlage ist eines der besten Beispiele für 
den Anwendungsbereich von Artikel 349 AEUV und die Anerkennung der besonderen 
Situation dieser Gebiete. Die in Rede stehende erneuerte Strategie für die Gebiete in äußerster 
Randlage der EU zielt darauf ab, die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union, den 
Gebieten in äußerster Randlage und den Mitgliedstaaten, zu denen sie gehören, zu stärken, um 
einerseits die Auswirkungen der ständigen Einschränkungen, mit denen diese Gebiete 
konfrontiert sind, abzufedern und andererseits ihr Potenzial auszuschöpfen.

Diese Strategie sollte daher einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen, Zielen und einem 
Zeitplan enthalten, der kurz- und mittelfristig umgesetzt werden soll; sie sollte darüber hinaus 
aber auch ein Leitfaden für Einrichtungen der Union und für politische Entscheidungsträger 
sein. In diesem Dokument sollte außerdem auf spezifische Fragen der Gebiete in äußerster 
Randlage eingegangen werden, um Einfluss auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
und die Überarbeitung der wichtigsten europäischen Politikbereiche nehmen zu können.

Die Kommission ist dafür zu beglückwünschen, dass sie klar zum Ausdruck gebracht hat, 
dass bei dieser Strategie den Menschen in den Regionen in äußerster Randlage Vorrang 
eingeräumt werden soll, haben sie doch in einem globalen Kontext großer Instabilität mit den 
Auswirkungen mehrerer Krisen wie der Pandemie, des russischen Einmarschs in die Ukraine, 
der Energiekrise und jetzt der Inflationskrise zu kämpfen. Dadurch wird die Notwendigkeit 
unterstrichen, den dreifachen Wandel in den Bereichen Digitalisierung, Energie und Umwelt 
zu beschleunigen, der auch enorme Anstrengungen dieser Regionen erfordert. Die dringende 
Herausforderung besteht darin, diese Regionen auf einen gerechten Übergang vorzubereiten, 
und zwar durch konkrete Maßnahmen unter Einbeziehung aller Interessenträger und der 
Zivilgesellschaft sowie unter besonderer Berücksichtigung der KMU, die das Rückgrat ihrer 
Wirtschaft bilden.

Der vorliegende Bericht sollte sich gegen den Versuch wenden, einen Pauschalansatz zu 
verfolgen. Die verschiedenen Regionen müssen unterschiedlich behandelt werden und 
benötigen maßgeschneiderte Ansätze, die im Rahmen der Multi-Level-Governance entwickelt 
werden. Unter strikter Einhaltung von Artikel 349 muss deshalb mit dieser Strategie für die 
genannten differenzierten Maßnahmen und Ziele gesorgt werden.

Es ist zu begrüßen, dass die Kommission die Absicht hat, das Potenzial der Gebiete in 
äußerster Randlage zu erforschen und in sie zu investieren, anstatt sie nur für die Zwänge zu 
entschädigen, denen sie ausgesetzt sind. Angesichts der maritimen Dimension, die diese 
Regionen der Europäischen Union verleihen, die durch sie die größte AWZ der Welt erhält, 
und angesichts der Tatsache, dass etwa 80 % der biologischen Vielfalt der EU in diesen 
Regionen zu finden sind, ist es nur gerecht, dass der Nutzen, der aus diesem Kapital gezogen 
wird, den Gebieten in äußerster Randlage für ihre Entwicklung zugute kommt. Darüber 
hinaus ist es wichtig, das volle Potenzial ihrer landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnisse, ihrer 
privilegierten Lage und ihrer Beziehungen zu anderen Regionen und Drittländern, der 
natürlichen Bedingungen und der in diesen Regionen für die Entwicklung von 
Raumfahrtaktivitäten verfügbaren Kapazitäten sowie den Beitrag dieser Regionen zum 
wissenschaftlichen Fortschritt zu nutzen.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, die Humanressourcen der Gebiete in äußerster 
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Randlage zu stärken, damit sie ihr Potenzial optimal nutzen können.

Die Bedeutung der allgemeinen und beruflichen Bildung für die Gebiete in äußerster 
Randlage wird hervorgehoben, da es sich um eine Investition handelt, die den Gebieten in 
äußerster Randlage eine vielversprechende Zukunft sichern wird. Die derzeitigen 
Schulabbrecherquoten, die Jugendarbeitslosigkeit und die Zahl der jungen NEET in diesen 
Gebieten sind besorgniserregend. Die Qualifikationen entsprechen in einigen Fällen nicht dem 
aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes, während es in anderen Fällen keine qualifizierten 
Arbeitskräfte gibt, um die Nachfrage der Unternehmen zu decken. Die Bildung in den 
Bereichen IKT und MINT sollte in den Gebieten in äußerster Randlage, in denen man sich 
den ökologischen und digitalen Wandel zunutze machen und in den Dienst der Bevölkerung 
stellen sollte, wirksam gefördert und unterstützt werden, da es sich hierbei um 
zukunftsrelevante Bereiche handelt.

Außerdem sollten mit dieser Strategie künftige Krisen vorhergesehen und verhindert werden, 
wobei eine Bestandsaufnahme der Lehren aus den jüngsten Erfahrungen vorgenommen 
werden sollte. Die COVID-19-Pandemie hat die Schwachstellen der Gesundheitssysteme der 
Gebiete in äußerster Randlage offenbart. In vielen dieser Gebiete war die Reaktion auf 
Notfälle aufgrund ihrer Insellage von den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit von 
Luftverkehrsmöglichkeiten abhängig. Darüber hinaus waren ihre fragilen Volkswirtschaften 
nicht darauf vorbereitet, fast zwei Jahre lang „auszusetzen“. Die Pandemie hatte auch 
unmittelbare Auswirkungen auf die Tourismusbranche, da sie die Erwartungen dämpfte und 
die Investitionen der Unternehmen gefährdete.

Die Tätigkeit des Primärsektors, d. h. Landwirtschaft und Fischerei, von dem viele Familien 
in diesen Gebieten noch abhängig sind und dessen Funktion es ist, die 
Nahrungsmittelversorgung und die Ernährungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen, litt 
ebenfalls unter Einschränkungen. Der Wirtschaft ist ein beispielloser Schaden entstanden, der 
durch den beunruhigenden Krieg in der Ukraine leider noch verschärft wird. In den Gebieten 
in äußerster Randlage ist ein allgemeiner Anstieg der Preise zu verzeichnen, wobei besondere 
Bedenken hinsichtlich der Energie- und Rohstoffpreise bestehen. Folglich dürften sich diese 
Gebiete langsamer erholen als die übrige EU.

Die Insellage der Gebiete in äußerster Randlage, die in Verbindung mit der Abgelegenheit 
und mit anderen Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in einigen Fällen eine 
„doppelte Abgeschiedenheit“ bedeutet, führt zu einer enormen Abhängigkeit vom Luft- und 
Seeverkehr, der sicher, regelmäßig und zu erschwinglichen Preisen erfolgen muss, um den 
freien und fairen Personen-, Dienstleistungs- und Warenverkehr sicherzustellen und damit 
dem Grundsatz des territorialen Zusammenhalts gerecht zu werden. In der Tat ist die 
Anbindung die größte Herausforderung für diese Gebiete, die sich in Krisenzeiten noch 
stärker auf alle anderen Wirtschaftszweige auswirkt und dort höhere Kosten verursacht, was 
die Unterstützung durch die EU noch wichtiger macht.

Die Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage könnte von der Schaffung spezifischerer 
europäischer Programme, ähnlich POSEI Landwirtschaft, profitieren. Dieses Modell könnte 
auf andere für diese Gebiete wichtige Bereiche wie etwa Verkehr und Energie ausgedehnt 
werden, und POSEI Fischerei, das bis 2014 bestand, könnte wiederbelebt werden. Diese 
Programme sollten auf spezifischen Regeln beruhen, an die Gegebenheiten in den Gebieten in 
äußerster Randlage angepasst und mit soliden Haushaltsmitteln ausgestattet werden, um ihnen 
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mehr Stabilität zu verleihen, wie dies in Artikel 349 befürwortet wird.

Eine europäische Strategie, die wirklich auf die Bedürfnisse der Gebiete in äußerster 
Randlage eingeht, ist nur möglich, wenn ein ständiger Dialog mit den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften geführt wird und wenn zuverlässige, aktuelle und nach den einzelnen 
Regionen in äußerster Randlage aufgeschlüsselte Daten über alle Wirtschaftszweige 
vorliegen, die eine vergleichende Bewertung der Auswirkungen der von uns konzipierten 
politischen Maßnahmen der EU ermöglichen. Außerdem müssen alle Kommunikations- und 
Informationsmechanismen mit den EU-Programmen und den durch sie Begünstigten in den 
Gebieten in äußerster Randlage, auch in den am weitesten entfernten Gebieten dieser Art, 
gestärkt werden, um für Chancengleichheit zu sorgen.

Dieser Bericht soll die Arbeit der Kommission an ihrer Strategie ergänzen, zu der die 
Kommission beglückwünscht wird, einhergehend mit der nachdrücklichen Aufforderung, ihre 
Worte in die Praxis umzusetzen. Außerdem sollen einige Aspekte geändert und andere 
fehlende Aspekte ergänzt werden, um einen Strategierahmen zu erreichen, der wirklich in der 
Lage ist, die Gebiete in äußerster Randlage zu schützen und die volle Ausschöpfung ihres 
Potenzials zu fördern.
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STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zu der Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster 
Randlage
(2022/2147(INI))

Verfasser der Stellungnahme: José Manuel Fernandes

VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage 
(COM(2022)0198); fordert, dass diese Strategie bei der bevorstehenden 
Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) und bei dem MFR für die 
Zeit nach 2027 berücksichtigt wird; weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster 
Randlage zwar viele wichtige Vorteile für die Union bieten, aber auch mit besonderen 
ständigen Einschränkungen sowie großen wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen konfrontiert sind, etwa mit höheren Arbeitslosenquoten, einem 
höheren Maß an Ungleichheit und Ausgrenzung, einer höheren Armutsquote und einem 
BIP unter dem EU-Durchschnitt; stellt fest, dass diese Herausforderungen in 
Verbindung mit den Auswirkungen der derzeitigen Krise darauf hindeuten, dass sich die 
Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage langsamer erholen wird als in anderen 
Gebieten der EU;

2. fordert die Kommission auf, die Ziele nach Artikel 349 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union in ihren Gesetzgebungsvorschlägen systematisch 
zu berücksichtigen und in Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitgliedstaaten und 
Gebieten in äußerster Randlage einen konkreten Zeitplan für die in der Strategie 
skizzierten Unterstützungsmaßnahmen vorzulegen;

3. bekräftigt seine Forderung, das Jahr 2024 zum Europäischen Jahr der Inseln zu erklären;

4. hebt die Schlüsselrolle der Kohäsionspolitik hervor, wenn es darum geht, das Potenzial 
der Gebiete in äußerster Randlage zu erschließen, die Auswirkungen ihrer ständigen 
Einschränkungen auszugleichen und die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede 
zwischen den Gebieten in äußerster Randlage und dem Rest der EU zu verringern; 
betont, dass den Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage bei der 
Programmplanung des Kohäsionsfonds besser Rechnung getragen werden muss, wobei 
sichergestellt werden muss, dass die Gebiete in äußerster Randlage in vollem Umfang 
von den Bestimmungen Nutzen ziehen können, die eine größere Flexibilität 
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ermöglichen, und zwar höhere Kofinanzierungssätze und Zugang zu Vorfinanzierungen; 
betont, dass die Mitgliedstaaten und die Gebiete in äußerster Randlage dafür 
verantwortlich sind, ihre jeweiligen Entwicklungsstrategien und -prioritäten zu gestalten 
und umzusetzen und das gesamte Potenzial der EU-Mittel zu nutzen;

5. hebt hervor, dass die besonderen Gegebenheiten der Gebiete in äußerster Randlage bei 
der Umsetzung des Grünen Deals umfassend berücksichtigt werden müssen und dass ihr 
Potenzial genutzt werden muss, um ihre strategische Autonomie durch eine 
Diversifizierung der Lieferketten auszubauen und durch angemessene Unterstützung die 
Selbstversorgung aus erneuerbaren Energiequellen zu erreichen; betont, wie wichtig es 
ist, die Anfälligkeit der Gebiete in äußerster Randlage im Paket „Fit für 55“ und in 
damit zusammenhängenden Instrumenten zur Unterstützung des ökologischen Wandels 
wie dem Klima-Sozialfonds, dem Modernisierungsfonds und dem Innovationsfonds 
systematisch zu berücksichtigen; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
regionalen Behörden auf, ihre Bemühungen abzustimmen und für eine optimale 
Nutzung der verfügbaren EU-Mittel zu sorgen, um die Selbstversorgung aus 
erneuerbaren Energiequellen zu erreichen; erklärt erneut, dass die Gebiete in äußerster 
Randlage das Potenzial haben, innovative Pilotvorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energiequellen zu entwickeln;

6. hebt die besondere Anfälligkeit der Gebiete in äußerster Randlage für die 
Auswirkungen des Klimawandels und den Verlust an Artenvielfalt und insbesondere für 
extreme Wetterereignisse hervor; begrüßt die Absicht der Kommission, weitere 
Unterstützung zur Risikoprävention und Resilienz bereitzustellen; betont jedoch, dass 
weitere Investitionen der EU in die Wiederherstellung der Umwelt und der Artenvielfalt 
erforderlich sind;

7. bedauert, dass die jährliche Obergrenze der Solidaritäts- und Soforthilfereserve nicht 
ausreicht, um insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage auf Notlagen zu 
reagieren, wodurch die Unterstützung der EU weit unter dem potenziellen Hilfsbetrag 
liegt, der benötigt werden könnte, und betont, dass die Struktur des Mechanismus des 
Solidaritätsfonds der EU überdacht werden muss, um ihn schneller, flexibler und 
dynamischer zu machen, damit besser auf Katastrophen von regionaler Tragweite in den 
Gebieten in äußerster Randlage reagiert werden kann;

8. betont, dass mehrere Gebiete in äußerster Randlage anfällig für vulkanische Aktivitäten 
sind; fordert die Kommission auf, ein europäisches System auf der Grundlage des 
Europäischen Netzes von Beobachtungsstellen und Forschungsinfrastrukturen für die 
Vulkanologie (EuroVolc) einzurichten, um das Potenzial der vulkanischen Regionen zu 
maximieren, und in einem Gebiet in äußerster Randlage ein europäisches 
Forschungszentrum einzurichten;

9. betont, wie wichtig es ist, die Unterstützung für die Gebiete in äußerster Randlage in 
allen Programmen und Instrumenten der EU durchgängig zu berücksichtigen, 
insbesondere im Rahmen der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), 
der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) und der Aufbauhilfe für den Zusammenhalt 
und die Gebiete Europas (REACT-EU); hebt hervor, dass die Ausführungsfristen der 
ARF verlängert werden müssen, um die wirtschaftliche Erholung in den Gebieten in 
äußerster Randlage voranzutreiben; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
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die Ziele der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne erreicht werden und dass dem 
Parlament ein detaillierter Bericht mit den endgültigen Mittelzuweisungen vorgelegt 
wird;

10. begrüßt, dass die Kommission den Schwerpunkt auf die Bewältigung wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Herausforderungen sowie auf die Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte legt; betont, dass gezieltere Initiativen für die 
Gebiete in äußerster Randlage nötig sind, die ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung 
tragen, sowie dass zusätzliche finanzielle Unterstützung erforderlich ist, insbesondere 
zur Förderung der Armutsminderung, der Gleichstellung, der sozialen Inklusion, der 
Gesundheitsversorgung, des Zugangs zu Bildung, Wasser, Internet und Wohnraum 
sowie des Schutzes und der Wiederherstellung der einzigartigen Artenvielfalt der 
Gebiete in äußerster Randlage, um ihre natürlichen Ressourcen und ihre 
Lebensgrundlagen zu erhalten; betont, wie wichtig weitere Investitionen in Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit, Verkehr, Energie, Forschung, allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugendmobilität und Kultur sind; hebt hervor, wie wichtig es ist, die 
Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage bei der Überarbeitung der 
Verordnungen und Leitlinien für staatliche Beihilfen zu berücksichtigen, insbesondere 
indem die Geringfügigkeitsgrenze angehoben wird; begrüßt die Absicht der 
Kommission, eine bessere Koordinierung und Unterstützung zur Verbesserung der 
Forschungskapazitäten der Gebiete in äußerster Randlage vorzuschlagen; hebt in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Programms Horizont Europa hervor; 

11. hebt den im Rahmen des Programms zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und 
Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) erzielten Erfolg hervor, und fordert die 
Kommission auf, dieses Instrument auf andere Wirtschaftszweige wie etwa den Verkehr 
zu übertragen und im MFR für die Zeit nach 2027 zusätzliche Mittelzuweisungen 
vorzusehen; bedauert zutiefst, dass die Aufnahme von Mayotte in die EU im Jahr 2014 
immer noch nicht zu einer Aufstockung der Mittel für das POSEI-Programm geführt 
hat; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Mittelzuweisungen für das das 
POSEI-Programm zur Unterstützung der Landwirtschaft in Zukunft zu erhöhen;

12. fordert die Kommission auf, die Gebiete in äußerster Randlage als einzigartigen Vorteil 
für die Außenbeziehungen der EU zu behandeln, damit die EU zu einem echten 
globalen Akteur wird und die Interessen und Werte der Union weltweit im Einklang mit 
der Global-Gateway-Strategie der EU vorangebracht werden; begrüßt das Ziel der 
Kommission, die regionale Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster Randlage mit 
Nachbarländern und -gebieten zu stärken, um ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit 
und ihre Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu stärken, und fordert die Kommission 
auf, in Abstimmung mit den Begünstigten die Durchführung von Projekten zu 
erleichtern, die gemeinsam aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), Europa in der Welt und dem Übersee-Assoziationsbeschluss37 finanziert 
werden, und diese Regionen in geeignete Konsultationsmechanismen einzubeziehen; 

37 Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 über die Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union einschließlich der Beziehungen zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits (Übersee-Assoziationsbeschluss 
einschließlich Grönlands), ABl. L 355 vom 7.10.2021, S. 6.
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13. begrüßt die Absicht der Kommission, ein Portal für alle Mittel, Programme und 
politischen Initiativen der EU einzurichten, die den Gebieten in äußerster Randlage zur 
Verfügung stehen; fordert, dass dieses Portal unverzüglich eingerichtet wird; 
unterstreicht, dass der Verwaltungsaufwand verringert und der Zugang zu EU-Mitteln 
für die Gebiete in äußerster Randlage vereinfacht werden muss.
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27.2.2023

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage
(2022/2147(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Max Orville

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

– unter Hinweis auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, der den Gebieten in äußerster Randlage der Europäischen Union ihren Status 
verleiht,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 mit dem Titel 
„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“ (COM(2017)0623),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Die 
Menschen in den Mittelpunkt stellen – nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – 
das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union erschließen“ 
(COM(2022)0198),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Juni 2022 zu der 
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die Menschen in den Mittelpunkt stellen – 
nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – das Potenzial der Gebiete in äußerster 
Randlage der EU erschließen“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur Optimierung der 
Entwicklung der Potenziale der Gebiete in äußerster Randlage durch die Schaffung von 
Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der Europäischen 
Union,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2021 zum Thema „Eine 

1 ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 58.
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stärkere Partnerschaft mit den EU-Gebieten in äußerster Randlage“,2

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
2. Februar 2021 zu dem Bericht der Kommission über die Umsetzung einer erneuerten 
strategischen Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der EU,3

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXVII. Konferenz der 
Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 15. bis 
zum 16. November 2022 im Europäischen Parlament stattfand, angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung, die auf der XXVI. Konferenz der 
Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen Union, die vom 17. bis 
zum 20. November 2021 in Ponta Delgada stattfand, angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Regional- und Kohäsionspolitik der EU,

– unter Hinweis auf die von der Kommission am 1. Dezember 2022 veröffentlichte Studie 
über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster 
Randlage,4

– unter Hinweis auf das gemeinsame Positionspapier der drei Mitgliedstaaten und der 
neun Gebiete in äußerster Randlage vom 19. Januar 2022 im Rahmen der 
Aktualisierung der strategischen Partnerschaft der Kommission mit den Gebieten in 
äußerster Randlage und der Annahme der von der Kommission veröffentlichten 
Mitteilung für diese Gebiete,5

A. in der Erwägung, dass fünf Millionen Menschen in den neun Gebieten in äußerster 
Randlage der Europäischen Union leben: Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion und Saint-Martin (Frankreich), die Azoren und Madeira 
(Portugal) sowie die Kanarischen Inseln (Spanien); in der Erwägung, dass die aktuellen 
demografischen Indikatoren in den meisten Gebieten in äußerster Randlage auf einen 
drastischen Bevölkerungsrückgang hinweisen6;

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union in der Pflicht steht, auf die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen zu reagieren, mit denen 
die Gebiete in äußerster Randlage konfrontiert sind; in der Erwägung, dass die 
Entwicklung dieser Gebiete darüber hinaus überwiegend auf den Entscheidungen und 

2 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 18.
3 ABl. C 37 vom 2.2.2021, S. 57.
4 Studie über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster Randlage: 
Abschlussbericht, Kommission, Generaldirektion für Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2022.
5 https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-
01/Document%20de%20position%20commune%20RUP-VF-19janvier2022.pdf
6 Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin, die Azoren, Madeira und die Kanarischen 
Inseln (Kohäsion in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt, Kommission, Generaldirektion für Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2022, 
S. 200, https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en).
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Maßnahmen der Gebiete selbst und ihrer Mitgliedstaaten beruht;

C. in der Erwägung, dass die in der europäischen Säule sozialer Rechte festgelegten 
Grundsätze von besonderer Bedeutung für die Gebiete in äußerster Randlage sind, 
darunter der Beitrag dieser Säule zu Chancengleichheit, Sozialschutz und sozialer 
Inklusion;

D. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage der EU entscheidende Vorteile 
bieten; in der Erwägung, dass viele Gebiete in äußerster Randlage eine junge 
Bevölkerung, ausgedehnte Meereswirtschaftszonen, eine einzigartige biologische 
Vielfalt, reichhaltige erneuerbare Energiequellen, eine für die Weltraumwissenschaften 
und Tätigkeiten im Bereich der Astrophysik geeignete Lage und Klimabedingungen, 
eine bedeutende Weltrauminfrastruktur und die Nähe zu anderen Ländern aufweisen, 
aber gleichzeitig mit strukturellen Faktoren, wie etwa Abgelegenheit, Insellage, geringer 
Größe, schwierigen Relief- und Klimabedingungen und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
von einigen wenigen Güter, zu kämpfen haben;7

E. in der Erwägung, dass Ungleichheit eine der größten sozialen Herausforderungen ist, 
mit denen die Gebiete der Europäischen Union konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
die Gebiete in äußerster Randlage insgesamt unverhältnismäßig stark von Armut, 
Arbeitslosigkeit und einer hohen Schulabbrecherquote betroffen sind und ein 
Bruttoinlandsprodukt aufweisen, das deutlich unter dem EU-Durchschnitt und dem 
nationalen Durchschnitt liegt (60 % in den Gebieten in äußerster Randlage, wenn der 
Durchschnitt der EU der 27 auf 100 % beziffert wird);8 in der Erwägung, dass die 
größten Herausforderungen in den Wirtschaftszweigen bestehen, die das Herzstück der 
Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage bilden, nämlich in der Fischerei und 
der Landwirtschaft;

F. in der Erwägung, dass die strukturellen Ungleichheiten, mit denen die Gebiete in 
äußerster Randlage konfrontiert sind, durch politische Maßnahmen, die diese Gebiete 
begünstigen, und durch Investitionen überwunden werden, die die Quantität und 
Qualität der öffentlichen Dienstleistungen erhöhen, sowie einen universellen Zugang 
sicherstellen, durch den die Erzeugung und die lokalen und regionalen Märkte, die 
technologische Infrastruktur, die Innovation und die Nachhaltigkeit angekurbelt und die 
Vernetzung verbessert werden;

G. in der Erwägung, dass der Anteil der Menschen, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, im Jahr 2021 auf den Kanarischen Inseln bei 37,8 %, auf 
den Azoren bei 27,5 % und auf Madeira 29,2 %9 und damit deutlich über dem 
Durchschnittswert der EU und der Mitgliedstaaten lag;

H. in der Erwägung, dass die Geißel der Drogensucht zur sozialen und wirtschaftlichen 

7 Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
8 In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Outermost regions at a 
glance – assets, challenges and opportunities” (Gebiete in äußerster Randlage auf einen Blick – Vorzüge, 
Herausforderungen und Chancen) (SWD(2022)0133) wird aufgezeigt, dass das BIP (KKS) pro Einwohner im 
Jahr 2020 in den Gebieten in äußerster Randlage bei 60 % liegt. Siehe: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-
glance_en.pdf.
9 Eurostat 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps11n/default/table?lang=de



RR\1277639DE.docx 55/91 PE738.459v02-00

DE

Ausgrenzung und zum Rückzug aus dem Arbeitsmarkt in den Gebieten in äußerster 
Randlage beiträgt und eine Bedrohung für die Gesundheit der jungen Menschen und die 
Sicherheit der Bevölkerung darstellt10;

I. in der Erwägung, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit in den Gebieten in äußerster 
Randlage durch die Diskrepanz zwischen vorhandenen Kompetenzen und den 
Erwartungen des Arbeitsmarkts erklären lässt, da es in diesen Gebieten zu wenige und 
ungeeignete Beschäftigungs- und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt; in der 
Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass die Aus- und Weiterbildung an die 
Erfordernisse der Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage angepasst ist;

J. in der Erwägung, dass junge Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage häufig 
reisen und in andere Regionen ziehen müssen, um eine spezifische Aus- und 
Weiterbildung zu erhalten; in der Erwägung, dass fehlende 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den Gebieten in äußerster Randlage zu einer massiven 
Abwanderung junger Menschen geführt hat, was erhebliche Auswirkungen auf die 
Demografie und die Entwicklung dieser Gebiete hat;11 in der Erwägung, dass eine 
Vielzahl derer, die weggezogen ist, später nicht zurückkehrt;

K. in der Erwägung, dass die Entwicklung digitaler Kompetenzen in den Gebieten in 
äußerster Randlage eine Voraussetzung für die Verwirklichung eines digitalen Wandels 
ist, bei dem niemand zurückgelassen wird;

L. in der Erwägung, dass die fehlende Infrastruktur und der Stand der Digitalisierung in 
den Gebieten in äußerster Randlage dem wirksamen Einsatz von Fernunterricht, 
Telearbeit und der digitalen Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Beschäftigung und Sozialschutz entgegenstehen;

M. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquoten in den Gebieten in äußerster Randlage 
höher sind als in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten und über dem EU-Durchschnitt 
liegen; in der Erwägung, dass die Auswirkungen der COVID-19-Krise die Lage weiter 
verschärft haben; in der Erwägung, dass die ergriffenen Maßnahmen die Auswirkungen 
der Krise, einschließlich ihrer sozialen Auswirkungen, abgemildert und teilweise 
begrenzt haben; in der Erwägung, dass die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die 
Beschäftigung in den Gebieten in äußerster Randlage noch nicht in vollem Ausmaß 
bekannt sind;

N. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit in den Gebieten in äußerster Randlage 
besorgniserregend hoch ist; in der Erwägung, dass der EU-Durchschnitt im Jahr 2022 
16,8 % betrug, wobei der Durchschnitt in den französischen und spanischen Gebieten in 
äußerster Randlage bei 40–50 % lag;12 in der Erwägung, dass die Verschlechterung der 

10 Relatório anual 2021 – a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências (Jahresbericht 2021 – 
die Lage des Landes in Bezug auf Drogen und Drogensucht), 2022, S. 20, 
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%
20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf; Drogues et addictions dans les outre-mer 
(Drogen und Sucht in den überseeischen Gebieten), OFDT, 2020, S. 48, 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxio2a6.pdf.
11 COM(2022) 0198, S. 2.
12 COM(2022)0198, S. 8: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-
2022/comm-rup-2022_en.pdf

https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf
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sozialen Lage zu Unsicherheit und Gewalt in den Gebieten in äußerster Randlage 
geführt hat;

O. in der Erwägung, dass die Zahl der jungen Menschen in den Gebieten in äußerster 
Randlage, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren, alarmierend hoch ist (22 % gegenüber 11 % in der EU der 27)13; in der 
Erwägung, dass die Quote der Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in 
Beschäftigung befinden, im Jahr 2020 in der EU bei durchschnittlich 13,7 % lag und 
diese Quote im selben Jahr auf Martinique bei 23 %, in Französisch-Guayana bei 40 %, 
auf den Kanarischen Inseln bei 23,2 % und auf Madeira bei 16,7 % lag14;

P. in der Erwägung, dass die Anzahl der Schulabbrecher in den Gebieten in äußerster 
Randlage höher ist als der EU-Durchschnitt15; in der Erwägung, dass dieses 
besorgniserregende Phänomen erhebliche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung, 
das Wirtschaftswachstum und die Chancengleichheit in diesen Gebieten hat und sie 
unter Druck setzt;

Q. in der Erwägung, dass die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für 
den Zeitraum 2014–2020 in den Gebieten in äußerster Randlage nicht vollständig 
ausgeschöpft wurden, obgleich dieser Programmplanungszeitraum bald ausläuft;

R. in der Erwägung, dass 28 500 Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage im 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 Mobilitätsangebote im Rahmen des Programms 
Erasmus+ genutzt haben;

S. in der Erwägung, dass fehlende öffentliche Verkehrsmittel in den Gebieten in äußerster 
Randlage sich auf den Zugang zu Dienstleistungen, Bildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten auswirken;

T. in der Erwägung, dass der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, wie etwa 
Trinkwasser, angemessenem Wohnraum, Elektrizität, Bildung, Gesundheitsversorgung, 
öffentlichem Verkehr und Internet, nicht für alle Bürgerinnen und Bürger der Gebiete in 
äußerster Randlage Realität ist;

U. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Frauen in den Gebieten in äußerster 
Randlage deutlich unter dem EU-Durchschnitt und den nationalen Durchschnitten liegt 
(47 % gegenüber 62 % in der EU der 27)16; in der Erwägung, dass Frauen in den 
Gebieten in äußerster Randlage zu oft mit unsicheren und kurzfristigen 

13 SWD(2022)0133, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-
2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf.
14 Studie über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gebiete in äußerster 
Randlage: Abschlussbericht, S. 9; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/2216604f-7420-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-
278731027.
15 Eurostat 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_16/default/table?lang=en
16 SWD(2022)0133 vom Mai 2022 veranschaulicht die Beschäftigungsquote von Frauen in 
den Gebieten in äußerster Randlage im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-
glance_en.pdf.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
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Beschäftigungsverhältnissen rechnen müssen; in der Erwägung, dass Frauen in allen 
Gebieten in äußerster Randlage mit Ausnahme von Réunion stärker von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind als Männer17;

1. begrüßt die Annahme der neuen Mitteilung der Kommission über die Gebiete in 
äußerster Randlage18 und insbesondere die Abschnitte in Bezug auf soziale Fragen; ist 
der Ansicht, dass diese Mitteilung eine Chance für die Gebiete in äußerster Randlage 
darstellt, insbesondere in Bezug auf beschäftigungspolitische Fragen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die Umsetzung der Mitteilung der Kommission 
regelmäßig überwacht werden muss; betont, dass sozialpolitische Indikatoren, 
insbesondere zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit, ein fester Bestandteil dieser 
Überwachung sein sollten; ist der Auffassung, dass die Mitteilung insbesondere für die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen eine Verbesserung der Chancengleichheit in den 
Gebieten in äußerster Randlage ermöglichen könnte;

2. fordert die Kommission auf, die Struktur- und Investitionsfonds und andere 
Finanzierungsquellen der EU für die Gebiete in äußerster Randlage aufzustocken, neue 
Instrumente zu schaffen und öffentliche Maßnahmen zu fördern, die die Beschäftigung 
und inklusive soziale Maßnahmen unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der 
Entwicklung dieser Gebiete und dem Abbau von Ungleichheiten liegen sollte;

3. betont, dass es durch die Berücksichtigung der Besonderheiten der Gebiete in äußerster 
Randlage, die in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union anerkannt werden, möglich sein muss, das Handeln der Union rechtlich 
anzupassen, um diesen Gebieten echte Chancen in Bezug auf Bildung, Beschäftigung, 
sozialen Fortschritt und Lebensbedingungen zu bieten;

4. betont, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen nach wie vor von entscheidender 
Bedeutung ist, um die Sicherheit, den sozialen Zusammenhalt, die territoriale 
Lebensfähigkeit und die Attraktivität der Gebiete in äußerster Randlage zu 
gewährleisten; stellt fest, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer 
strukturellen Einschränkungen, wie z. B. der geografischen Abgelegenheit und 
Isolation, von einer begrenzten Zahl von Tätigkeiten abhängig sind; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gebiete in äußerster Randlage bei der 
Ausarbeitung von Plänen zur Diversifizierung der Tätigkeiten zu unterstützen, um das 
Angebot an Arbeitskräften in diesen Gebieten zu verbessern;

5. ist der Ansicht, dass durch Unternehmertum in den Gebieten in äußerster Randlage 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden können; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen über die Möglichkeiten und 
Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen, um dazu beizutragen, dass in den Gebieten 
in äußerster Randlage Tätigkeiten aufgebaut werden;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ursachen für Schulabbrüche in 
den Gebieten in äußerster Randlage zu beseitigen und den Austausch bewährter 

17 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-
2022_en.pdf, S. 5.
18 COM(2022)0198.
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Verfahren zu fördern, um konkrete Lösungen für dieses Problem zu finden;

7. weist darauf hin, dass durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen Arbeitsplätze 
attraktiver werden können und gegen das Problem der Mangelberufe in den Gebieten in 
äußerster Randlage vorgegangen werden kann; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Europäische Strategie für Pflege und Betreuung, die als nützliche Orientierungshilfe für 
öffentliche Maßnahmen dienen könnte, die in den Gebieten in äußerster Randlage mit 
Blick auf die Pflege der alternden Bevölkerung umgesetzt werden sollen;

8. betont, dass die informelle Wirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage 
weitverbreitet ist, was eine genaue Analyse der Beschäftigungszahlen und eine 
wirksame Umsetzung der Sozialpolitik erschwert; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, nicht angemeldete Erwerbstätigkeit beispielsweise durch 
Anreizsysteme und vereinfachte Instrumente für die Anmeldung zu bekämpfen;

9. betont, dass die wirksame Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder von 
entscheidender Bedeutung ist, um die Kinderarmut in den Gebieten in äußerster 
Randlage zu bekämpfen und den Teufelskreis der generationenübergreifenden Armut zu 
durchbrechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre nationalen Umsetzungspläne für 
die Europäische Garantie für Kinder und die Überarbeitung dieser Umsetzungspläne 
besondere Maßnahmen für die Gebiete in äußerster Randlage aufzunehmen; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das Potenzial dieses Instruments voll 
ausgeschöpft wird, indem sie im Benehmen mit den lokalen Interessenträgern die 
Verbreitung von Informationen sicherstellt;

10. betont, wie wichtig es ist, die öffentlichen Dienstleistungen in den Gebieten in äußerster 
Randlage durch verstärkte regionale Zusammenarbeit, wirtschaftliche Diversifizierung, 
Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Digitalisierung, verstärkte 
berufliche Bildung, Möglichkeiten zur Weiterbildung und Umschulung sowie eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik zu verbessern, um Langzeitarbeitslosigkeit und insbesondere 
Jugendarbeitslosigkeit (45,82 % gegenüber 16,8 % in der EU der 27) zu bekämpfen19;

11. bekräftigt, dass das Potenzial junger Menschen in den Gebieten in äußerster Randlage 
eine wichtige Ressource ist, die häufig nicht ausreichend genutzt wird; weist darauf hin, 
dass die Gebiete in äußerster Randlage jungen Menschen insbesondere durch formale 
und nicht-formale allgemeine und berufliche Bildung zu Handlungsfähigkeit verhelfen 
müssen, um ihre Vermittelbarkeit durch Kompetenzentwicklung und Berufsbildung zu 
verbessern; betont, dass Programmen zur Validierung der im Rahmen des lebenslangen 
Lernens gesammelten Erfahrungen große Bedeutung zukommt;

12. fordert eine stärkere Beteiligung junger Menschen aus den Gebieten in äußerster 
Randlage an der Freiwilligentätigkeit und lokalen Solidaritätsprojekten, die im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps ermöglicht werden;

13. betont, dass die soziale Situation junger Menschen ein zentrales Anliegen in den 

19 SWD(2022)0133 vom Mai 2022 bietet einen Vergleich zwischen den Beschäftigungsquoten junger Menschen 
in den Gebieten in äußerster Randlage und den Durchschnittswerten der EU der 27. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/rup-2022/comm-rup-2022-
glance_en.pdf.
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Gebieten in äußerster Randlage ist; fordert in diesem Zusammenhang, dass die 
verstärkte Jugendgarantie in den Gebieten in äußerster Randlage ordnungsgemäß zum 
Einsatz kommt; vertritt die Auffassung, dass eine Bewertung der Umsetzung der 
Garantie in diesen Gebieten erforderlich ist, einschließlich einer Bewertung der 
bestehenden Hindernisse für junge Menschen, insbesondere im Hinblick auf den 
Zugang zu Bildung und Beschäftigung;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Jugendbeschäftigung in den 
Gebieten in äußerster Randlage zu fördern, insbesondere indem sie mit den lokalen 
Interessenträgern, einschließlich des privaten Sektors, der Universitäten, der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und der lokalen Behörden, zusammenarbeiten, um 
digitale zentrale Anlaufstellen einzurichten, die jungen Arbeitsuchenden bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz oder bei der Gründung oder Übernahme eines Unternehmens 
helfen; betont, wie wichtig es ist, die Attraktivität der Gebiete in äußerster Randlage 
sicherzustellen und Beschäftigungsmöglichkeiten in den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren zu bieten, um eine Abwanderung, insbesondere von jungen 
Menschen, zu vermeiden und die Entvölkerung dieser Gebiete zu verhindern;

15. betont, dass Strategien ausgearbeitet werden müssen, mit denen junge Menschen in den 
Gebieten in äußerster Randlage gehalten werden und gegen die Abwanderung von 
hochqualifizierten Arbeitskräften vorgegangen wird; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Talenterschließung in den Regionen 
Europas“20 und unterstreicht ihre besondere Bedeutung für die Gebiete in äußerster 
Randlage;

16. betont, dass die Bedingungen für die in der landwirtschaftlichen Erzeugung tätigen 
Beschäftigten und ihre Familien verbessert werden müssen; hält es für notwendig, die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Gebiete in äußerster Randlage zu schützen, ihre 
hohe Qualität zu erhalten und zu fördern sowie ihren Absatz zu erleichtern;

17. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter sowie die soziale, wirtschaftliche und 
politische Stärkung der Frauen in den Gebieten in äußerster Randlage sichergestellt 
werden müssen, indem der Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen, einschließlich 
gleichem Entgelt und gerechter Entlohnung, gefördert wird; betont die Bedeutung einer 
erschwinglichen Kinderbetreuung sowie der Bekämpfung von Diskriminierung, 
geschlechtsbezogener Gewalt und sexueller Belästigung, insbesondere am Arbeitsplatz; 
betont ferner, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt gefördert werden muss, 
um die Beschäftigungsquote zu erhöhen;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu unternehmen, um in den Gebieten in äußerster Randlage für den Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen zu sorgen; hebt hervor, dass der Zugang zu diesen 
Dienstleistungen ein wichtiger Faktor bei der Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ist; betont, dass wirksame öffentliche Maßnahmen Lösungen für die 
Schwächsten bieten müssen, damit der soziale Zusammenhalt gestärkt wird;

19. fordert die Kommission auf, sich bei der Umsetzung der EU-Drogenstrategie auf 
Prävention, soziale Wiedereingliederung und die Rückkehr in die Beschäftigung zu 

20 COM(2023)0032 vom 17. Januar 2023.
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konzentrieren; fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob 
Therapieeinrichtungen in den Gebieten in äußerster Randlage, die auf die Betreuung 
und Rehabilitation von Drogenabhängigen und deren Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, mit EU-Mitteln finanziert werden können; weist 
warnend darauf hin, dass in den Gebieten in äußerster Randlage neue 
Suchterkrankungen aufgetreten sind, insbesondere ein zunehmender Konsum 
synthetischer Drogen, der ernsthafte Risiken für die psychische Gesundheit junger 
Menschen birgt und besondere Aufmerksamkeit verdient21;

20. betont, dass Beschäftigungsanreize nützlich sind, um die Integration und den Verbleib 
sozial benachteiligter Gruppen auf dem Arbeitsmarkt in den Gebieten in äußerster 
Randlage zu verbessern; ist der Ansicht, dass solche Beschäftigungsanreize dem 
langfristigen Bedarf und der Nachhaltigkeit Rechnung tragen sollten;

21. hebt hervor, dass die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zur Stützung der 
Wirtschaft und des Arbeitsmarkts ergriffenen Maßnahmen wie etwa die Lockerung der 
Regeln für staatliche Beihilfen, Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete 
Europas (REACT-EU) und die beiden Investitionsinitiativen zur Bewältigung der 
COVID-19-Krise (CRII und CRII +) zusätzliche Arbeitsplatzverluste verhindert haben; 
betont, dass die nationalen Strategien und Stützungsprogramme, die in den Gebieten in 
äußerster Randlage zur Linderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Beschäftigung umgesetzt wurden, sorgfältig evaluiert werden müssen, damit ermittelt 
wird, welche Instrumente auch weiterhin und in der Zukunft wirksam genutzt werden 
können;

22. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Bewertung, Erneuerung und 
Anpassung bestehender Sonderwirtschaftszonen zu unterstützen, um den 
wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Entwicklung von Kompetenzen in den Gebieten in äußerster Randlage, und dort 
insbesondere in den am stärksten gefährdeten und vielversprechendsten Branchen, zu 
fördern, wobei menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die geltenden Vorschriften 
für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten sind; fordert die 
Kommission ferner auf zu prüfen, ob die anderen Gebiete in äußerster Randlage von 
Sonderwirtschaftszonen sowie den damit verbundenen wirtschaftlichen, sozialen, 
ökologischen und steuerlichen Auswirkungen profitieren könnten, und gegebenenfalls 
deren Einrichtung zu erleichtern; betont, dass die lokalen Märkte, die Herstellung 
lokaler Erzeugnisse, die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich 
des Fremdenverkehrs, und die Fähigkeit zur Förderung wirtschaftlicher Innovationen, 
beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien, gestärkt werden müssen;

23. unterstreicht die Bedeutung des ESF+ für die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in den Gebieten in äußerster Randlage; fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Gebiete in äußerster Randlage auf, den Zugang zum 
Europäischen Sozialfonds Plus in den Gebieten in äußerster Randlage zu verbessern, 
indem sie Informationskampagnen durchführen, den Austausch bewährter Verfahren 

21 Relatório anual 2021 – a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências (Jahresbericht 2021 – 
die Lage des Landes in Bezug auf Drogen und Drogensucht), 2022, S. 20, 
https://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/178/RelatorioAnual_2021_%
20ASituacaoDoPaisEmMateriaDeDrogasEToxicodependencias.pdf;
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fördern, die EU-Kofinanzierung aufstocken, einen Unterstützungsdienst für Projektleiter 
bereitstellen und Schulungen für Verwaltungsbehörden anbieten, um ihre personellen 
und administrativen Kapazitäten zu stärken, und ihnen mehr EU-Mittel zur Verfügung 
zu stellen, um Vorfinanzierungen zu erleichtern; fordert die Kommission auf, den 
Verwaltungsaufwand für Antragsteller zu verringern;

24. betont, dass die politischen Maßnahmen der EU durch eine angemessene Finanzierung 
auf der Grundlage eines maßgeschneiderten, gebietsbezogenen Ansatzes ergänzt werden 
müssen, um sicherzustellen, dass die Menschen in den Genuss der Chancengleichheit 
kommen und die Gebiete in äußerster Randlage in vollem Umfang von den EU-
Initiativen profitieren können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
insbesondere auf, Fortschritte bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte zu erzielen, unter anderem in den Bereichen hochwertige Beschäftigung, 
Bildung, Kompetenzen, soziale Inklusion und gleichberechtigter Zugang zur 
Gesundheitsversorgung; begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung einer 
zusätzlichen Mittelzuweisung in äußerster Randlage in Höhe von 370 Mio. EUR im 
Rahmen des ESF+ für den Zeitraum 2021–2027;

25. betont, dass die allgemeine und berufliche Bildung sowie die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt wichtige Instrumente zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten 
sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maßnahmen 
zu unterstützen, die auf benachteiligte und gering qualifizierte Gruppen in den Gebieten 
in äußerster Randlage, insbesondere auf Jugendliche, die sich weder in Ausbildung noch 
in Beschäftigung befinden, abzielen, wobei der Schwerpunkt auf der allgemeinen und 
beruflichen Bildung liegt, die eine Weiterentwicklung der Kompetenzen ermöglicht; 
fordert die Mitgliedstaaten sowie die betroffenen regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, für eine Diversifizierung des Bildungs- und 
Ausbildungsangebots gemäß den Bedürfnissen der Gebiete und ihrer Bevölkerung zu 
sorgen und dabei die Chancengleichheit zu gewährleisten, indem sie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung in den Gebieten in 
äußerster Randlage ergreifen oder verstärken, unter anderem durch die Stärkung der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen, die Förderung des lebenslangen Lernens und weitere 
Maßnahmen, die auf die berufliche Entwicklung ausgerichtet sind;

26. stellt fest, dass in den Gebieten in äußerster Randlage ein Missverhältnis zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Entscheidung der Kommission, das Jahr 2023 zum Europäischen Jahr der Kompetenzen 
zu erklären; fordert die Kommission auf, spezifische Maßnahmen zu entwickeln, die 
den Gebieten in äußerster Randlage zugutekommen, wie etwa die Ermittlung des kurz-, 
mittel- und langfristigen Qualifikationsbedarfs in den Gebieten in äußerster Randlage;

27. begrüßt die Einrichtung der Initiative „Aim, Learn, Master, Achieve“ (ALMA) zur 
aktiven Eingliederung benachteiligter junger Menschen; betont, dass diese Initiative für 
die Gebiete in äußerster Randlage von besonderem Interesse ist, da es dort viele junge 
Menschen gibt, die weder arbeiten noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung 
absolvieren (NEET); fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass diese Initiative 
mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet wird, um sicherzustellen, dass sie 
von möglichst vielen Begünstigten in Anspruch genommen werden kann; ist der 
Ansicht, dass positive Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Beteiligung junger 
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Menschen aus den Gebieten in äußerster Randlage sicherzustellen;

28. betont, dass in digitale Kompetenzen, Infrastruktur, Konnektivität und digitale 
Ausrüstung investiert werden muss, um in den Gebieten in äußerster Randlage für einen 
digitalen Wandel ohne Ausgrenzung zu sorgen; ist der Ansicht, dass die Digitalisierung 
eines der Mittel ist, die es den Gebieten in äußerster Randlage ermöglichen, 
geografische Hindernisse zu überwinden und den Zugang zu allgemeiner und 
beruflicher Bildung und digitalen öffentlichen Diensten zu verbessern; hebt das 
Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage hervor, ein attraktives Ziel für 
grenzübergreifend tätige Telearbeiter zu werden;

29. stellt fest, dass die Meere und Ozeane, die die Gebiete in äußerster Randlage umgeben, 
eine Chance bieten, Wirtschaftszweige auszubauen, die „blaue“ Arbeitsplätze schaffen 
und zur Attraktivität der Gebiete beitragen; weist auf die Überalterung der 
Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage hin; betont die Rolle der 
wichtigsten Wirtschaftszweige für die Erhaltung der Arbeitsplätze in den Gebieten in 
äußerster Randlage, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, 
Fremdenverkehr und Forstwirtschaft; betont in diesem Zusammenhang, dass junge 
Menschen für diese und andere Wirtschaftszweige gewonnen werden müssen, die das 
Potenzial haben, zu wirtschaftlichen Triebkräften in diesen Gebieten zu werden;

30. betont ferner, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass insbesondere das Programm 
zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden 
Probleme (POSEI) weiterhin die Finanzierung und die Entwicklung der lokalen 
Wirtschaft unterstützt und damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen in diesen Gebieten 
ermöglicht; fordert die Kommission auf, die Besonderheiten der Gebiete in äußerster 
Randlage anzuerkennen und Initiativen zu unterstützen, mit denen bessere Bedingungen 
für die Beschäftigten in der Landwirtschaft und der Fischereibranche geschaffen werden 
und für einen besseren Generationswechsel zu sorgen;

31. fordert die Kommission auf, bewährte Verfahren auszutauschen, um die Attraktivität 
dieser Branchen zu erhöhen, da sie zur Ernährungssicherheit in diesen Gebieten 
beitragen; betont, dass es für die Verwirklichung dieses Ziels von Bedeutung ist, dass 
für die Niederlassung in diesen Wirtschaftszweigen Beihilfen gewährt werden; fordert 
die Kommission auf, die Gebiete in äußerster Randlage entschieden zu unterstützen, um 
ein neues, nachhaltiges Wirtschaftsmodell und die Entwicklung einer Sozialwirtschaft 
voranzubringen, und zwar mittels gezielter Initiativen zur Förderung der Beschäftigung 
und neuer „grüner“ Berufe;

32. betont, dass die Volkswirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage stark von der 
Tourismus- und Verkehrsbranche abhängig sind, die von der COVID-19-Pandemie 
stark beeinträchtigt wurde; fordert die Mitgliedstaaten sowie die betroffenen regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften daher auf zusammenzuarbeiten, um die 
sozioökonomische Erholung der Gebiete in äußerster Randlage bestmöglich 
sicherzustellen und dabei Herausforderungen wie steigenden Preisen aufgrund von 
Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten Rechnung zu tragen;

33. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage besonders anfällig für Wirtschaftskrisen 
sind, wie beispielsweise die Krise infolge des derzeitigen Inflationsschubs; fordert die 
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Kommission auf, Instrumente zu fördern, die die Auswirkungen von Krisen auf die 
Bevölkerung in den Gebieten in äußerster Randlage abfedern, unter anderem durch die 
Kontrolle der Preise für Lebensmittel und Energie, und so dem Entstehen neuer Zonen 
der Armut und Ausgrenzung entgegenzuwirken;

34. bekräftigt, dass die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in jedem 
jährlichen Zyklus des Europäischen Semesters berücksichtigt werden müssen und dass 
diese Besonderheiten in den länderspezifischen Empfehlungen für Portugal, Spanien 
und Frankreich zum Ausdruck kommen müssen;

35. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage besonders anfällig für die Auswirkungen 
extremer Wetterereignisse infolge des Klimawandels sind und dass dies sowohl die 
lokale Bevölkerung als auch die lokale Erzeugung in besonderem Maße betrifft; fordert 
die Kommission auf, für schnellere Reaktionsmechanismen zu sorgen, auch über den 
Solidaritätsfonds;

36. hebt die Unterschiede hervor, die sogar innerhalb der Gebiete in äußerster Randlage 
bestehen, von denen einige bislang nicht in der Lage waren, ihrer Bevölkerung Zugang 
zu grundlegenden sanitären Einrichtungen und Trinkwasser zu verschaffen; weist ferner 
darauf hin, dass viele der am stärksten isolierten Menschen in diesen Gebieten über 
keine gute Breitband-Internetversorgung verfügen oder nicht einmal Zugang zum 
Breitband-Internet haben;

37. fordert die Kommission auf, ihre Kommunikation in den Gebieten in äußerster 
Randlage über die bestehenden Programme der Europäischen Union im Bereich 
Beschäftigung und berufliche Bildung sowie ihre Präsenz vor Ort durch die Einrichtung 
von Außenstellen zu intensivieren;

38. weist auf den Arbeitskräftemangel in den für die Gebiete in äußerster Randlage 
wichtigen Wirtschaftszweigen und den Anstieg der Materialpreise hin, der die 
Durchführung von Strukturprojekten für diese Gebiete erschwert;

39. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Hochschulpartnerschaften zu 
fördern, um die Mobilität von Studierenden in die Gebiete und aus den Gebieten in 
äußerster Randlage sowie den Austausch innerhalb der Gebiete in äußerster Randlage 
zu fördern;

40. begrüßt, dass im Programm Erasmus+ für den Zeitraum 2021–2027 festgelegt ist, dass 
die mit der Abgelegenheit der Gebiete in äußerster Randlage verbundenen 
Einschränkungen berücksichtigt werden müssen; stellt jedoch fest, dass die gewährte 
finanzielle Unterstützung häufig nicht ausreicht, um die Mobilität zu fördern; fordert, 
dass den Studierenden aus den Gebieten in äußerster Randlage bei der Durchführung 
des Programms Erasmus+ so viel Unterstützung wie möglich gewährt wird, 
gegebenenfalls durch eine Erhöhung der Mittel, um die tatsächlichen Reisekosten zu 
decken;

41. fordert die Kommission auf, Partnerschaften mit den an die Gebiete in äußerster 
Randlage angrenzenden Drittländern im Rahmen des Programms Erasmus+ zu 
entwickeln, um den akademischen und betrieblichen Austausch in der Nachbarschaft 
der Gebiete in äußerster Randlage stärker zu fördern;
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42. fordert Kommission auf, im Rahmen des Programms Erasmus+ die Schaffung von 
Austauschmöglichkeiten für junge Menschen in der beruflichen Bildung in Erwägung 
zu ziehen, damit Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage und in 
Kontinentaleuropa im gleichen Zeitraum sowohl eine Person entsenden als auch 
aufnehmen können;

43. unterstützt die Förderung der Politik des aktiven Alterns in diesen Gebieten, wie 
beispielsweise die Erweiterung des Anwendungsbereichs der „Sport-Aktionen“ im 
Rahmen des Programms Erasmus+ um Initiativen zur Förderung der körperlichen 
Aktivität älterer Menschen und generationsübergreifender sportlicher Aktivitäten; 
unterstützt darüber hinaus im Rahmen eines Konzepts des lebenslangen Lernens 
Anreize für die Einrichtung eines europäischen Netzwerks von Universitäten für ältere 
Menschen in den Gebieten in äußerster Randlage mit spezifischen Lernmitteln und 
Zugang zu Informationen, einem Austausch bewährter Verfahren und einem Austausch 
von Studierenden;

44. bekräftigt, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Niederlassung von 
Gesundheitspersonal zu fördern und Unterschiede im Gesundheitswesen zu verringern;

45. weist darauf hin, dass es innerhalb der EU nach wie vor erhebliche Unterschiede im 
Gesundheitssektor gibt, insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage, auch bei 
der Vorbeugung und Bekämpfung von Krebs; betont, dass die Bewohner dieser Gebiete 
ermittelt werden müssen und ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, 
um sicherzustellen, dass sie einen angemessenen Zugang zu Krebsvorbeugungs- und -
bekämpfungsleistungen haben, indem öffentliche Maßnahmen im Rahmen des 
europäischen Plans gegen den Krebs gefördert und unterstützt werden;

46. betont, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Ansiedelung von Lehrkräften 
zu fördern und zu unterstützen, insbesondere in den mathematischen, 
ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern (MINT), 
die wichtig sind, um den ökologischen und digitalen Wandel zu begleiten, die Lese- und 
Schreibkompetenz in diesen Bereichen sicherzustellen und das Interesse der jungen 
Menschen daran zu fördern;

47. unterstreicht die Bedeutung von Schulkantinen, um sicherzustellen, dass die Kinder in 
den Gebieten in äußerster Randlage eine angemessene Ernährung und – in vielen Fällen 
– regelmäßige Mahlzeiten erhalten. bekräftigt daher die Bedeutung des Schulobst- und 
Gemüseprogramms der EU, das der Anfälligkeit dieser Gebiete Rechnung tragen sollte; 
fordert insbesondere, dass die nationalen Pläne angepasst werden, um diesen 
Anforderungen besser gerecht zu werden;

48. weist auf das Risiko der Energiearmut für Familien in den Gebieten in äußerster 
Randlage hin, das sich aus den höheren Lebenshaltungskosten und den gestiegenen 
Energiepreisen ergibt; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, diese Situation 
bei allen außerordentlichen Instrumenten und Maßnahmen zu berücksichtigen, die sie 
schaffen könnte, um den Zugang zu wesentlichen Energiedienstleistungen zu 
gewährleisten;

49. stellt fest, dass einige Gebiete in äußerster Randlage aufgrund der Abgelegenheit, der 
unzureichenden Infrastruktur und der fehlenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt vor Ort 
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mit einer massiven Abwanderung junger Hochschulabsolventen auf den Kontinent 
konfrontiert sind; fordert die Gebiete in äußerster Randlage auf, gezielte Strategien 
auszuarbeiten, um die Rückkehr in diese Gebiete für abgewanderte junge Menschen 
attraktiv zu machen;

50. betont, dass die alternde Bevölkerung, der Anstieg der durchschnittlichen 
Lebenserwartung und der Rückgang der Geburtenrate trotz der hohen Zahl junger 
Menschen auch in den Gebieten in äußerster Randlage Anlass zur Sorge geben, nicht 
nur, weil sie zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung und einem erheblichen Druck 
auf die Systeme der sozialen Sicherheit führen, sondern auch, weil Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Unabhängigkeit 
und ein menschenwürdiges Lebensende zu ermöglichen;

51. betont die Bedeutung des EURES-Netzwerks und weist insbesondere auf die 
vorrangigen Erfordernisse des Arbeitsmarktes im Rahmen der EURES-Aktivitäten hin, 
um Arbeitslosen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen und die 
Freizügigkeit der Beschäftigten in den Gebieten in äußerster Randlage zu erleichtern;

52. weist darauf hin, dass in den Gebieten in äußerster Randlage nach wie vor ein 
erheblicher Bedarf an Sozialwohnungen besteht, deren Infrastruktur auch eine Reihe 
von Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen sollte, die den Zielen der Klimaneutralität 
entsprechen; ist der Auffassung, dass diese Anforderungen weder die Bekämpfung von 
Ungleichheiten noch die soziale Gerechtigkeit in diesen Gebieten beeinträchtigen 
dürfen und dass es daher Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten und der regionalen Behörden 
ist, die Schaffung und Bereitstellung der erforderlichen Instrumente zu fördern;

53. bedauert den Rückgang der starken Solidarität zwischen den Generationen in den 
Gebieten in äußerster Randlage; ist der Ansicht, dass diese generationenübergreifende 
Verknüpfung durch die Schaffung von Mentoringprogrammen verbessert werden 
könnte, um den Wissensaustausch und die individuelle Unterstützung für junge 
Menschen und Arbeitsuchende zu stärken;

54. betont, dass eine regelmäßige, sichere und zugängliche Mobilität für die Menschen in 
den Gebieten in äußerster Randlage auch eine Maßnahme des sozialen Zusammenhalts 
ist, die den Zugang zu neuen Beschäftigungs-, Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie zur Gesundheitsversorgung ermöglicht; bekräftigt 
daher, dass eine europäische und nationale Verkehrspolitik, die es ermöglicht, dieses 
Ziel zu erreichen, und insbesondere ein spezifisches Programm für den Verkehr in 
diesen Gebieten erforderlich sind;

55. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage für die Entwicklung 
innovativer sozialpolitischer Maßnahmen geeignet wären, wie beispielsweise einen 
„Weg der dritten Chance“, der auf die gesellschaftliche und berufliche 
Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Menschen aller Altersgruppen bzw. 
angesichts der alternden Bevölkerung auf die Betreuung älterer Menschen abzielt;

56. unterstreicht die wichtige Rolle der Sozialwirtschaft in den Gebieten in äußerster 
Randlage, die in Partnerschaft mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
zur Bekämpfung der durch Abgelegenheit, Armut und soziale Ausgrenzung bedingten 
Einschränkungen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung von 
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Initiativen in diesen Gebieten beiträgt; fordert die Kommission auf, die Beteiligung der 
Gebiete in äußerster Randlage am Europäischen Netzwerk der Regionen für 
Sozialwirtschaft sicherzustellen;

57. unterstützt die Einrichtung eines Pilotprojekts für ein vereinfachtes, direkt zugängliches 
EU-Programm, das sich an private soziale Einrichtungen in den Gebieten in äußerster 
Randlage richtet und nicht rückzahlbare Finanzierungslinien für Kleinprojekte, 
Unterstützung für die Ausbildung von Fach- und Hilfskräften in den verschiedenen 
Interventionsbereichen, Kofinanzierung für Großprojekte mit grenzüberschreitenden 
Partnerschaften und Unterstützung für Initiativen zum Austausch bewährter Verfahren 
umfasst;

58. fordert die Kommission auf, die Instrumente des Europäischen Semesters und die 
länderspezifischen Empfehlungen in vollem Umfang zu nutzen, um die politischen 
Strategien in den Gebieten in äußerster Randlage zu analysieren und entsprechende 
Ratschläge zu geben, damit eine soziale Aufwärtskonvergenz erreicht wird;

59. fordert die Kommission auf, in den Gebieten in äußerster Randlage einen Sozialgipfel 
zu veranstalten, um die Ziele von Porto und die europäische Säule sozialer Rechte in 
diesen Gebieten umzusetzen; betont, wie wichtig es ist, die Interessenträger aus den 
Gebieten in äußerster Randlage einzubeziehen, um für Eigenverantwortung und die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Sozialpolitik zu sorgen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND TOURISMUS

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zur Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage
(2022/2147(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Beata Mazurek

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage integraler Bestandteil der EU 
sind und sowohl Chancen als auch Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrem 
hohem Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt, den Auswirkungen des 
Klimawandels und der Mobilität sowie den Benachteiligungen hinsichtlich 
Zugänglichkeit und Konnektivität darstellen; in der Erwägung, dass diese Gebiete daher 
Zugang zu Finanzierungsinstrumenten der EU und Programmen zur Förderung von 
Mobilität, Verkehr und Tourismus haben sollten;

B. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage in hohem Maße von 
Verkehrsverbindungen, insbesondere Luft- und Seeverbindungen, abhängig sind, da 
dies die einzigen Verbindungen zum Festland sind, und zusätzliche Kosten im 
Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen, ihrer 
regionalen Wirtschaftsentwicklung und dem Personenverkehr zu tragen haben; in der 
Erwägung, dass im Falle von Inselgruppen die doppelte Insellage diese 
Herausforderungen noch verschärft;

C. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage durch ihre Abgelegenheit und 
Insellage gekennzeichnet sind, was sie noch anfälliger macht; in der Erwägung, dass sie 
besonders stark von Tätigkeiten der blauen Wirtschaft, wie Seeverkehr und Tourismus, 
abhängen; in der Erwägung, dass die Häfen ein wichtiger Knotenpunkt für den Güter- 
und Personenverkehr sind;

D. in der Erwägung, dass die Verringerung von Emissionen im See- und Luftverkehr 
notwendig ist, um die Ziele des europäischen Grünen Deals und des europäischen 
Klimagesetzes1 zu erreichen; in der Erwägung, dass den Gebieten in äußerster Randlage 

1 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 
und (EU) 2018/1999 (Abl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1).
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ausreichend Zeit für die Anpassung an einen solchen Übergang eingeräumt werden 
sollte;

E. in der Erwägung, dass der Tourismus einen erheblichen Teil der Volkswirtschaften der 
Gebiete in äußerster Randlage ausmacht; in der Erwägung, dass die Branche stark unter 
der COVID-19-Krise und den steigenden Energie-, Kraftstoff- und Lebensmittelpreisen 
infolge der rechtswidrigen Invasion der Ukraine durch Russland gelitten hat; in der 
Erwägung, dass sie auf den grünen und den digitalen Wandel reagieren muss;

F. in der Erwägung, dass die blaue Wirtschaft eine überaus wichtige Rolle für das 
Wirtschaftswachstum und den Wohlstand von Gebieten in äußerster Randlage spielt; in 
der Erwägung, dass der Küsten- und Meerestourismus 60 % der Arbeitsplätze in der 
blauen Wirtschaft ausmacht und hochqualifizierte Fachkräfte benötigt;

G. in der Erwägung, dass in der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 anerkannt wird, dass 
die Gebiete in äußerster Randlage einen außergewöhnlich hohen Wert für die 
biologische Vielfalt haben, und bestätigt wird, dass die Kommission die Aufnahme der 
Gebiete in äußerster Randlage in das Natura-2000-Netz der Schutzgebiete der EU 
begrüßen würde, was bisher nicht der Fall ist;

H. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage besonders von den 
Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind, obwohl sie nicht wesentlich zu den 
Ursachen des Klimawandels beigetragen haben;

I. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage ihr großes Potenzial zur 
Entwicklung von Schlüsselbereichen wie dem Ökotourismus und anderen Teilbranchen 
des Tourismus, der nachhaltigen Mobilität, der Kreislaufwirtschaft und den 
erneuerbaren Energien, das sich aus ihrem natürlichen Standort ergibt, nutzen sollten, 
um die wirtschaftliche Entwicklung und den Schutz empfindlicher Ökosysteme zu 
verbinden;

1. bekräftigt, dass der territoriale Zusammenhalt aller Gebiete in äußerster Randlage durch 
den See- und Luftverkehr sichergestellt werden muss; in der Erwägung, dass der 
Verkehr nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten belastet werden darf, unabhängig 
davon, ob es sich um Passagiere oder Güter handelt;

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Verordnung über transeuropäische 
Verkehrsnetze (TEN-V)2 zu überarbeiten, in dem der Konnektivitätsbedarf der Gebiete 
in äußerster Randlage bestimmt sowie Kohäsion und Zugänglichkeit als Ziele und 
Prioritäten hervorgehoben werden, sodass sie für eine Unterstützung aus der Fazilität 
„Connecting Europe“ (CEF) in Betracht kommen können; fordert die Mitgliedstaaten 
und die Kommission auf, zu diesem Zweck die für diese Gebiete geeignete Infrastruktur 
in das TEN-V einzubeziehen, soweit erforderlich, um Zugang zur CEF mit dem 
entsprechenden maximalen Kofinanzierungssatz von 70 % und zu den europäischen 
Verkehrskorridoren zu erhalten, um unter anderem die Infrastruktur für die Versorgung 
mit alternativen Kraftstoffen in Häfen, deren Ausbau und Instandhaltung, die städtische 

2 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).
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Mobilität, den Luftverkehr und das Straßennetz zu unterstützen;

3. weist darauf hin, dass im Rahmen der vorläufigen interinstitutionellen Einigung über die 
Überarbeitung der für den Flugverkehr geltenden Vorschriften des EU-
Emissionshandelssystems die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass Flüge zwischen 
einem Flughafen in einem Gebiet in äußerster Randlage eines Mitgliedstaats und einem 
Flughafen in einem anderen Gebiet desselben Mitgliedstaats, einschließlich eines 
anderen Flughafens in einem Gebiet in äußerster Randlage desselben Mitgliedstaats, bis 
2030 vom EU-Emissionshandelssystem ausgenommen werden sollten; ist der Ansicht, 
dass ebenso Fahrten zwischen einem Hafen in einem Gebiet in äußerster Randlage eines 
Mitgliedstaats und einem Hafen im selben Mitgliedstaat, einschließlich eines anderen 
Hafens in einem Gebiet in äußerster Randlage desselben Mitgliedstaats, sowie die 
Tätigkeiten von Schiffen während des Aufenthalts in diesen Häfen bis 2030 vom EU-
Emissionshandelssystem ausgenommen werden sollten; weist darauf hin, dass die im 
Standpunkt des Parlaments vom 19. Oktober 2022 zu FuelEU Maritime3 vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen eingehalten werden sollten, während der grüne Wandel unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale der Gebiete in äußerster Randlage 
beschleunigt wird;

4. fordert die Kommission auf, die besonderen Merkmale der Gebiete bei der 
Überarbeitung sämtlicher einschlägiger Rechtsakte zu berücksichtigen, indem sie 
Abschätzungen aller vorhersehbaren Auswirkungen auf die Gebiete in äußerster 
Randlage vorlegt, darunter die notwendigen Informationen über die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Folgen im Einklang mit der Agenda der Kommission für 
eine bessere Gesetzgebung;

5. betont, dass das Paket „Fit for 55“ und seine Gesetzgebungsvorschläge nicht von einer 
spezifischen Folgenabschätzung für die Gebiete in äußerster Randlage begleitet wurden, 
und hebt hervor, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer Besonderheiten 
und Bedürfnisse zusätzliche Unterstützung benötigen, um einen gerechten grünen 
Wandel sicherzustellen, insbesondere im Rahmen der Maßnahmen des Pakets „Fit für 
55“;

6. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer Sonderregelung für die Gebiete in 
äußerster Randlage in Bezug auf staatliche Beihilfen im Bereich Verkehr zu prüfen, die 
nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung auf EU-Ebene führen würde;

7. bestärkt die Kommission darin, die Inanspruchnahme von für die Konnektivität und die 
Mobilität vorgesehenen EU-Instrumenten zu erleichtern; hält es zu diesem Zweck für 
wichtig, im Rahmen der von der Kommission verwalteten EU- Programme spezifische 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen in den Gebieten in äußerster 
Randlage vorzulegen sowie Informationstage über die Möglichkeiten, die den Gebieten 
in äußerster Randlage zur Verfügung stehen, zu organisieren; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, z. B. Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen für den Austausch von Unterseekabeln, um 
sicherzustellen, dass die Gebiete in äußerster Randlage bis 2050 über ein hohes Maß an 

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 19. Oktober 2022 zum Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im 
Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/26/EG (Angenommene Texte, P9_TA(2022)0367).
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Konnektivität verfügen;

8. fordert die Kommission auf, ein Programm zur Lösung der spezifisch auf die 
Abgelegenheit und Insellage der Gebiete in äußerster Randlage zurückzuführenden 
Probleme (POSEI) im Bereich Verkehr aufzulegen, um einen Ausgleich für die 
Mehrfachbenachteiligungen und Beeinträchtigungen zu schaffen, mit denen die Gebiete 
in äußerster Randlage konfrontiert sind, darunter die Abgelegenheit, die geringe 
Konnektivität und Mobilität, die Abhängigkeit vom Luft- und Seeverkehr und das 
schwierige Gelände; fordert eine erhebliche Aufstockung der Haushaltslinien im 
Zusammenhang mit Kohäsion, insbesondere derjenigen, die zu öffentlichen 
Investitionen in nachhaltige und digitalisierte Mobilitätsoptionen und 
Verkehrsinfrastrukturen beitragen können;

9. hebt hervor, dass in den TEN-V-Leitlinien die Sicherstellung und Verbesserung der 
Zugänglichkeit und Konnektivität aller Gebiete der Union als Priorität anerkannt wird, 
wobei den Gebieten in äußerster Randlage und anderen Gebieten mit demografischen 
Herausforderungen und Herausforderungen hinsichtlich der Zugänglichkeit, wie z. B. 
Inselregionen und abgelegenen Gebieten, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird; 
weist darauf hin, dass die Fazilität „Connecting Europe“ für den Zeitraum 2021–2027 
einen maximalen Kofinanzierungssatz von 70 % für in Gebieten in äußerster Randlage 
angesiedelte Projekte in den Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Energie vorsieht;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Mobilität in den Gebieten in äußerster Randlage zu unterstützen, indem sie 
nachhaltige Alternativen zu fossilen Brennstoffen sowie die Modernisierung und 
Reduzierung der Emissionen und der Luftverschmutzung und Lärmbelastung von 
Hafen- und Flughafeninfrastrukturen fördern, auch durch verstärkte Investitionen;

11. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen Gebietskörperschaften 
auf, die Diversifizierung der Verkehrsträger zu fördern und sicherzustellen, indem sie 
die Einrichtung der notwendigen Infrastrukturen wie Fahrrad- und Fußgängerwege 
unterstützen und dabei die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage, wie etwa 
ihre Geländebeschaffenheit, berücksichtigen;

12. bedauert, dass es vielen Menschen in diesen Gebieten an grundlegenden Diensten, 
einschließlich des Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln, fehlt, was sich wiederum 
auf den Zugang zu anderen Dienstleistungen, Bildung und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten auswirkt; fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften weitere Maßnahmen zu ergreifen, um 
diesen Zugang zu verbessen, unter anderem durch den Einsatz innovativer 
Mobilitätssysteme; fordert die Entwicklung von Pilotprojekten und vorbereitenden 
Maßnahmen nach dem Vorbild von Strategien und Initiativen wie Pläne für nachhaltige 
Mobilität in den Städten (für die städtische Mobilität) und intelligente ländliche 
Verkehrsgebiete (für die Mobilität im ländlichen Raum), die darauf abzielen, die 
Interessenträger zusammenzubringen, um ein sinnvolles und stimmiges nachhaltiges 
Verkehrsangebot für Bürger und Besucher gleichermaßen zu schaffen;

13. weist darauf hin, dass alle Mitgliedstaaten eine moderne, sichere und nachhaltige 
Verkehrsinfrastruktur benötigen, damit Reisen in der gesamten EU erleichtert und die 
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Gebiete in äußerster Randlage, abgelegene Gegenden, Randgebiete und Inseln für 
nachhaltige Formen des innereuropäischen und internationalen Tourismus besser 
erreichbar werden und der territoriale Zusammenhalt gestärkt wird;

14. fordert die Kommission auf, eine technische Unterstützungsplattform für die Gebiete in 
äußerster Randlage einzurichten, um den Zugang zu EU-Mitteln im Bereich Verkehr 
und Tourismus für Großprojekte zu erleichtern und Workshops, Roadshows und 
Infotage über Ausschreibungen zur Finanzierung oder Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen für diese Gebiete zu organisieren;

15. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, ein spezifisches Qualitätssiegel 
für den Tourismus zu schaffen, das den nachhaltigen, digitalisierten Tourismus und die 
gastronomische Vielfalt widerspiegelt.

16. fordert die Kommission auf, die besonderen Merkmale und zusätzlichen 
Beschränkungen der Gebiete in äußerster Randlage bei der Formulierung und 
Bewertung der Auswirkungen der Rechtsvorschriften im Bereich Tourismus gemäß 
Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
berücksichtigen, da diese Gebiete für ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung in hohem Maße vom Tourismus abhängig sind; weist darauf hin, dass für 
eine angemessene Finanzierung gesorgt werden muss, um die Zugänglichkeit der 
Gebiete in äußerster Randlage zu gewährleisten und EU-Mittel zur Unterstützung der 
Erholung und der Entwicklung einer nachhaltigen und digitalisierten Tourismusbranche 
sicherzustellen, indem unter anderem hochwertige Arbeitsplätze in der Branche durch 
die Stärkung des lebenslangen Lebens geschaffen und umfassende Leitfäden, in denen 
sämtliche Informationen über Möglichkeiten der Finanzierung durch die EU erfasst 
sind, bereitgestellt werden;

17. erkennt an, dass nachhaltige Formen des Tourismus, insbesondere der Ökotourismus, 
ein erhebliches Potenzial für die weitere Entwicklung von Gebieten in äußerster 
Randlage bergen, da diese mit vielen verschiedenen ökologischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereichen verbunden sind, die erhebliche Multiplikatoreffekte auf 
andere Branchen haben können;

18. ist der Ansicht, dass die Gebiete in äußerster Randlage zu Vorreitern in Sachen 
Nachhaltigkeit werden können, indem sie sich auf einen nachhaltigen Tourismus unter 
Einbeziehung kleiner, in lokalem Besitz befindlicher Unternehmen konzentrieren, der 
das hervorhebt, was das Reiseziel einzigartig macht, Arbeitsplätze für die 
Einheimischen schafft, die lokale Lebensweise achtet und im Einklang mit den lokalen 
Traditionen und natürlichen Ökosystemen steht; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Entwicklung dieser neuen Geschäftsmodelle zu fördern;

19. fordert die Kommission auf, im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens eine 
Haushaltslinie für den Tourismus zu schaffen, in den jährlichen Haushaltsplänen der 
Union Mittel für den Tourismus bereitzustellen und eine Europäische Agentur für 
Tourismus einzurichten;

20. fordert die Kommission auf, eine gemeinsame EU-Tourismuspolitik vorzuschlagen, die 
die Resilienz der Branche unter anderem gegenüber den Auswirkungen künftiger 
Pandemien oder jeglicher Art von Ereignissen, die touristische Aktivitäten gefährden, 
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wie etwa der Klimawandel, sicherstellen und die besondere Situation der Gebiete in 
äußerster Randlage berücksichtigen sollte; fordert daher die Kommission auf, einen 
nachhaltigen Tourismus zum übergreifenden Ziel ihrer Tourismusstrategie zu machen 
und nicht nur zu einer ihrer Säulen, und fordert, dass sich dies auch in entsprechenden 
Finanzprogrammen und politischen Strategien der EU niederschlagen sollte;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Tourismusbranche in den 
Gebieten in äußerster Randlage zu unterstützen, um die Erholung der Branche und den 
digitalen und grünen Wandel zu fördern, wobei Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen in der Branche besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
unter anderem durch die Verwendung bestehender EU-Mittel und die Einrichtung von 
Pilotprojekten für Reiseziele in äußerster Randlage;

22. fordert die Kommission auf, Initiativen für den Wasser- und Küstentourismus zu 
entwickeln, insbesondere die Entwicklung und Verbreitung eines Netzes von Seewegen 
für solche Initiativen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage mittels 
einer angemessenen Verteilung der Struktur- und Investitionsfonds und durch 
Investitionen, geeignete Reformen und die Einreichung von Vorschlägen für 
einschlägige EU-Mittel, was in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und nicht der 
Gebiete fällt, und durch die Förderung des grünen und des digitalen Wandels zu 
erschließen; hebt gleichzeitig hervor, dass die Gebiete in äußerster Randlage wichtige 
Akteure bei diesem doppelten Wandel sein können und dass sie das Potenzial haben, 
Drehscheiben für grüne und digitale Projekte zu sein, die zur Entwicklung eines 
Wirtschaftsmodells beitragen könnten, das auf Nachhaltigkeit und Innovation setzt;

24. betont, dass Notfallpläne für die Verkehrs- und Tourismusbranche in den Gebieten in 
äußerster Randlage ausgearbeitet werden müssen, um deren Resilienz sicherzustellen, 
insbesondere in Bezug auf die Infrastruktur und die öffentlichen Dienste, und dass dabei 
die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die daraus gezogenen Lehren 
berücksichtigt werden müssen, um künftige Unterbrechungen der wesentlichen Dienste 
für Passagiere und Güter zu vermeiden, insbesondere im Falle von Gesundheitskrisen, 
extremen Wetterereignissen oder Konflikten wie der rechtswidrigen Invasion der 
Ukraine durch Russland;

25. betont, dass das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage nur durch die 
Zusammenarbeit verschiedener Interessenträger, darunter europäische, nationale, 
regionale und lokale Behörden, wirtschaftliche und soziale Akteure, die 
Zivilgesellschaft, die akademische Welt und Nichtregierungsorganisationen 
ausgeschöpft werden kann; betont in diesem Zusammenhang die positiven Beiträge der 
Konferenz der Präsidenten der Gebiete in äußerster Randlage zur Ermittlung der 
Prioritäten und Herausforderungen, mit denen diese Gebiete konfrontiert sind, und zur 
Schaffung von Anreizen für weitere Maßnahmen; weist darauf hin, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Gebieten in äußerster Randlage ebenfalls von 
entscheidender Bedeutung ist, um einen ganzheitlichen Ansatz sicherzustellen, der ihren 
spezifischen Bedürfnissen gerecht wird und den Austausch bewährter Verfahren 
umfasst.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zur Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage
(2022/2147(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Gabriel Mato
VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Sektor für die Wirtschaft, die 
Beschäftigung und den territorialen und sozialen Zusammenhalt der Gebiete in 
äußerster Randlage ist;

B. in der Erwägung, dass landwirtschaftliche Betriebe in den Gebieten in äußerster 
Randlage infolge ihrer abgelegenen Lage, einer durch die örtlichen und klimatischen 
Bedingungen und historische Entwicklungen bedingten begrenzten Vielfalt der 
Erzeugung, einer starken Abhängigkeit von lokalen Märkten, der Klimakrise, der 
Umweltschädigung, des Verlusts an biologischer Vielfalt, des Mangels an Energie und 
häufig auch an frischem und sauberem Wasser vor Herausforderungen stehen;

C. in der Erwägung, dass 80 % der biologischen Vielfalt in der Union in den Gebieten in 
äußerster Randlage zu finden sind und diese Gebiete viele der endemischen Arten in der 
Union und sehr seltene, primäre Ökosysteme beherbergen; in der Erwägung, dass die 
Gebiete in äußerster Randlage auch zu den Gebieten der Union mit der stärksten 
Gefährdung der Umwelt gehören, da sie aufgrund ihrer geringen Größe, ihrer 
Abgelegenheit und ihres hohen Maßes an endemischer biologischer Vielfalt besonders 
der vom Menschen und vom Klimawandel verursachten Dynamik ausgesetzt sind, 
durch die die natürlichen Ökosysteme auf globaler Ebene und die Gemeinschaften, die 
auf sie angewiesen sind, bedroht sind;

D. in der Erwägung, dass die meisten Gebiete in äußerster Randlage angesichts des 
Klimawandels und extremer Wetterereignisse wie Wirbelstürmen stark gefährdet sind, 
was sich noch dadurch verschärft, dass sie weit vom Festland entfernt in riesigen 
Meeresbecken liegen;

E. in der Erwägung, dass die in der Europäischen Säule sozialer Rechte festgelegten 
Grundsätze hervorgehoben werden müssen, auch ihr Schwerpunkt auf der Beseitigung 
von Ungleichheit und der Förderung und durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung;
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1. begrüßt die Zusage der Union, die Landwirtschaft und die Fischerei in den Gebieten in 
äußerster Randlage auch künftig stark zu unterstützen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass in der neuen überarbeiteten Strategie für die Gebiete in äußerster 
Randlage die Landwirtschaft als entscheidend für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
das Wirtschaftswachstum in diesen Gebieten anerkannt wird; begrüßt zudem die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten, um sie 
in die Lage zu versetzen, ihre aus dem Programm zur Lösung der spezifisch auf 
Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) finanzierten 
Tätigkeiten anzupassen und zu modernisieren; betont, dass die Schlussfolgerungen des 
Berichts der Kommission vom Dezember 2016 über die Umsetzung der POSEI-
Programme62 – in denen hervorgehoben wird, dass mit diesen Programmen die 
besonderen Herausforderungen für die Landwirtschaft der Gebiete in äußerster 
Randlage im Sinne von Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) angegangen werden können – nach wie vor von großer 
Bedeutung sind; weist auf die Schlussfolgerungen des Berichts 2021 der Kommission 
über die Umsetzung des POSEI hin, in denen hervorgehoben wird, dass seine 
Gesamtleistung positiv ist und es sich als wirksames Instrument erwiesen hat, um die 
örtliche Agrar- und Nahrungsmittelerzeugung zu stärken und das Risiko zu mindern, 
dass landwirtschaftliche Tätigkeiten aufgegeben werden, was erhebliche negative 
Folgen für die Beschäftigung und die soziale und territoriale Dimension der Gebiete in 
äußerster Randlage hätte;

2. ist der Ansicht, dass das POSEI angesichts der ständigen Zwänge, mit denen die 
Gebiete in äußerster Randlage konfrontiert sind, als ständiges Programm der Union im 
Zusammenhang mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beibehalten und aus 
Unionsmitteln finanziert werden sollte; ist zudem der Ansicht, dass das POSEI gestärkt 
werden sollte, um eine nachhaltige lokale Erzeugung zu unterstützen, die Abhängigkeit 
der Gebiete in äußerster Randlage von der Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und von der Agrar- und Lebensmittelversorgung zu verringern, die 
Ernährungssicherheit zu wahren und außerdem sicherzustellen, dass die Erzeuger aus 
diesen Gebieten Zugang zu lokalen Märkten und zu Märkten in der gesamten Union 
erhalten, um sie dabei zu unterstützen, die Ziele des neuen Grünen Deals zu 
verwirklichen und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck aus Drittländern und dem 
drastischen Anstieg der Energiepreise standzuhalten; fordert in diesem Zusammenhang, 
die Mittel für das POSEI aufzustocken, was von wesentlicher Bedeutung dafür ist, dem 
wachsenden Bedarf gerecht zu werden und die nachhaltige Entwicklung der örtlichen 
Erzeugung in diesen Gebieten, in denen erhebliche zusätzliche Produktionskosten 
entstehen, sicherzustellen; weist darauf hin, dass die derzeitige Mittelzuweisung 2006 
berechnet wurde und dass sich die wirtschaftlichen und handelspolitischen Bedingungen 
seither erheblich verändert haben; fordert darüber hinaus die Aufnahme von 
Anpassungen zur Verbesserung der Beihilfen für Landwirtschaft und Viehzucht in den 
Gebieten in äußerster Randlage;

3. hält es für notwendig, die Abgelegenheit nicht nur in den verschiedenen 
Politikbereichen der Union durchgängig als besonderes Merkmal zu verankern, sondern 
auch ein Förderprogramm der Union für diese Gebiete aufzustellen, das mit 

62 Bericht der Kommission vom 12. Juli 2021 über die Umsetzung der Regelung für spezifische Maßnahmen im 
Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union (POSEI) 
(COM(2021)0765).
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angemessenen Finanzmitteln ausgestattet ist und in das alle bestehenden Maßnahmen 
einbezogen werden, um für eine bessere Kohärenz und Wirksamkeit der Maßnahmen 
zugunsten der Gebiete in äußerster Randlage und die Verwirklichung ihres Status zu 
sorgen;

4. begrüßt, dass in den neuen GAP-Strategieplänen der besonderen Situation der Gebiete 
in äußerster Randlage Rechnung getragen wird, und hält es für notwendig, die 
Modernisierung, darunter die Digitalisierung der Landwirtschaft und die 
Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung zu fördern und die am stärksten 
gefährdeten Wirtschaftszweige stärker zu unterstützen, um mehr 
Nahrungsmittelsouveränität zu erreichen;

5. fordert die Kommission auf, angesichts des hohen Maßes an Interdependenz der beiden 
Arten der Unterstützung das Programm POSEI und das Programm zur Entwicklung des 
ländlichen Raums eng aneinander auszurichten;

6. vertritt die Auffassung, dass im Einklang mit Artikel 349 AEUV hinsichtlich der 
Zugänglichkeit der Strukturfonds für die Gebiete in äußerster Randlage die 
Kofinanzierungssätze der Union für diese Gebiete erhöht werden sollten und dass die 
für diese Gebiete vorgesehenen Mittel nicht von ihrem BIP im Verhältnis zum 
Unionsdurchschnitt abhängig gemacht werden sollten;

7. fordert, dass mit Mitteln aus dem POSEI landwirtschaftliche Kulturen und regionale 
Erzeugnisse als Teil des historischen und kulturellen Erbes und der Identität dieser 
Gebiete gewürdigt und gefördert werden sollten;

8. vertritt die Auffassung, dass die familienbetriebene Landwirtschaft eine unersetzliche 
Rolle bei der Erhaltung und dem Schutz des ländlichen Raums und bei der 
Diversifizierung der Kulturen spielt und von besonderer Bedeutung ist, was die 
Steigerung der Erzeugung traditioneller Nahrungsmittel, die Versorgung der lokalen 
und regionalen Märkte mit frischen Lebensmitteln, die Diversifizierung der 
Landwirtschaft, den Schutz der biologischen Vielfalt und der Umwelt, die Verringerung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, die Steigerung des Eigenverbrauchs und die 
Verringerung der Abhängigkeit von Nahrungsmitteln anbelangt; nimmt zur Kenntnis, 
dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer Abgelegenheit, ihrer Insellage, 
ihrer kleinen Märkte, ihrer geografischen Verstreutheit und ihrer geringen Größe in 
sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen haben;

9. ist der Ansicht, dass die Gebiete in äußerster Randlage auch künftig eigene Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums konzipieren, durchführen und verwalten sollten;

10. weist darauf hin, dass die Auswirkungen von Naturkatastrophen, die COVID-19-
Pandemie, der andauernde Krieg in der Ukraine und die Inflation besonders nachteilige 
Auswirkungen auf die Gebiete in äußerster Randlage hatten, weil sie eine isolierte Lage 
aufweisen und Schwierigkeiten bei der Grundversorgung – beispielsweise mit Brenn- 
und Treibstoff oder Wasser – aus dem Mutterland bestehen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, angemessene zusätzliche finanzielle Unterstützung, mehr Flexibilität 
und eine schnellere Auszahlung der Mittel für Landwirte bereitzustellen, die von 
außergewöhnlichen und unvorhergesehenen Umständen, etwa Naturkatastrophen 
(darunter starke tropische Stürme oder Vulkanausbrüche), Gesundheitskrisen oder 
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Krieg, betroffen sind;

11. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage häufig von widrigen 
Witterungsverhältnissen betroffen sind, die zu einem Wandel der Landschaftsstruktur 
mit einer geringeren Nutzfläche pro landwirtschaftlichen Betrieb beitragen, was 
gleichermaßen zu höheren Produktionskosten führt und die Nutzung von Skaleneffekten 
behindert; fordert die Kommission im Hinblick auf die Bewältigung dieser 
Herausforderungen nachdrücklich auf, den lokalen Erzeugern eine gekoppelte Stützung 
zu gewähren, um die gesamte Wertschöpfungskette in entsprechend schwierigen 
Situationen zu stärken, und gleichzeitig die Finanzierungsverfahren im Fall 
schwerwiegender unerwünschter Ereignisse rasch anzupassen;

12. ist der Ansicht, dass der Landwirtschaft entscheidende Bedeutung beim Strukturwandel 
in den Gebieten in äußerster Randlage zukommt, da sie Arbeitsplätze schafft und zur 
Ernährungssicherheit beiträgt, was im derzeitigen Kontext eine unumgängliche Priorität 
zu sein scheint, zumal die Arbeitslosenquoten in diesen Gebieten mit bis zu 50 % der 
Erwerbsbevölkerung zu den höchsten in der Union gehören;

13. ist der Ansicht, dass eine höhere Absorptionsquote der POSEI-Mittel erreicht werden 
kann, indem die örtlichen Beratungssysteme durch maßgeschneiderte Schulungen und 
den Austausch bewährter Verfahren verbessert werden;

14. fordert, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die anhaltende 
Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit in diesen Gebieten zu bekämpfen;

15. ist der Ansicht, dass die Sicherstellung öffentlicher Dienstleistungen äußerst wichtig für 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Gebiete in äußerster Randlage ist, 
auch in den Bereichen Luft- und Seeverkehr, Energie und Kommunikation;

16. vertritt die Auffassung, dass es für die Entwicklung dieser Gebiete von größter 
Bedeutung ist, den Menschen den Zugang zu den Informations- und 
Kommunikationsmitteln zu ermöglichen, die die neuen Technologien, insbesondere die 
Breitbandtechnologie, bieten;

17. betont, dass die Umsetzung der neuen Biodiversitätsstrategie in den Gebieten in 
äußerster Randlage mit den Bemühungen um die Stärkung der nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung in der Land- und Forstwirtschaft koordiniert und dabei den 
spezifischen geografischen und klimatischen Merkmalen dieser Gebiete Rechnung 
getragen werden muss; hebt hervor, dass in diesen entlegenen Gebieten die 
landwirtschaftliche Tätigkeit im Mittelpunkt der Wirtschaft vor Ort steht und durch die 
Ökologisierungsanforderungen der Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe beeinträchtigt werden kann; weist erneut darauf hin, dass 
die Kommission festgestellt hat, dass „[d]ie Fortschritte bei der Verwirklichung dieses 
Ziels […] fortlaufend überprüft und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden 
[sollen], um unangemessene Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die 
Ernährungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu vermeiden“63; 
fordert, dass die Landwirte bei der Ausweitung agrarökologischer und 

63 Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr 
Raum für die Natur in unserem Leben“ (COM(2020)0380).



PE738.459v02-00 82/91 RR\1277639DE.docx

DE

biodiversitätsfreundlicher Verfahren stärker unterstützt werden, auch im Wege höherer 
Finanzierungs- und Kofinanzierungssätze; fordert die Mitgliedstaaten auf, die im 
Rahmen des LIFE-Programms verfügbaren Mittel bestmöglich in Anspruch zu nehmen;

18. hebt die schwierige wirtschaftliche Lage einiger Gebiete in äußerster Randlage hervor, 
die insbesondere auf den Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, niedrigere Löhne 
und höhere Preise, vor allem die Lebensmittelpreise, zurückzuführen ist; weist 
insbesondere auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Gebieten in äußerster Randlage 
hin, die 10 bis 20 % über dem Durchschnitt in der Union liegt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Junglandwirten den Zugang zu Grundbesitz zu erleichtern; betont, 
dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die auf die Entwicklung einer 
nachhaltigen, regionalisierten und klimafreundlichen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft 
abzielt, für diese Gebiete eine Chance sein könnte;

19. betont, dass die Gebiete in äußerster Randlage Ökosysteme von hohem ökologischem 
Wert beherbergen, die jedoch nicht als Bedrohung für die ausgewogene Entwicklung 
der produktiven Arbeit in der Landwirtschaft angesehen werden sollten;

20. betont, dass einem erfolgreichen Ausbau digitaler Hochleistungsnetze in den Gebieten 
in äußerster Randlage hohe Bedeutung zukommen kann, wenn es gilt, die 
landwirtschaftlichen Betriebe zu modernisieren und auf eine nachhaltigere 
Landwirtschaft umzustellen;

21. weist darauf hin, dass der Einsatz neuer Technologien und die Präzisionslandwirtschaft 
es ermöglichen, den Übergang zu einer effizienteren und wettbewerbsfähigeren 
Landwirtschaft zu erleichtern, Kosten einzusparen, die Leistung zu verbessern und die 
Umweltauswirkungen zu minimieren;

22. stellt fest, dass die Union in dem Vorschlag für eine Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
aufgefordert wird, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter einzuschränken; betont 
in diesem Zusammenhang, dass den besonderen Merkmalen des tropischen und 
subtropischen Klimas in den Gebieten in äußerster Randlage Rechnung getragen werden 
muss; betont, dass sich einige Gebiete in äußerster Randlage in tropischen, 
subtropischen und feuchten äquatorialen Gegenden befinden, was der Entstehung von 
Krankheiten besonders förderlich ist, und dass sie daher gegenüber dem Kontinent und 
Drittländern gravierend benachteiligt sind, wenn es darum geht, ihrem Bedarf an 
Pflanzenschutzmitteln zur Schädlingsbekämpfung gerecht zu werden; betont daher, dass 
die Erforschung neuer, an diese Gebiete angepasster Alternativlösungen mit mehr 
Mitteln gefördert werden muss, damit die landwirtschaftliche Erzeugung gesichert wird 
und die Landwirte die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Betriebe in den Gebieten in 
äußerster Randlage erhalten können; erachtet es in diesem Zusammenhang als sehr 
wichtig, agrarökologische Verfahren und die Anwendung innovativer 
Erzeugungsverfahren einschließlich neuer genomischer Verfahren zu fördern; stellt fest, 
dass es in einigen Gebieten in äußerster Randlage schwierig ist, Zugang zu bestimmten 
und insbesondere zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu 
erhalten; besteht darauf, dass es keinen Zugang zum Unionsmarkt für Erzeugnisse, die 
nicht den Vorschriften der Union genügen und möglicherweise die Lebensmittel- und 
Gesundheitssicherheit in der gesamten Union gefährden, geben sollte, etwa für Bananen 
aus Drittländern, in denen in großem Umfang in der Union nicht zugelassene 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden;
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23. fordert die Kommission auf, in ihren Folgenabschätzungen zu anstehenden 
Gesetzgebungsvorschlägen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie, den Gebieten in 
äußerster Randlage ein eigenes Kapitel zu widmen und dabei den Besonderheiten, 
Bedürfnissen und dauerhaften Zwängen der einzelnen Gebiete in äußerster Randlage 
Rechnung zu tragen; vertritt die Auffassung, dass den Ergebnissen dieser 
Folgenabschätzungen Rechnung getragen werden sollte, um Gesetzgebungsinitiativen 
erforderlichenfalls an die natürlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser 
Gebiete und an den scharfen Wettbewerb mit Drittländern, mit dem sie sich konfrontiert 
sehen, anzupassen; fordert vor dem Hintergrund der zunehmenden Forderung nach der 
„Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen Raum“ in den Rechtsvorschriften der 
Union auch für die Gebiete in äußerster Randlage Folgenabschätzungen bei der 
Gestaltung der Unionspolitik, insbesondere in Bezug auf den Emissionshandel, die 
Agrarfonds und den Zusammenhalt;

24. begrüßt die Zusage der Kommission in der Mitteilung über die langfristige Vision für 
ländliche Gebiete64, die Analyse der Gebiete in äußerster Randlage in den 
Zuständigkeitsbereich der EU-Beobachtungsstelle für den ländlichen Raum 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass die Beobachtungsstelle für den ländlichen Raum 
eine wertvolle Einrichtung sein könnte, die Datenlücken ermittelt und die statistischen 
Datenbanken über die Gebiete in äußerster Randlage verbessert und so ein vollständiges 
Bild von den Bedürfnissen der dortigen ländlichen Bevölkerung erstellt;

25. vertritt die Auffassung, dass Frauen, die in Gebieten in äußerster Randlage leben, ein 
höherer Stellenwert im Rahmen der Kohäsionspolitik zukommen sollte, vor allem in der 
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, und dass auch die Geschlechtergleichstellung und 
die wirksame Umsetzung der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in 
den Gebieten in äußerster Randlage im Rahmen der Kohäsionspolitik gefördert werden 
sollten;

26. erachtet es als sehr wichtig, die örtlichen Versorgungsketten zu strukturieren, um die 
Ernährungssicherheit der häufig abgelegenen Gebiete in äußerster Randlage zu wahren, 
und fordert die Interessenträger der entsprechenden Wirtschaftszweige und die Politik 
auf, alle Bestimmungen der gemeinsamen Marktorganisation (GMO) einschließlich der 
spezifischen Bestimmungen für die Gebiete in äußerster Randlage zu nutzen; begrüßt 
die Anpassung bestimmter Bestimmungen der GMO an die besonderen Bedürfnisse der 
Gebiete in äußerster Randlage und fordert die Kommission auf, erforderlichenfalls 
weitere Anpassungen im Rahmen der nächsten Überarbeitung der GMO vorzusehen; 
fordert die Kommission auf, die Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit einer 
Ausweitung der Bestimmungen von Artikel 22 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 228/2013 über POSEI-Programme65 auf alle Gebiete in äußerster Randlage im 
Zusammenhang mit der Ausweitung der Regeln und Beiträge von Branchenverbänden 
auf Marktteilnehmer, die nicht Mitglied dieser Organisationen sind, zu prüfen, um 

64 Mitteilung der Kommission vom 10. Juni 2021 mit dem Titel „Eine langfristige Vision für die ländlichen 
Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ 
(COM(2021)0345).
65 Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2013 über 
Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 20.3.2013, S. 23).
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Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelautarkie zu erreichen;

27. fordert die Wiedereinführung der POSEI-Regelung für die Fischerei und die 
Einrichtung einer POSEI-Regelung für den Verkehr, wobei auch die erforderlichen 
Unionsmittel zur Stärkung der Erzeugungs-, Verarbeitungs- und 
Vermarktungsstrukturen dieser Gebiete bereitgestellt werden sollten, um die Nachteile 
der Abgelegenheit auszugleichen;

28. fordert die Kommission auf, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 
wirksamsten Maßnahmen zur Konsolidierung und Stärkung der Resilienz der 
Lieferketten in den Gebieten in äußerster Randlage zu ermitteln;

29. erachtet es außerdem als sehr wichtig, die Kofinanzierungssätze von 85 % für die 
Gebiete in äußerster Randlage im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) beizubehalten, insbesondere um die 
biologische Vielfalt in der Land- und Forstwirtschaft wiederherzustellen, zu erhalten 
und zu verbessern sowie um die Entwicklung des ländlichen Raums zu fördern;

30. fordert die Kommission auf, die Mittelzuweisung für die Förderung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, die ausschließlich in den Gebieten in äußerster Randlage der Union 
angebaut werden, aufzustocken;

31. hält es für sehr wichtig, dass eine POSEI-Regelung für den Verkehr für Gebiete wie 
etwa die Inselgruppe der Azoren geschaffen wird, die aufgrund ihrer physischen 
Ausgestaltung unter einer sogenannten doppelten Insellage leidet, die sich aus der 
Abgelegenheit vom Festland und der Entfernung zwischen den Inseln ergibt, was die 
Mobilität von Personen und Gütern im Transit zwischen den Inseln sowie zwischen den 
Inseln und dem Festland erheblich verteuert und sich natürlich auf die Kosten der 
Produktionsfaktoren auswirkt;

32. fordert die Kommission auf, den Gebieten in äußerster Randlage bei der Vorbereitung 
und einem angemessenen Krisenmanagement im Rahmen des Notfallinstruments für 
den Binnenmarkt besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

33. erachtet es als wichtig, den Kofinanzierungssatz von 85 % für die Gebiete in äußerster 
Randlage im Rahmen des ELER beizubehalten, um die Entwicklung des dortigen 
ländlichen Raums und der dortigen Landwirtschaft und Viehzucht zu bewerkstelligen;

34. fordert die Kommission zu äußerster Wachsamkeit bei den nachteiligen Auswirkungen 
der Liberalisierung des Unionsmarkts und dem Abschluss weiterer Handelsabkommen 
zwischen der Union und Partnerländern auf, die für die Ausfuhr die gleichen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse produzieren wie die Gebiete in äußerster Randlage, 
jedoch unter anderen sozialen und ökologischen Bedingungen, was zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt; besteht darauf, dass die Kommission wirksame 
Maßnahmen ergreift, damit durch die Handelsabkommen die zugunsten der Gebiete in 
äußerster Randlage getroffenen Maßnahmen, insbesondere diejenigen im Rahmen des 
POSEI, nicht zunichtegemacht werden; fordert die Kommission auf, Erzeugnisse aus 
Gebieten in äußerster Randlage sowohl auf den lokalen Märkten in äußerster Randlage 
als auch auf dem Unionsmarkt bevorzugt zu behandeln und sensible landwirtschaftliche 
Erzeugnisse wie Bananen, Tomaten, Zucker, Milch usw. im Rahmen dieser 
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Verhandlungen umfassend schützen zu lassen; fordert die Kommission zudem auf, 
erforderlichenfalls Übergangsfristen, angemessene Einfuhrkontingente und Zölle, 
Schutzklauseln sowie Überwachungs- und Sanktionsmechanismen in Betracht zu 
ziehen; fordert die Kommission darüber hinaus auf, einen Bericht über die kumulativen 
Auswirkungen dieser Abkommen auf die Landwirtschaft der Gebiete in äußerster 
Randlage zu erstellen; fordert, in der Kommission eine Arbeitsgruppe zu 
Handelsabkommen einzurichten, in die die Vertreter der Wirtschaftszweige und andere 
einschlägige Interessenträger der Gebiete in äußerster Randlage eingebunden sind;

35. bringt seine große Besorgnis über die Einfuhr von Erzeugnissen aus Drittländern zum 
Ausdruck, die den Unionsvorschriften in den Bereichen Soziales, Arbeit, Umwelt, 
Lebensmittelsicherheit, Qualität und Tierschutz nicht genügen, darunter die 
Vorschriften für als ökologische/biologische Erzeugnisse gekennzeichnete Erzeugnisse, 
von denen viele in direktem Wettbewerb mit den Erzeugnissen der Gebiete in äußerster 
Randlage stehen; fordert daher die Kommission auf, bei diesen Einfuhren die 
Einhaltung der Vorschriften der Union sicherzustellen und Handelsabkommen mit 
Drittländern so zu überarbeiten, dass dabei Spiegelklauseln aufgenommen werden;

36. weist erneut darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer 
geografischen Lage in stärkerem Maße durch Preissteigerungen bedingten Problemen 
ausgesetzt sind; betont, dass diese Gebiete bei der Anlieferung von Roh- und 
Ausgangsstoffen vollständig vom See- und Luftverkehr abhängig sind und dass es keine 
Alternative zu diesen Verkehrsträgern gibt;

37. weist darauf hin, dass eine der wichtigsten Grundlagen der Volkswirtschaft der 
Autonomen Region der Azoren die Milch und ihre vor- und nachgelagerte Erzeugung 
ist; nimmt zur Kenntnis, dass ihre sozioökonomische Bedeutung und die Zahl der von 
ihnen unmittelbar und mittelbar geschaffenen Arbeitsplätze und Dienstleistungen für die 
Sicherstellung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts unerlässlich sind;

38. ist der Ansicht, dass in den vergangenen Jahren die Erzeuger in den Gebieten in 
äußerster Randlage – wie Zehntausende von Milcherzeugern in der gesamten Union – 
gezwungen waren, die Produktion aufzugeben, weil die den Erzeugern gezahlten Preise 
ruinös sind und keinen Ausgleich für die Produktionskosten bieten; vertritt die 
Auffassung, dass die Lage der Milcherzeugung untrennbar mit der Liberalisierung des 
Milchmarkts und dem Wegfall der Produktionsquoten verbunden ist und nur mithilfe 
von Marktregulierungsmechanismen gelöst werden kann;

39. befürwortet die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, in der die Kommission, die 
betroffenen Mitgliedstaaten, Mitglieder der Parlamente und Vertreter der 
Landwirtschaft zusammenkommen, um die Schwierigkeiten zu analysieren, mit denen 
diese Gebiete aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs mit Drittländern konfrontiert 
sind, auch durch Erzeugnisse aus Drittländern mit dem Bio-Logo;

40. weist darauf hin, dass der Tiertransport im Seeverkehr für die Volkswirtschaften der 
Gebiete in äußerster Randlage von großer Bedeutung ist, zumal kleine und abgelegene 
Inseln im hohen Maße von der Landwirtschaft abhängig sind;

41. erachtet eine integrierte territoriale Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage 
als wichtig, etwa durch von der örtlichen Gemeinschaft koordinierte Investitionen und 
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eine entsprechende Entwicklung vor Ort sowie durch die Förderung von Initiativen wie 
„Intelligente Dörfer“ zur Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft und einer 
nachhaltigen Lebensmittelerzeugung;

42. vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt der neuen Strategie für die Gebiete in 
äußerster Randlage auf der Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bewohner, der 
Bekämpfung der Armut und der Entwicklung von Chancen für junge Menschen liegen 
muss;

43. betont die Bedeutung der Gebiete in äußerster Randlage, die ihnen aufgrund ihrer 
geografischen Besonderheiten zukommt, dank deren sie in den Genuss von POSEI-
Programmen kommen können, die aus dem Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft finanziert werden;

44. hält es für wichtig, Maßnahmen zu entwickeln, die den realen Umständen und 
Interessen in diesen Gebieten besser entsprechen, insbesondere im Rahmen von 
Verhandlungen über Handels- und Fischereiabkommen;

45. weist auf die gemeinsame Erklärung des Parlaments, des Rates und der Kommission 
hin, die der Verordnung (EU) 2017/540 über den Stabilisierungsmechanismus für 
Bananen66 beigefügt ist, die anlässlich des Beitritts Ecuadors zum Abkommen zwischen 
der EU einerseits und Kolumbien und Peru andererseits überarbeitet wurde und 
folgenden Wortlaut hat: „Die Kommission nimmt auch nach Ablauf des 
Stabilisierungsmechanismus regelmäßig Analysen der Marktlage und der Lage der 
Erzeuger der Union vor. Wird festgestellt, dass sich die Marktlage oder die Lage der 
Erzeuger der Union stark verschlechtert hat, so prüft die Kommission in Anbetracht der 
Bedeutung der Bananenwirtschaft für die Gebiete in äußerster Randlage gemeinsam mit 
den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern die Lage und entscheidet, ob geeignete 
Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten. Die Kommission könnte auch 
regelmäßige Sitzungen zur Überwachung der Lage einberufen, an denen die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger teilnehmen.“; weist die Kommission erneut auf 
ihre Zusage hin, die graduelle Senkung des Zolltarifs zu beenden, indem sie den 
Restzollsatz von 75 EUR/Tonne, der für Drittländer gilt, mit denen die Union 
Handelsabkommen geschlossen hat, dauerhaft festschreibt;

46. gibt warnend zu bedenken, dass jedwede Änderung der geltenden Bestimmungen über 
Tiertransporte stärkere Auswirkungen auf Gebiete wie die Gebiete in äußerster 
Randlage hat, die vor allem infolge ihrer Abgelegenheit, ihrer Archipellage, ihrer 
Insellage und ihrer geringen Größe stark auf den Seeverkehr angewiesen sind; beharrt 
darauf, dass in dieser Hinsicht bei der anstehenden Überarbeitung der 
Tierschutzvorschriften der Union ungeachtet der kontinuierlichen Anstrengungen, die 
unternommen werden müssen, damit der Transport lebender Tiere verringert wird, nach 
Maßgabe von Artikel 349 AEUV die besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete in 

66 Verordnung (EU) 2017/540 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 19/2013 zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel und des Stabilisierungsmechanismus 
für Bananen des Handelsübereinkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Kolumbien und Peru andererseits und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 20/2013 zur 
Umsetzung der bilateralen Schutzklausel und des Stabilisierungsmechanismus für Bananen des Abkommens zur 
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Zentralamerika andererseits (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 1).
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äußerster Randlage berücksichtigt werden;

47. betont, dass bei der Umsetzung dieser besonderen Versorgungsregelung zwar keine 
Zölle auf Direkteinfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Drittländern in die 
Gebiete in äußerster Randlage erhoben werden, die für den menschlichen Verzehr, für 
die Herstellung anderer Erzeugnisse oder als landwirtschaftliche Betriebsmittel 
unentbehrlich sind, dabei aber insbesondere dem Erfordernis Rechnung getragen 
werden sollte, dass die bestehende örtliche Erzeugung weder destabilisiert noch in ihrer 
Entwicklung behindert wird;

48. hält es für unerlässlich, Maßnahmen zur Förderung von Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen aus den Gebieten in äußerster Randlage sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Union zu unterstützen, da diese Erzeugnisse einen wesentlichen 
Beitrag zur Lebensfähigkeit des dortigen ländlichen Raums und zur örtlichen Wirtschaft 
leisten; fordert in diesem Zusammenhang, dass die Fördervorschriften der Union besser 
an die Besonderheiten dieser Gebiete angepasst werden.
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